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JÜRGEN PETERSOHN 

König Otto III. und die Slawen an Ostsee, 
Oder und Elbe um das Jahr 995 

1liecklenburgzug - Slavnikidenmassaker - Meißenprivileg 

1. Otto III. und das Lutizenproblem, S. 102. -11. Der Mecklenburgzug des Jahres 995, S. 106. -III. Meißen- 

privileg und Slavnikidenmassaker, 5.113. - IV Ausblick, S. 136. 

�Europas 
Mitte um 1000" stellt sich auf der diesem Thema gewidmeten Ausstel- 

lung, die am 20. August des Jahres 2000 in Budapest eröffnet wurde, um anschließend 
in Krakau, Berlin, Mannheim, Prag und Preßburg gezeigt zu werden, im Lichte der um- 
fassenden politischen und kulturellen Neuansätze, die damals in Polen, Böhmen und 
Ungarn zur Entfaltung kamen, als Großraum zukunftweisender Aufbrüche und Struk- 

turwandlungen dar, deren Ergebnisse sich für Jahrhunderte als tragfähig erwiesen1. 
Wird die Aufmerksamkeit indes auf jene kleineren Slawenstämme an Elbe, Oder und 
Ostsee gerichtet, die sich - damit die eigene politische Entwicklung retardierend sowie 
archaische Religions- und Gesellschaftsformen für lange bewahrend - den Integrati- 

onsversuchen der benachbarten monarchischen Herrschaftsgebilde hartnäckig wider- 
setzten, so erscheint dieser Bereich eher als Krisenzone, die jetzt und für die Zukunft 

erhebliche Energien der christlichen Staaten band und absorbierte 2. Das ist, mit weni- 

I Europas Mitte um 1000. Katalog und Handbuch zur Ausstellung. Beiträge zur Geschichte, Kunst und 
Archäologie 1-2, hg. von ALFRIED WIECZOREK - HANS-MARTIN HINZ, Stuttgart 2000. - Generell für 
die folgenden Ausführungen herangezogen, aber nur bei speziellen Sachverhalten zitiert werden die 
Grundlagenwerke fir die Zeit Kaiser Ottos III.: MATHILDE UHLIRZ, Jahrbücher des Deutschen Reiches 

unter Ostoll. und OttoIII., 2: Ottolll. 983-1002, Berlin 1954; HELMUT BEUMANN, Die Ottonen 
(Kohlhammer Urban-Taschenbücher 384) Stuttgart u. a. 41997; GERD ALTHOFF, Ottolll., Darmstadt 
1996; DERs., Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat (Kohlhammer Urban-Taschenbücher 473) 
Stuttgart u. a. 2000. 

In den Anmerkungen werden folgende Siglen und Abkürzungen häufiger zitierter Quellen ver- 
wendet: BÖHMER - UHLIRZ (mit Regestnummer): JOHANN FRIEDRICH BÖHMER, Regesta imperii, 2,3: 
Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III., neubearb. von MATHILDE UHLIRZ, Graz - Köln 
1956-1957. 
DOIII (mit Urkundennummer): Die Urkunden Otto III. (Ottonis III. Diplomata), hg. von THEODOR 
SICKEL (MGH Diplomata regum et imperatorum Germaniae 2,2) Hannover 1893. 
LÜBKE, Reg. (mit Regestnummer): CHRISTIAN LÜBKE, Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und 
Oder (vom Jahr 900 an), 3: Regsten 983-1013 (Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschafts- 
forschung des europäischen Ostens 134) Berlin 1986. 
S. Adalberti V ita alters: S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera auctore Brunone Querfur- 

tensi, hg. von JADWIGA KARWASIIrSKA (Monumenta Poloniae historica. Series nova 4,2) Warszawa 1969. 
S. Adalberti Vita prior. S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, hg. von JADWIGA KARWA- 
slt: sKA (Monumenta Poloniae historica. Series nova 4,1) Warszawa 1962. 

Die Ausstellung faßte diesen Bereich, wenn auch sehr knapp, als Komplex 4.4 unter der Überschrift 

�Heidnische Reaktion: Slawen an Elbe und Ostsee" zusammen. 
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gen Strichen umrissen, die geschichtliche Grundsituation Ostmitteleuropas im Hoch- 

mittelalter, vor deren Probleme sich bereits Kaiser Otto III. (983-1002) gestellt sah. 
Die millenniumsbedingten Rückblicke des Jahres 2000 haben das Verhältnis 

Kaiser Ottos III. zum politischen Gefüge dieses Raumes vorrangig unter dem Signum 

des 
�Aktes von Gnesen" betrachtet3. Demgegenüber soll hier versucht werden, die 

sich immerhin über fast zwei Jahrzehnte erstreckenden Berührungen dieses Herr- 

schers mit der Welt der Slawen aus der - oft genug geradezu teleologischen - Zuspit- 

zung auf die Abläufe der Jahrtausendwende herauszulösen, indem der Fokus auf die 

Beziehungen Ottos III. zu den slawischen Stammesverbänden an Ostsee, Oder und 
Elbe im vorausgehenden Dezennium gerichtet wird. Im Zentrum der Betrachtung 

stehen herrschaftlich-kriegerische und kirchlich-organisatorische Vorgänge und Ent- 

scheidungen zu Beginn der selbständigen Herrschaft Ottos III., vor allem im Jahre 995. 

Ihr Verständnis erschließt sich allerdings nur aus dem Gesamtzusammenhang der Sla- 

wenpolitik während seiner Königszeit, und deren Koordinaten waren in entscheiden- 
der Weise durch den Wendenaufstand des Jahres 983 bestimmt. Die Kompliziertheit 
der durch ihn geschaffenen Lage wiederum wird nur begreiflich, wenn die struktu- 
relle Differenzierung des westslawischen Siedlungsgebietes in historisch, gesell- 

schaftlich und auch bereits kirchlich unterschiedlich geformte Gebilde angemessen in 

Rechnung gestellt wird4. 
Der Blick fällt zunächst auf die Stämme und Herrschaftseinheiten im Süden der 

Ostsee. Sie stehen im Zentrum der Slawenpolitik des Königtums in der zweiten Hälfte 
der 80er und der ersten Hälfte der 90er Jahre des 10. Jahrhunderts. Vor die Augen tre- 
ten Landschaften des heutigen Ostholsteins, Mecklenburgs, Pommerns und Branden- 
burgs, die im 10. Jahrhundert von Stammesverbänden besiedelt waren, die die neuere 
Slavistik als polabo-pomoranische Völkergruppe bezeichnet bzw. als Elb- und Ost- 

3 Vgl. bislang den Überblick von GERARD LABUDA, Der 
�Akt von Gnesen" vom Jahre 1000. Bericht über 

die Forschungsvorhaben und -ergebnisse, in: quaestiones medii aevi novae 5,2000, S. 145-188, bes. Ab- 

schnitt 4, S. 174 ff.: �Die 
Nachlese des Jubiläums" sowie den Sammelband: Polen und Deutschland vor 

1000 Jahren. Die Berliner Tagung über den 
�Akt von Gnesen", h& von MICHAEL BORGOLTE (Europa 

im Mittelalter 5) Berlin 2002. 
4 Zur Gliederung, gesellschaftlichen und politischen Struktur der Westslawen im ostfränkisch-deutschen 

Einflußbereich im 9. und 10. Jahrhundert allgemein: Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur 
der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch, hg. 

VOR JOACHIM HERRMANN, Berlin 1974,5.206 ff.; SEBASTIAN BRATHER, Archäologie der westlichen Sla- 

wen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Osteuropa (Ergän- 

zungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 30) Berlin - New York 2001; zum 
Prozeß ihrer Einbeziehung in die ostfränkisch-deutsche Herrschaftssphäre zuletzt CHRISTIAN LÜBKE, 
Die Erweiterung des östlichen Horizonts. Der Eintritt der Slaven in die europäische Geschichte im 
10. Jahrhundert, in: Ottonische Neuanfänge. Symposion zur Ausstellung 

�Otto 
der Große, Magdeburg 

und Europa", hg. von BERND SCHNEIDMÜLLER - STEFAN WEINFURTER, Mainz 2001, S. 113-126, 
S. 118 ff.; DERs., Die Ausdehnung ottonischer Herrschaft über die slawische Bevölkerung zwischen EI- 
be/Saale und Oder, in: Otto der Große, Magdeburg und Europa 1-2, h& von MATTHIAS PUHLE (1: Es- 

says, 2: Katalog), Mainz 2001,1, S. 65--74; DERs., Machtfaktoren im Osten des Ottonischen Reiches in 
der Zeit Boleslavs II., in: BoleslavlI. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Sympo- 

sium Praha 9. -10. Februar 1999, hg. von PETR SoML%IER (Colloquia mcdiaevalia Pragcnsia 2) Praha 
2001, S. 385-395; DE-Rs., Zwischen Polen und dem Reich. Elbslawen und Gentilrcligion, in: Polen und 
Deutschland (wie Anm. 3) S. 91-110. 
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seeslawven zusammenfaßt: im Westen zwischen Limes saxonicus, Elbe, Elde, Mildenitz 

und \Varnow die Obodriten (Abotriten), an sie anschließend in Richtung auf Oder und 
Havel der im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts aus dem Zusammenschluß einer 
Reihe von Einzelstämmen hervorgegangene Stammesbund der Lutizen. Erst sekundär 

und später, in der Mitte der 90er Jahre, wendete sich die Aufmerksamkeit Ottos III. 

auch dem sorbisch-böhmischen Raum und dann in weitem Ausgriff nach Osten den 
Herrschaftsgebieten der Polanen und Ungarn zu. 

Die Kirchenorganisation für die Westslawen, soweit sie der seit Heinrich I. über 

sie stabilisierten ostfränkisch-deutschen Königsherrschaft unterstanden, war durch 
Kaiser Otto den Großen geschaffen worden. Sein kirchliches Aufbauwerk, gipfelnd in 
der Errichtung des Erzbistums Magdeburg im Jahre 968, hatte in Anerkennung älterer 
Missionsansprüche die ostseenahen Küstenländer bis zur Peenemündung dem Erzbis- 

tum Hamburg-Bremen vorbehalten5, während Böhmen und Mähren, 973 zu eigenen 
Diözesen erhoben, Mainz unterstellt wurden6. Slawische Stammesgebiete und kirchli- 

che Jurisdiktionssprengel entsprachen sich somit nur in Ausnahmefällen. 
Über die innere Situation des Kirchenwesens unter den Westslawen im Reichsver- 

band in den Jahrzehnten ihrer Missionierung und hierarchischen Durchdringung gibt 

es kaum sichere Angaben. Ein Chronist aus dem folgenden Jahrhundert, der Bremer 

Domscholaster Adam, weiß für seinen Beobachtungsraum zu berichten: Damals lebte 

Hamburg im Frieden. Überall im Sla-, venland wurden Kirchen errichtet, zahlreiche 
Klöster für Männer und Frauen entstanden. `? Aber die Ruhe war trügerisch. Daß Kir- 

chenorganisation und politische Hoheit vor allem in den nördlichen Landschaften in 

einer labilen Abhängigkeit voneinander standen, zeigte sich im Moment des großen 
Slawenaufstands von 983, der in einer Situation politischer Schwächung der Kaiserge- 

walt durch die vernichtende Niederlage Ottos II. gegenüber den Sarazenen in Unter- 

s Zum Verhältnis von Stamm und kirchlicher Raumbildung innerhalb der küstennahen Landschaften zwi- 

schen Limes saxonicus und Oder JÜRGEN PETERSOHN, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politi- 

schen Kräftespiel des Reichs, Polens und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert. Mission - Kirchen- 

organisation - Kultpolitik (Osteuropa in Vergangenheit und Gegenwart 17) Köln - Wien 1979, S. 15 ff. 

mit Abb. 2, S. 30,38 ff.; zur Frage der Diözesanzuordnung der Lutizen auch GERARD LABUDA, Zur Glie- 

derung der slawischen Stämme in der Mark Brandenburg (10. -I 2. Jahrhundert), in: Jahrbuch für die 

Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 42,1994, S. 103-139. Zu den Anteilen des Erzbistums Magde- 

burg und seiner Suffragane an der lutizischen und sorbischen Slawenwelt DIETRICH CLAUDE, Ge- 

schichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert, 1: Die Geschichte der Erzbischöfe bis 

auf Ruotger (1124) (Mitteldeutsche Forschungen 67,1) Köln - Wien 1972, S. 86 ff. 

6 HEINRICH BÜTTNER, Erzbischof \Villigis von Mainz und das Papsttum bei der Bistumserrichtung in 

Böhmen und Mähren im 10. Jh., in: Rheinische Vierteljahrsblätter 30,1965, S. 1-22; PETER HILSCH, Der 

Bischofvon Prag und das Reich in sächsischer Zeit, in: Deutsches Archiv 28,1972, S. 1-41, S. 6 ff.; EGON 

BOSHOF, Mainz, Böhmen und das Reich im Früh- und Hochmittelalter, in: Archiv für mittelrheinische 
Kirchengeschichte 50,1998, S. 11-40, S. 20 ff. 

ka edam Hammaburg in paa fuit. Ecckriae in Sclatvuia ubique erectae tuuh a onatteda etiam tdrorum ac euulierum 
Deo tmrerdum torttrxda tueiplurima; Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclcsiae pontifrcum, hg. 

von BERNHARD SCHrtEIDLER (MGH SS in us. schol. [2]) Hannover- Leipzig 31917, II 26, S. 86. Neuere 

archäologische Aufschlüsse liefern hierfür materielle Einzelbelege, vgl. INGO GABRIEL - TORSTEN 

KE. MMPKE, Baubefunde, in: Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in 

Ostholstein, hg, von MICHAEL MÜLLER-WILLE, Neumünster 1991, S. 149-179, S. 165 ff.; INGo GA- 

BRIEL, Christentum und Heidentum, ebd. S. 279-297. 
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italien ausbrach B. Ihr Zentrum hatte die Erhebung im Bereich der Lutizen, starke Sym- 

pathien fand sie unter den Obodriten, während sich die sorbischen Stämme im 

Elbe-Saalegebiet ruhig verhielten. Die Lutizen eroberten die Diözesansitze Havelberg 

und Brandenburg, die Obodriten zerstörten die Bischofskirche von Oldenburg und 
plünderten den Erzbischofssitz Hamburg. Erhebung gegen die Reichsherrschaft ging 
Hand in Hand mit dem Abwerfen des Christentums und der Vernichtung seiner Sa- 
kralstätten. Freilich nicht gänzlich und überall. Die Lage war uneinheitlich. Im Kern- 
bereich der obodritischen Fürstenherrschaft blieben Existenzmöglichkeiten für das 
Christentum erhalten. Die Lutizen dagegen erneuerten, gestützt auf ihre zentrale 
Kultorganisation in der Tempelburg Rethra, ihre gentile Religion und erwiesen sich in 
der Folgezeit als aktiver Kampfverband, dessen Einfällen das östliche Sachsen hilflos 

ausgeliefert war10. 
Das war die Situation, in der am \Xleihnachtstag des Jahres 983 ein dreijähriges 

Kind in der Aachener Pfalzkirche durch die Erzbischöfe von Mainz und Ravenna zum 
König gesalbt und gekrönt wurde, während sein Vater, wie man kurze Zeit später er- 
fuhr, bereits drei Wochen zuvor in Rom verstorben war: Otto III. Das Lutizenproblem 

wurde damit zur entscheidenden Herausforderung der Reichsgewalt während der Dlin- 
derjährigkeit des jungen Königs und zu Beginn seiner selbständigen Herrschaft. 

I. OTTO III. UND DAS LUTIZENPROBLEM 

Durchmustert man die Quellen zur Geschichte Ottos III. während seiner Kö- 

nigszeit (983-996), so stößt man nahezu in jedem Jahr auf Nachrichten über Einfälle 
der Lutizen und Obodriten in das angrenzende Sachsenland einerseits, über Gegenak- 

tionen der Sachsen auf ihre Vorstöße andererseits 11. Das Königtum war an ihnen ent- 
scheidend beteiligt. 986 ist der sechsjährige Knabe erstmals mit einem sächsischen 
Heer ins Slawenland gezogen 12.991 rückt der inzwischen Elfjährige gegen Branden- 
burg vor, das kurzzeitig eingenommen wird, aber bald darauf durch einen sächsischen 
Überläufer wieder verlorengeht13.992 zieht Otto aufs neue gegen die Slawen und er- 
leidet vor Brandenburg schwere Verluste'4.993 endlich kann er dort als Sieger trium- 

8 WOLFGANG BRÜSKE, Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes. Deutsch-wendische Bezie- 
hungen des 10. -12. Jahrhunderts (Mitteldeutsche Forschungen 3) Münster- Köln 1955 (Köln 21983 ist 

ein um ein Nachwort vermehrter Nachdruck des ursprünglichen Textes), S. 39 ff.; LÜBKE, Reg. 220-224; 
DE, RS., Der Aufstand der Elbslaven im Jahr 983 und seine Folgen, in: Svatj" Vojtech, techove a Europa, 
hg. von DUSAN TItE9TIK -JOSEF 

2EMLI KA, Praha 1998, S. 1Ü9-121. 
9 PETERSOHN (wie Anm. 5) S. 23. Einzelheiten unten in Abschnitt II. 

10 Zusammenfassend WOLFGANG H. FRITZE, Lutizen, in: Lexikon des Mittelalters 6, München 1993, 
Sp. 23-25; zuletzt LÜBKE, Zwischen Polen und dem Reich (wie Anm. 4) S. 102 ff.; zur Rethra-Frage, ei- 
nem beliebten, aber bislang ungelösten Thema der nordostdeutschen Regionalforschung, nur LOTHAR 
DRALLE, Rethra, in: Lexikon des Mittelalters 7, München 1995, Sp. 764. 

11 Vgl. insgesamt BRÜSKE (wie Anm. 8) S. 45 ff. 
12 BÖHMER - UHLIRZ, 983 e; LÜBKE, Reg. 239. 
13 BÖHMER -UHLIRZ, 1035 e, f, i, 1036,1039 c; LÜBKE, Reg. 261,262,266,272/I\; 279. Zu den Vorgän- 

gen um Brandenburg auch HERBERT LUDAT, An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik 
des Ottonenreiches und der slavischen . Mächte in Mitteleuropa, Köln - Wien 1971, S. 42 ff. Zum Über- 

läufer Kizo LÜBKE, Reg. 226. 
14 BÖHMER - UHLIRZ, 1058 a, 1062 b, 1063 a, 1064 a, 1067 a, b; LÜBKE, Reg. 272. 
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phieren 15, doch im folgenden Jahre verschlechtert sich die Lage an der Elbgrenze er- 
neut16. Für 995 wird ein großer Slawenzug geplant, von dem noch ausführlicher die 
Rede sein wvird17. Im Sommer 997 zieht der Kaiser gegen die Heveller18. 

Welche Ziele, welche Ergebnisse hatten diese Kämpfe? 
... totam terram illam incen- 

dür et caedibits detastarerunt-, mit Brand und Gemetzel verwüsteten sie das ganze Land'! 
So charakterisieren die Quedlinburger Annalen den ersten sächsischen Slawenzug vom 
Jahre 98519, und das Vokabular für die folgenden Jahre sollte sich kaum wesentlich än- 
dern20. Gewiß: wenn sich kein Feind zur Schlacht stellte, seine Macht nicht in Burgen 
und Festungen konzentriert war, blieb nur die Strategie der verbrannten Erde, der Ver- 
nichtung seiner lebenswichtigen Ressourcen. Demgegenüber standen die Slawen im 
Bunde mit Raum und Natur ihres Landes. In den Seen- und Heidegebieten des heuti- 

gen Mecklenburg und der Mark stießen die Sachsenzüge ins Leere. Neuere Forschung 
ist sogar geneigt, an �einer 

Strategie der Rückeroberung oder gar Verbesserung der al- 
ten Positionen" zu zweifeln. �Die 

Antriebskräfte scheinen weit eher der Drang nach 
Rache, die Gier nach Beute oder Tributen gewesen zu sein" (Gerd Althoff)21. Aber 
wozu mußte man dann einen König, ja selbst den König im Kindesalter auf diese Un- 
ternehmungen mitnehmen? Es scheint, daß dessen demonstrative Präsenz unerläßlich, 
ja geradezu staatsnotwendig war. Abgesehen von der Fiktion regierungsfähigen Han- 
delns des unmündigen Herrschers - uwie in Gericht, Hof und Verwaltung - auch auf 
der Heerfahrt2-, verlieh das nahezu regelmäßige Erscheinen des Königs in den rebel- 
lischen Landschaften diesen Zügen, obwohl sie weitgehend von den Sachsen allein ge- 
tragen wurden, den Charakter einer Reichsaktion, zeigte das Königtum bei der Erfül- 
lung einer unerläßlichen Herrscherpflicht. Diese ergab sich folgerichtig aus den 
theokratischen Handlungsvoraussetzungen des ottonischen Königtums23. 

15 BÖHDIER - UHLIRZ, 1101 a, 1105 a; LÜBKE, Reg. 285, vgl. ebd. 280,283. 
16 BÖHSIER - UHLIRZ, 1115 d, 1132 c; LÜBKE, Reg. 289-291. 
17 Vgl. unten AbschnittII. 
IS BÖHAIER - UHLIRZ, 1223/1 a, 1226 a, c, 1229 a, d, 1230 b, c, 1233 a, 1234 b; LÜBKE, Reg. 316,317, 

320-323. 
19 Anales Quedlinburgenses, hg. von GEORG HEINRICH PERTZ (MGH SS 3) Hannover 1839, Nachdruck 

1963,5.66; ähnlich die Annales Hildesheimenses, hg. von GEORG WALTZ (MGH SS in us. schol. [8]) 
Hannover 1868,5.24 (jeweils bezogen auf die gemeinsame Aktion der Sachsen und Mieszkos von Po- 
len). Zu den Abhängigkeiten der beiden Quellen ROBERT HOLT . %IANN, Die Quedlinburger Annalen, 
in: Sachsen und Anhalt 1,1925, S. 64-125, S. 84 f£; LOTTE TRADELIUS, Die Größeren Hildesheimer Jahr- 
bücher und ihre Ableitungen, Phil. Diss. Berlin 1936, S. 6 ff. 

° Vgl. die Notizen zu den Jahren 986,987,990,995,997; Annales Quedlinburgenses (wie Anm. 19) 
S. 67 ff. Das Grundwort bleibt stereotyp (deJtartare, variiert wird der Ablativus instrumentalis durch po- 
pulatioeib i, irruptior, , depraedalionibur usw: 

21 ALTHOFF, Otto III. (wie Anm. 1) S. 64,65; ähnlich DERS., Die Ottonen (wie Anm. 1) S. 160. 
=Z THEO KÖLZER, Das Königtum Minderjähriger im fränkisch-deutschen Mittelalter. Eine Skizze, in: Hi- 

storische Zeitschrift 251,1990,5.291-323, S. 309. Für Otto III. vgl. THILO OPFERGELD, Reges pueri. 
Das Königtum Minderjähriger im frühen Mittelalter (Monumenta Germaniac Historica. Schriften 50) 
Hannover 2001, S. 706,717,751 f. Dazu die Beispiele für Heerfahrten minderjähriger Könige bei GE- 
ORG WArtz, Deutsche Verfassungsgeschichte 8, Kiel 1878,5.172 mit Anm. 5. 

23 Vgl- nur HEL. '. IuT BEUMANN, Die sakrale Legitimierung des Herrschers im Denken der ottonischen 
Zeit, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 66,1948, S. 1-45; Wiederab- 
druck (mit 

�Nachtrag 
1970") in: Königswahl und Thronfolge in ottonisch-frühdeutscher Zeit, hg. von 

EDUARD HL. AWITSCHI: A (Wege der Forschung 178) Darmstadt 1971, S. 148-198; HAGEN KELLER, 
Herrscherbild und Herrschaftslegitimation. Zur Deutung der ottonischen Denkmäler, in: Frühmittelal- 
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Vergegenwärtigen wir uns: Es handelte sich bei den Slawenzügen Ottos III. 

nicht um die Bekriegung irgendwelcher Heidenstämme. Die Lutizen und Teile der 
Obodriten waren von der Reichshoheit, sie waren vom christlichen Glauben abgefal- 
len. Im Lichte des Reichsrechts waren sie Aufrührer, im Lichte des Kirchenrechts 
Apostaten24. Sie auf den Weg des Heils, notfalls mit Gewalt, zurückzuführen, war un- 
erläßliche Aufgabe des Königs, dem in der Krönungshandlung das Schwert mit der 
ausdrücklichen Verpflichtung zur Verteidigung der Kirche und zur Vernichtung der 

, 
Feinde des christlichen Namens' überreicht wurdet'. Zugleich aber ging es darum 

darzutun, daß dieses Land, einmal kirchlich organisiert, auch künftig Bestandteil von 
Reich und Kirche blieb. Auch wenn die Kathedralorte im Slawenland zerstört, für ihre 
Bischöfe unzugänglich waren, kirchenrechtlich gesehen, bestanden sie weiter, so wie 
ihre Inhaber im Exil oder in Ausweichstationen die geistliche Amtsfolge fortsetz- 
ten 26. Nicht zufällig konzentrierten sich daher die Slawenzüge der 80er und 90er Jahre 
auf die Bischofssitze: Brandenburg, Havelberg, und wie gleich zu behandeln sein 
wird, Mecklenburg als strategische Ziele und symbolische Fixpunkte militärischen 
und politischen Handelns27. 

Moderne Politikmoral ist hier nicht gefragt. Nicht die Beharrlichkeit, Grausam- 
keit oder Vergeblichkeit der Slawenkriege Ottos 111. fanden Kritik bei den Zeitgenos- 
sen. Härteste Anklage traf seinen Nachfolger Heinrich II., der, um den Herzog von Po- 
len zu bekriegen, ein Bündnis mit den heidnischen Lutizen schloß und damit deren 
Rechristianisierung verhinderte 28. Gegenüber dieser Politik sah Brun von Querfurt am 
Beispiel des Polenherzogs Mieszko I. und Kaiser Ottos III. das ideale Herrscherverhal- 

terliche Studien 19,1985,5.290-311; STEFAN WEINFURTER, Idee und Funktion des 
�Sakralkönigtums" bei den ottonischen und salischen Herrschern (10. und 11. Jahrhundert), in: Legitimation und Funktion 

des Herrschers. Vom ägyptischen Pharao zum neuzeitlichen Diktator, hg. VON ROLF GUNDLACH - 
HERMANN WEDER, Stuttgart 1992, S. 99-127; DERS., Sakralkönigtum und Herrschaftsbegründung um 
die Jahrtausendwende. Die Kaiser OttoIII. und Heinrich II. in ihren Bildern, in: Bilder erzählen Ge- 

schichte, hg. von HELMUT ALTRICHTER, Freiburg i. Br. 1995, S. 47-103; FRANZ-REINER ERKENS, Mira- 
bilia mundi, in: Archiv für Kulturgeschichte 79,1997, S. 484-498, S. 490£; HAGEN KELLER, Die Otto- 

nen, München 2001, S. 115 ff. 
24 Vgl. HANS-DIETRICH KAHL, Compellere intrare. Die Wendenpolitik Bruns von Querfurt im Lichte 

hochmittelalterlichen Missions- und Völkerrechts, zuletzt in: Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in 
der deutschen Ostpolitik des Mittelalters, hg. von HELMUT HEUMANN (Wege der Forschung 7) Darm- 

stadt 1963,5.177-274, S. 204 ff. 
25 Vgl. den vermutlich bei Ottos 111. Krönung benutzten Mainzer Ordo von ca. 960: ut ... sanctam Dei ec- 

clesiam eiutglre fidelespropngne r aeprotegas, nee minus sabfidefal oi gaam rbristlal!! nominis Bastes eý'letlrs ae lles/ruar 
Le pontifical Romano-germanique du dixieme siede, hg. von CYRILLE VOGEL - REINHARD ELZE, Le 
texte 1 (Studie testi 226) Cittä del Vaticano 1963, Nr. Lll-II § 19, S. 256. Deutlicher noch die Gedan- 
kenführung der - wahrscheinlich aber nicht authentischen - Formel, die \\'idukind für die Krönung Ot- 
tos I. im Jahre 936 gebraucht: Acripe 

... 
buncgladium, quo eioral omnes Christi adrnrar os barbarot et malos cbn. 

stianos auctoritate divina libi tradita ...; 
Die Sachsengeschichte des \\ idukind von Korvei, hg. von PAUL 

HIRSCH - HANS-EBERHARD LOHMANN (MGH SS in us. schol. [601) Hannover 51935,11 1, S. 66. 
26 REINHARD WENSKUS, Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt (Mittel. 

deutsche Forschungen 5) Münster- Köln 1956, S. 152; KAHL (wie Anm. 24) 5.210 ff., 222 f. 
27 Für Brandenburg und Havelberg vgl. vor allem LUDAT (wie Anm. 13) S. 37 ff.; zu Mecklenburg unten 

Abschnitt II. 
28 Vgl. zuletzt KNUT GÖRICH, Eine Wende im Osten: Heinrich Il. und Boleslaw Chrobry, in: Otto 111. - 

Heinrich II. Eine Wende?, hg. von BERND SCHNEIDMÜLLER - STEFAN WEINFURTER (Mittelalter-For- 

schungen 1) Sigmaringen 1997, S. 95-167, bes. 5.111 f. 
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ten in autodienda cbristianitato et in conuertendo paganisnmo venvirklicht29, und er ermahnte 
Heinrich, die abgefallenen Lutizen um des Christentums willen in ruhmvollem Streit 

zu bezwingen, das heißt, wie es das Evangelium befiehlt: hereinzutreten zu nötigen430. 
Damit war eines der entscheidenden Bibelworte zur Rechtfertigung der hochmittelal- 

terlichen Schwertmission31 in die Diskussion der Lutizenfrage eingeführt worden, Jesu 
Gleichnis vom großen Abendmahl Luk. 14,23: Und der Herr sprach zu dem Knechte: 
Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf 
daß mein Haus voll werde' (... co., pelle intrare)! 

Mit der Erwähnung Herzog Mieszkos als Partner Ottos III. bei Brun von Quer- 
furt wird eine bezeichnende politische Konstellation der damaligen Slawenkriege an- 
gesprochen. Der junge König bzu: seine Mutter Theophanu und seine Großmutter 
Adelheid als die faktischen Regentinnen bis zu Ottos Volljährigkeit hatten bei allen die- 

sen Kämpfen und Schwierigkeiten einen treuen, einsatzbereiten Verbündeten zur 
Seite: den Polenherzog Mieszko I. (um 960-992) 32. Fast auf jedem der damaligen Sla- 

wenzüge hat er den Sachsen Zuzug geleistet oder Flankenschutz gewährt33. Sein Ver- 
halten ist leicht zu erklären. Dem polnischen Herzog als östlichem Nachbarn der Lu- 

tizen mußte unbedingt daran gelegen sein, ein Übergreifen paganer Erhebungen auf 
sein erst seit den 60er Jahren christianisiertes Land zu verhindern. Zugleich aber be- 

ruhte das Zusammengehen \lieszkos mit Otto III. bzw der damaligen Reichsregie- 

rung auf einem tiefgehenden inneren Gegensatz Polens gegenüber Böhmenaa. Der 
Böhmenherzog wiederum nahm Kontakte zu den Lutizen auf und komplizierte damit 
die Lage in ungeahnter \Veise35. Der Kampf gegen den lutizischen Unruheherd lag also 
im ureigensten Interesse des Polenherzogs. Mieszkos Sohn Boleslawl. (Chrobry) 
(992-1025) ist nach dem Tod des Vaters voll in dessen politische Traditionen einge- 

29 0 quanta boas ei rommoda in custodiendo rbristianismo et in eonuertendopagauirmo rarrrurrereni, ti tkui paterilbriro 

rum qui mortuus ett imperatore, ita filius Bolezlauo rum uobis qui cola . rilesorbit superstat rriueret nostro rege, Brunonis 
Querfurtensis Epistola ad Henricum regem, hg. von JADWIGA KARWASIS SKA (MMlonumenta Poloniae hi- 

storica. Series nova 4,3) Warszawa 1973,5.105. 
30 Kurrum rum Liutitipagan! tint, et idols ro/ant, nan nririt Deut in ror regi. , Gor taletßropter rbeittiauitruumglarioto rer- 

/amire debdiare, quad uJ iubente euargelio compellere intrarr, Brunonis Epistola (wie Anm. 29) S. 103 f. Schon 

vorher taucht dieser Gedanke ohne Namensnennung in seiner Adalbertsvita c. 10 auf:... et est eben pro 
perratit qui pertequatur rbrittianum, et nullus prope dominus arum qui Err/edam intrare compellat paganunr, S. Adal- 
berti Vita alters, 5.10. Allegiert ist jeweils der Schluß von Luk. 14,23; vgl. oben im Text. 

11 Vgl. \VENSKUS (nie Anm. 26) 5.148 ff.; KAHL (nie Anm. 24) S. 191 ff., 200 ff. 
32 Vgl. GöRICH (wie Anm. 28) S. 101 ff. Zu \lieszkol. in der Sicht der neueren Forschung JERZY 

STRZELcZYK, The First Two Historical Piasts. Opinions and Interpretations, in: quaestiones mcdii aevi 
novae 5,2000,5.99-143, S. 99 ff. 

33 Vgl. insgesamt BRÜSKE (nie Anm. 8) S. 45 ff.; im einzelnen: 985: BRÜSKE, S. 45 f. - 986: BÖHMMER - UH- 
uRZ, 983 e. -987: ebd. 996 a. -990: Hilferuf ý'%lieszkos bei Angriff der Böhmen und Lutizen, ebd. 10201, 
vgl. 1024 a, c, c, f. - 991: ebd. 1020 d, 1035 e; LÜBKE, Reg. 259,261. - 992: BÖHMMER - UHLIRZ, 1063 a, 
1067 a; LÜBKE, Reg. 272. 

3+ Vgl. zuletzt JERZY STRZELCZYK, Die Rolle Böhmens und St. Adalbcrts für die Westorientierung Polens, 
in: Adalbert von Prag - Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen Europas, hg. von HANS HER- 

aIANN HENRIX (Schriften der Adalbcrt-Stiftung 4) Baden-Baden 1997,5.141-162, S. 142 f., 144ff.; 
DERS., Polen, Tschechen und Deutsche in ihren Wechselwirkungen um das Jahr 1000, in: Polen und 
Deutschland (nie Anm. 3) 5.43-59, S. 45 If. 

35 BRÜSKE (wie Anm. 8) S. 46 f.; LÜBKE, Rcg. 291. Dazu GÖRICH (wie Anm. 28) 5.104 ff.; zu den Familien- 

und Interessenzusammenhsngen auch LUDAT (nie Anm. 13) 5.18 ff., 33 ff., 45 f. 
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treten36. Das Treffen Ottos und Boleslaws im Jahre 1000 in Gnesen hatte also eine 
Vorgeschichte von Einstellungen, Beziehungen und Erfahrungen, mit denen sich nä- 
her zu beschäftigen auch unter dem Aspekt der Bewahrung der westslawischen Reichs- 

gebiete im Verband der christlichen Kirche bzu, der Versuche, sie in diesen wieder ein- 
zugliedern, lohnend erscheint. 

U. DER MECKLENBURGZUG DES JAHRES 995 

Wichtigste Aktion gemeinsamen politisch-militärischen Handelns Ottos III. und 
Boleslaw Chrobrys im Jahrzehnt vor Gnesen uar der Mecklenburgzug des Jahres 995. 
Im heutigen Lande Mecklenburg-Vorpommern bot er den Anlaß zu einer förmlichen 
Jahrtausendfeier, weil Otto auf dieser Expedition am 10. September 995 eine Urkunde 

über eine hier vollzogene Schenkung zugunsten seines Kämmerers Tiezo (des nämli- 
chen, der ihn später als Patricius von Rom nach Gnesen begleiten sollte37) ausstellte: 
actum Michelenbiirg- 

, getätigt in Mecklenburg`38. Der Hauptsitz der Obodritenfürsten, 
die `große Burg', wird damit erstmals in der Geschichte genannt39. Aber was tat der 
König in Mecklenburg? Otto, so liest man an maßgeblicher Stelle, habe auf dem dama- 
ligen Slawenzug die Mecklenburg eingenommen40, bevor er durch lutizisches Gebiet, 

36 

37 

38 

39 

40 

Vgl. zu 992 BÖHiIER - UHLIRZ, 1067 b. - Zur modernen Beurteilung Boleslaws I. STRZELCZYK (wie 
Anm. 32) S. 110 ff. 
Vgl. Thietmar von Merseburg, Chronicon, hg. von ROBERT HOLTZMMANN (MGH SS nova series 9) Ber- 
lin 1935, IV 44, S. 182/183; dazu BÖHMER - UHLIRZ, 1146,1321 c, 1338 e, 1344. Für Otto war er of- 
fenbar eine Art `Fachmann für Slawenlandfahrten'. Sollte er mit jenem Dedi identisch sein, der 977 

�als 
Parteigänger des Bayernherzogs ein böhmisches Heer gegen Zeitz geführt hatte" (KNUT GÖRICH, Ot- 

to III. Romanus Saxonicus et Italicus [Historische Forschungen 18] Sigmaringen 1993, S. 153), wären 
slawische Sprachkenntnisse für ihn erklärbar. Auf jeden Fall gehört er zu den engsten Vertrauten des 
Kaisers; vgl. CARL ERDMANN, Die Würde des Patricius unter Otto III., in: DERS., Forschungen zur po- 
litischen Ideenwelt des Frühmittelalters, hg. von FRIEDRICH BAETHGEN, Berlin 1951, S. 92-111, S. 93 ff.; 

GöRIcH, S. 153,182,254 f., 262. 
Dala111L idurreplembriranno dominlain<arnationirDCCCC. IC(; icdictione VIII, anno autem tercii Otto nis reg- 

naltlis nouo; actum Alichelenburg, DOIII 172; BÖHMER - UHLIRZ, 1146. 
Sofern sie nicht schon bei Ibrahim ibn Jakub um 965/966 vorkommt; vgl. Arabische Berichte von 
Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert, übertragen von GEORG JA- 

con, Berlin - Leipzig 1927, S. 11 f. Das vermutete '\\'iligrad' ist eine nicht in den Quellen belegte 

Kunstform; vgl. REINHOLD TRAUTMANN, Die slawischen Ortsnamen Mecklenburgs und Holsteins 

(Abhandlungen der sächsischen Akademie der \Vissenschaften. Phil. -hist. KI. 45,3) Berlin 21950, 

S. 165 mit S. 98 s. v. 'Lubowo'. Dazu die Belegliste bei BRÜSKE (Wie Anm. 8) S. 207 f. Zur Burganlage 

PETER DONAT, Die Mecklenburg - eine Hauptburg der Obodriten (Schriften zur Ur- und Frühge- 

schichte 37) Berlin 1984; DERS., Mecklenburg A. Slawischer Burgwall, in: Lexikon des Mittelalters 6, 

München 1993, Sp. 438 f.; Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 12: Mecklenburg, Pom- 

mern, Stuttgart 1996, S. 66 f. 
BÖHMER - UHLIRZ, 1144 d: 

�besetzt vor dem 10. September Mecklenburg"; ähnlich UHLIRZ (wie 

Anm. 1) S. 188 f.: 
�Am 

10. September war die Michelenburg in seiner Hand. " Ähnlich in der Literatur 

häufig. Vorsichtig ANDREAS RöPcKE, Actum Michelenburg. Inhalt und Überlieferung der Mlecklenbur- 

gerJubiläumsurkunde von 995, in: Stier und Greif. Blätter zur Kultur- und Landesgeschichte in Meck- 

lenburg-Vorpommern. 
�Sonderheft 1000 Jahre Mecklenburg", Schwerin 1995,5.4-6, S. 4: 

�Als 
König 

Otto III. vor tausend Jahren in der slawischen Festung bei dem heutigen Dorf Mecklenburg Station 

machte, " 
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d. h. den Tollensegau, über Havelberg nach Quedlinburg zurückkehrte 41. Von kriege- 

rischen Aktionen mit Brennen und Rauben erzählen die zeitgenössischen Quellen in 
der Tat auch bei diesem Unternehmen42. 

Bei einer genaueren Analyse der Zusammenhänge enthüllen sich jedoch bisher 

unübliche Details. Es war der erste selbständige Slawenzug Ottos III. nach dem Beginn 

seiner persönlichen Herrschaftsführung um den Jahreswechsel 994/99543, und der 
junge König hat ihn mit sorgfältiger Planung und einer breiten, weit über Sachsen hin- 

ausgreifenden Beteiligung weltlicher und geistlicher Großer ins Werk gesetzt. Militäri- 

sche Aufgebote aus dem Reich führten heran die Herzöge von Sachsen (Bernhard I. ) 

und Bayern (Heinrich der Zänker mit seinem gleichnamigen Sohn) in Begleitung der 
Bischöfe von Regensburg und Freising, weiterhin Erzbischof Giselher von Magdeburg 

mit seinem Suffragan Eiko von Meißen, dazu die Markgrafen Gero und Liuthar aus 
dem unmittelbaren Grenzbereich selbst44. Hilfe bei diesem Zug leisteten ihm weiter- 
hin nicht nur der Polenherzog Boleslaw Chrobry aim magito exercitu, sondern auch ein 
Sohn Herzog Boleslavs 11. von Böhmen45, dazu dessen Rivale Sobeslav, der Bruder Bi- 

schof Adalberts von Prag, aus der böhmischen Adelsfamilie der Slavnikiden46. Auch 

wenn Heinrich von Bayern noch vor Antritt der Expedition in Gandersheim starb und 

Zum Itinerar des Zuges BÖHNER - UHLIRZ, 1146,1147,1148,1149 b; LÜBKE, Reg. 299-304. - PAUL 
KEHR, Die Urkunden Otto III., Innsbruck 1890, S. 240 f., wollte die Datumsangaben der während dieser 
Unternehmung ausgestellten Urkunden (vgl. unten Anm. 74) z. T. auf eine nachträgliche Beurkundung 
der Handlungen beziehen, da er einzelne Entfernungen als zu umfangreich für ein größeres Heer ansah. 
Dagegen jedoch bereits THEODOR V. SICKEL, Erläuterungen zu den Diplomen Otto Ill., III: Die Fest- 

stellung des urkundlichen Itinerars, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsfor- 

schung 12,1891, S. 369-388, für unseren Belang speziell 5.387 f. Die Forschung hat dementsprechend 
für den Mecklenburgzug zu Recht an dem Itinerargerüst aufgrund der urkundlichen Orts- und Zeitan- 

gaben festgehalten. Das Heer dürfte ohnehin in Havelberg aufgelöst worden sein, und den Weg von 
dort nach Quedlinburg (rd. 130 km Luftlinie) konnte der König und sein Gefolge durchaus in drei Ta- 

gen (so rechne ich für die Datenrelation 6. - B. Oktober, anders: zwei Tage, SICKEL, S. 387 f. ) schaffen. 
Rex quoque terliut Otto rum magro exemtuApodritos et quasdam IVVlotabonim lerrat inradens, incendiit et depraeda- 

tioribus plurimum railarit, Gas motum eonim nullo nrodo compruteril; Annales Quedlinburgenses (wie 
Anm. 19) ad a. 995, S. 72. - Rex Abodritos rastarit, urbes et oppida disiecit; Annales Hildesheimenses (wie 
Anm. 19) ad 995, S. 26. 

- 
43 Der bisherigen Annahme eines Reichstags in Sohlingen im September 994 als formalen Volljährigkeits- 

aktes (vgl. nur BÖHMER - UHLIRZ, 1117 a) wurde durch OFFERGIiLD (wie Anm. 22) S. 732 ff. überzeu- 

gend widersprochen. 
u Vgl. insgesamt BÖHMMER - UHLIRZ, 1142 a; LEOPOLD AUER, Der Kriegsdienst des Klerus unter den 

sächsischen Kaisern, I: Der Kreis der Teilnehmer, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge- 
schichtsforschung 79,1971, S. 316-407, S. 402. 

's 
... omurritque in auailum BoliJlau fr/ras rlfisaro cunr magno exenitu, nemton Boemani mun filio alterius BoliZlau re- 
rerurt, recepitque se rrx in Saxroniam cum exenitu irrmlum , Annales Hildesheimenses (wie Anm. 19) ad 995, 
S. 26. Vgl. BÖHMER - UHLIRZ, 1143 b. Die tschechische Forschung bezieht dies auf den späteren Her- 

zog Boleslav Ill. (999-1002/03); vgl. Jiftf SIAsIA, Der böhmische Fürst Boleslav II., in: Boleslav II. (wie 
Anm. 4) S. 15.42, S. 23. 

Urur aulem ex suir fnztribus 
... mim Boli Lwc, Palaniorum duct, Toras in expeditione imperaloris trat; S. Adalberti 

Vita prior, C. 25, S. 38. - ... ex quibus maiorfrater in seruitium imperatoris profatus, paganorum eapuguationes 
adiuuit; S. Adalberti \ ita altcra, c- 21, S. 26. Vgl. LÜBKE, Reg. 301. Die text- und überlieferungsgeschicht- 
lichen Kriterien, die Karwasiriskas Edition der älteren Adalbertsvita zugrunde liegen (und damit auch 
die Verfasserfrage), sind jetzt nach JOHANN\ES FRIED, Gnesen - Aachen - Rom. Otto III. und der Kult 
des hl. Adalbcrt. Beobachtungen zum älteren Adalbertslcbcn, in: Polen und Deutschland (wie Anm. 3) 
S. 235-279, zu modifizieren. 
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sein Sohn, der spätere König Heinrich II., eiligst in die Heimat zurückkehrte, um dort 

seine Nachfolge zu sichern47, wird deutlich: hier lief ein umfassendes Unternehmen 

mit konzentrierten deutsch-slawischen Verbänden ab, von einem Umfang und einer 
Gewichtung, wie sie den früheren Zügen fremd waren. 

Der militärische Charakter dieser Unternehmung scheint demnach eindeutig zu 
sein. Richtet man den Blick indes etwas genauer auf die politische und kirchliche Situa- 

tion des Obodritenlandes im ausgehenden 10. Jahrhundert, so zeigt sich, daß wesent- 
liche Voraussetzungen und Dimensionen des Mecklenburgzugs des Jahres 995 bisher 

nicht erkannt wurden. 
Im obodritischen Stammesbereich hatte sich seit dem 9. Jahrhundert die zentrale 

Fürstengewalt eines in den lateinischen Quellen zumeist als dux bezeichneten Samt- 
herrschers durchgesetzt, der, abgesehen von der unmittelbaren Herrschaft über die 
Obodriten im engeren Sinne, eine lockere Oberhoheit über eine Reihe kleinerer Teil- 

stämme (Wagrier, Polaben) ausübte48. Die heimische Fürstenfamilie, das Nakoniden- 
haus, hatte frühzeitig das Christentum angenommen49 und dessen Ausbreitung auch 
organisatorisch durch Kirchen- und Klostergründungen gefördert50. Herzog Msti- 

voj (Mistui) (ca. 967- ca. 992/995? ) 51 war zwar - wahrscheinlich unter lutizischem 
Druck - im Gefolge der Aufstände von 983 an Überfällen in die Altmark und nach 
Nordelbien beteiligt52. Trotzdem hielt er im wohnverstandenen Herrschaftsinteresse 

am christlichen Glauben fest und bot der Kirche in seinem engeren Hoheitsbereich die 
Möglichkeit zum Fortbestehen53. Von diesen Voraussetzungen her ist auch seine poli- 
tische Stellung in der Folgezeit zu beurteilen. 

Mstivoj hatte am Osterhoftag des Jahres 984 in Quedlinburg gemeinsam mit 
Mieszko von Polen und Boleslavll. von Böhmen zu jener Gruppe christlicher Slawen- 
fürsten gehört, die, der Aufforderung Heinrichs des Zänkers folgend, dessen Königs- 

47 BÖHMER - UHLIRZ, 1144 c. Herzog Heinrich II. von Bayern starb am 28. August 995. 
48 Grundlegend WOLFGANG H. FRITZE, Probleme der abodntischen Stammes- und Reichsverfassung und ih- 

rer Entwicklung vom Stammesstaat zum Herrschaftsstaat, in: Siedlung und Verfassung der Slawen zwi- 
schen Elbe, Saale und Oder, hg. von HERBERT LUDAT, Gießen 1960, S. 141-219; für die Frühzeit zu ergän- 
zen durch BERNHARD FRIEDMANN, Untersuchungen zur Geschichte des abodritischen Fürstentums bis 

zum Ende des 10. Jahrhunderts (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen 1,137) Berlin 
1986. 

49 Dafür gibt es jetzt sogar archäologische Belege; vgl. PETER DoNAT, Heidnische Religion und christliche 
Kirche als Problem obodritischer Politik, in: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg 36,1988, S. 193-203, 
S. 196. Zur Haltung des Obodritenfürsten Nakon ebd. S. 197 f. 

50 pETERSOHN (wie Anm. 5) S. 29 f.; FRIEDMANN (wie Anm. 48) 5.242 ff.; Do. NAT (wie Anm. 49) 5.196 f. 
51 Zu ihm FRITZE (wie Anm. 48) S. 158 ff. Zur Chronologie unten Anm. 56. 
52 Vgl. LüBRE, Reg. 216 a, 223,256 (dessen chronologische Erwägungen - �ca. ab 990" - mir jedoch nicht 

gesichert erscheinen); FRIEDMANN (wie Anm. 48) S. 259 ff. mit Ausführungen S. 248 ff. über die vorher- 
gehende Krise �der sächsisch orientierten Politik des Abodritenfürsten". Daß Einfälle ins Reichsgebiet 

mit Kirchenzerstörungen, Klosterberaubungen etc. nicht grundsätzlich als Ausdruck einer heidnischen 
Reaktion zu verstehen sind, zeigen vergleichbare Überfälle der unbezweifelt christlichen Herzöge von 
Böhmen und Polen auf den Bischofssitz Meißen in etwas späteren Jahren; vgl. unten zu Anm. 166. 

53 Vgl. auch DONAT (wie Anm. 49) 5.198 ff. - Das nur bei Helmold, Cronica Slavorum, hg. von BERNHARD 

SCHMEIDLER (MGH SS in us. schol. [32]) Hannover 31937,115, S. 31, im Abstand von rd. 170 Jahren 

überlieferte Vorgehen Aistislavs gegen die Insassen des Mecklenburger Frauenklosters wäre auch, wenn 
es den Tatsachen entspräche, kein grundsätzlicher Einwand gegen Mstislaas Festhalten an der christli- 

chen Religion; vgl. PETERSOHN (wie Anm. 5) S. 24 Anm. 29; DONAT, S. 200, sowie oben Anm. 52. 
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anspruch - unter Übergehung des Kaisersohnes - anerkannten: auxilium Bibi deinceps ut 
regi et domino nmi inramentir afrmantet54. Obwohl er, anders als der Polen- und der Böh- 
menherzog, nicht unter den Teilnehmern des Quedlinburger Osterhoftags des Jahres 
986 genannt wird, der die offizielle Durchsetzung der Königsherrschaft Ottos III. un- 
ter der Obhut seiner Mutter Theophanu dokumentierte 55, darf auch er bzw. - sein To- 
desjahr ist nicht genau festzustellen, vielleicht schon seit ca. 992/9556 - sein Sohn 
Mstislav in der Folgezeit zu den reichsnahen Sla-, venfürsten gerechnet werden, auf de- 
ren Haltung es bei der Lösung der Lutizenfrage in entscheidender Weise ankam57. 

Es gibt für die Kenntnis dieser Zusammenhänge ein bisher unbeachtetes, auf- 
schlußreiches Zeugnis aus dem Beginn der 90er Jahre, das die damaligen Kirchenver- 
hältnisse im obodritischen Raum gut widerspiegelt. Zu unbekanntem Datum bald 
nach dem 3. Dezember 99158 ernannte Otto III. auf Betreiben des späteren Markgra- 
fen Liuthar von \Valbeck den aus Ostfranken stammenden \Valbecker Propst Reinbert, 
damit die Reichs- und Reichskirchenherrschaft über das Obodritenland aktivierend, 
wie der als \Valbecker Grafensohn und zeitweiliger Inhaber der dortigen Propstei hier- 
über gut informierte Bischof Thietmar von Merseburg in seiner Chronik berichtet, 
zum Bischof von Oldenburg59. Als solchen hat ihn Erzbischof Libentius I. von Ham- 
burg-Bremen (988-1013), -, vie Adam von Bremen überliefert, anschließend für die 
Sclarania - nach seinem Sprachgebrauch das Gebiet der hamburgischen Slawendiözese 

s' So Thietmar (wie Anm. 37) IV 2, S. 132/133. Vgl. BÖHMER - UHLIRZ, 956 h/1,956 t/1; LÜBKE, Reg. 
278, vgl. auch Nr. 233/IV Chronologisch nicht recht vereinbar damit ist Thietmars Bericht III 18, 
S. 120/121, wonach Mstivoj nach der Zerstörung Hamburgs zur Strafe für seine Vergehen im Wahnsinn 
verstorben sei. - Zur Vorgeschichte der politischen Gruppierung GÖRICH (wie Anm. 28) S. 99 f. Vgl. 
SLäsrA (wie Anm. 45) S. 34. Zur Problematik des Aktes von Quedlinburg FRANZ-REINER ERKENS, 

... 
more Gremnim lonregnantem instituere ru/tis? Zur Legitimation der Regentschaft Heinrichs des Zänkers im 
Thronstreit von 984, in: Frühmittelalterliche Studien 27,1993, S. 273-289, S. 280 f., 288 f. 

55 BÖHNER - UHLIRZ, 980 b; LÜBKE, Reg. 237. 
56 Das Datum des Herrschaftswechsels ist nur ungefähr zu bestimmen; vgl. LÜBKE, Reg. 256 b III.: 990 

oder kurz danach; DONAT (wie Anm. 49) S. 199: 
�991/92 oder erst nach 995". 

s' Der Deutung der unklaren - und zeitlich erheblich später verfaßten - Berichte Adams und Helmolds 
durch LÜBKE, Reg. 256-256 b, wonach alstivoj ab 990 zum Feind der Sachsen wurde und nunmehr auch 
die Kirchenorganisation in seinem Herrschaftsbereich auflösen ließ, widerspricht die eindeutige Aus- 

sage der unten erörterten Wiederbesetzung des Bistums Oldenburg in Mecklenburg. Adam behandelt 
diese Dinge aus einem Abstand von rd. 80 Jahren, Helmold hat vollends keine eigenen Informationen 
über die damaligen Vorgänge im Slawenland. Verzeichnet ist das Verhalten der Nakoniden zur christli- 
chen Kirche unter dem Eindruck dieser Passagen bei FRIEDMANN (wie Anm. 48) S. 267 ff. 

58 Zum Zeitpunkt JÜRGEN PETERSOHN, Lubeka (Lübeck), in: Series episcoporum ecclesiae catholicae oc- 
eidentalis ab initio usque ad annum MCXCVIII, sec \, tom. 2: Archiepiscopatus Hammaburgensis sire 
Bremensis, hg von STEFAN \VEINFURTER - ODILO ENGELS, Stuttgart 1984, S. 60 mit Anm. 66; LÜBKE, 
Reg. 268. Anders (993), und damit zu gewundenen Erklärungen über die Anfänge dieses Episkopats ge- 
zwungen, die Chronologie in BÖHMER - UHLIRZ, 1078 d mit 1054 a. Zu den Todesdaten der bei Thiet- 

mar (vgl. die folgende Anm. ) erwähnten Vorfahren des Merseburger Bischofs, aufgrund deren und sei- 
ner Teilnahme an der Halberstädter Domweihe der Zeitpunkt der Ernennung Reinberts einzugrenzen 
ist, zuletzt GERD ALTHOFF, Adels- und Königsfamilien im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung. Studien 
zum Totengedenken der Billunger und Ottonen (Münstersche Mittelalter-Schriften 47) München 1984, 
5.393 G. 29 (Siegfried von Walbeck), S. 425 G. 174 (Großmutter). 

59 
... Pott ol: tum 11Wiligiti patrii egr rii Reginbethum & orientali Franja na/um succederefecit. Hic deeurto mul/omm tpa- 
eio arrorrm, martuo turrp re meo e7 matrr eins, auai/io patnui meiufet Liutbarii Autiquae ciritatit autittes a tercio Ot- 
lore eff c/ut ett Thietmar (wie Anm. 37) VI 43, S. 328/329. 
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Oldenburg6° - ordiniert61. \Venn dieser Reinbert nun in den Berichten über die Hal- 
berstädter Domweihe vom 16. Oktober 992 unter den conbentedictores des Halberstädter 
Ordinarius als Bischof von Mecklenburg auftaucht62, macht diese Zuordnung deut- 
lich, daß der nominelle Bischof von Oldenburg angesichts des christenfeindlichen Wi- 
derstands der Wagrier seinen unzugänglichen Diözesansitz mit dem Hof des christli- 
chen Nakonidenherrschers vertauscht hatte. 

Mehr noch: Da man kaum annehmen möchte, daß der deutsche Königshof 
den Propst von \Valbeck ohne vorherige Absicherung seiner Stellung gleichsam als 
schutzloses Schaf unter die Wölfe schickte, sind vorausgehende Absprachen über 
seine Wirkungsmöglichkeiten mit dem Obodritenherzog in Mecklenburg voraus- 
zusetzen. Reinberts Ernennung zum Obodritenbischof in Anlehnung an den Meck- 
lenburger Fürstenhof war somit eine überlegte Maßnahme der Reichsregierung im 
Bemühen um die Wahrung und Wiederherstellung der christlichen Positionen im 
Slawenland, und zwar eine Maßnahme, die Erfolg hatte. Da auch Reinberts Nachfol- 

ger Bernhard (1013/14-1023) in den Quedlinburgerjahrbüchern als dlikilinnburgeiisis 

episcopxis bezeichnet ist63, wird ein Provisorium der obodritischen Kirchengeschichte 

erkennbar, das für einige Jahrzehnte Konstanz besaß. 
Für unseren Ausgangspunkt, die Frage nach dem Hintergrund des Slawenzugs Ot- 

tos III. im Jahre 995, bedeutet das: Mecklenburg war zu jenem Zeitpunkt nicht nur christ- 
licher Fürstensitz, sondern auch faktischer Bischofssitz der Hamburger Slawendiözese. 
Und dann sollte Otto III. diesen Fürsten angegriffen, seine Burg erobert, den von ihm 

eingesetzten Bischof damit um seinen Rückhalt in der Sclavania gebracht haben? 
Noch eine andere Beobachtung läßt daran zweifeln, daß der Slawenzug des Jahres 

995 von feindseligen Absichten gegen den Obodritenfürsten und seinen Herrschafts- 

sitz bestimmt war: die vorgesehene Beteiligung Heinrichs des Zänkers an diesem Un- 

ternehmenG4. Es ist schwer denkbar, daß der Bayernherzog mit seinem Sohn und sei- 
nen Bischöfen und Mannen den mühsamen \Veg nach Norden auf sich nahm, um 

`Vgl. FRITZE (wie Anm. 48) S. 209£, Exkurs II: �Sclavania bei Adam von Bremen". 
61 Adam Bremensis, Gesta (wie Anm. 7) 1146, S. 107; vgl. insgesamt PETERSOHN (wie Anm. 58) S. 60; 

ALTHoFF (wie Anm. 58) 5.297. Der bei PETERSOHN, S. 60 Anm. 66, gegebene Quellenbeleg aus dem 
Merseburger Totenbuch ist inzwischen zu ersetzen durch die maßgebliche Ausgabe: Die Totenbücher 

von Merseburg, Magdeburg und Lüneburg, hg. von GERD ALTHOFF -JOACHIM \VOLLASCH (MGH Li- 
bri memoriales et necrologia. Nova series 2) Hannover 1983, Abb. S. 4 zu April 16. 

62 Raginbratuu tllikilan/urgensis epirropur, Annales Quedlinburgenses (wie Anm. 19) ad a. 992, S. 69. - Rene 
bertus 111ikaienGrrrgen rir, Gesta episcoporum Halberstadensium, hg. von LUDWIG WEILAND (MGH SS 23) 
Hannover 1874, Nachdruck 1963, S. 87. Beim Annalists Saxo, hg. von GEORG \VAITZ (HIGH SS 6) Han- 

nover 1844, Nachdruck 1963,5.636, irrtümlich als Ratburgenrisbezeichnet. Zum Verhältnis der Texte 

auch GERD ALTHOFE, Magdeburg - Halberstadt - Merseburg. Bischöfliche Repräsentation und Inter- 

essenvertretung im ottonischen Sachsen, in: Herrschaftsrepräsentation im ottonischen Sachsen, hg. von 
GERD ALTHOFF - ERNST SCHUDERT (Vorträge und Forschungen 46) Sigmaringen 1998, S. 271, mit der 
Synopse S. 291; vgl. insgesamt auch BÖHMER - UHLIR7,1074 a, sowie KARL JOSEF BENZ, Untersuchun- 

gen zur politischen Bedeutung der Kirchweihe unterTeilnahme der deutschen Herrscher im hohen Mit- 

telalter (Regensburger Historische Forschungen 4) Kallmünz 1975, S. 21 ff. (mit nicht tragfähigen Aus- 
führungen zu Reginbert S. 36 f. ). 

63 Annales Quedlinburgenses (wie Anm. 19) zu 1023, S. 89; vgl. PETERSOHN (wie Anm. 58) S. 60 f. 
64 Vgl. oben zu Anm. 44 und 47. - Herzog Heinrich hatte schon 992 gemeinsam mit Herzog Bolestav 11. 

von Böhmen am Brandenburgzug des noch unmündigen Otto Ill, teilgenommen, während Bolcslaw 
Chrobry, da ihm ein Krieg mit den Russen drohte, miefet schickte; vgl. die Nachweise zu Anm. 14. 
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daran mitzuwirken, einen seiner Helfer bei dem Königsplan von 983/84 nun um Sitz 

und Erbe zu bringen. Mit diesem sowie den Söhnen Mieszkos von Polen und Bole- 

slavs II. von Böhmen zeichnete sich vielmehr, längst im Ausgleich mit Otto III. stehend, 
noch einmal jene westslawische Fürstengruppe um Heinrich den Zänker ab, deren 
Handlungsmotive zu erkennen der Forschung lange Zeit hindurch große Schwierigkei- 

ten bereitet hat. Dabei ist ihr Verhalten aus der Krisensituation des Slawenaufstands 
heraus verhältnismäßig leicht zu erklären. Die christlich-monarchische Herrschafts- 
form unter den \VVestslawen, wie sie sich bei den Polen, Böhmen und Obodriten durch- 

gesetzt hatte, war durch den heidnisch-bündischen Gegenentwurf der Lutizen radikal 
in Frage gestellt worden. Die Anlehnung dieser Fürsten an einen handlungsfähigen - 
zudem seit langem in politischen Kontakten zu ihnen stehenden65 - Kronbewerber im 
Reich lag daher für sie unbedingt nahe. Heinrich hingegen schien das Zusammengehen 

mit den Slawenherzögen im Westen, Süden und Osten der Rebellen eine reale Chance 

zu bieten, um das Lutizenproblem rasch und energisch unter Kontrolle zu bringen66. 
Es sind keinerlei Anzeichen zu erkennen, die ihn jetzt, im Jahre 995, als Gegner seiner 
einstigen Parteigänger ausweisen. Im Gegenteil: Die - wenn auch durch seinen vorzei- 
tigen Tod nicht realisierte -Absicht des Bayernherzogs, gemeinsam mit den Vertretern 
der Piasten und Piemysliden an dem Zug zur Residenz des Nakonidenfürsten teilzu- 
nehmen, legt sogar die Folgerung nahe, daß Otto III. nunmehr die antilutizische Bünd- 

niskonstellation, die sein Onkel während der Krisensituation des Reichs in den Jahren 
983/84 zusammengeschmiedet hatte - das gemeinsame Handeln eines Liudolfingers 

mit den Slawvenherzögen von Polen, Böhmen und Mecklenburg - zu seinem eigenen 
Anliegen gemacht hatte. Akzeptiert man diese Überlegung, dann müssen die politi- 
schen Zielsetzungen des Mecklenburgzugs vom Jahre 995 freilich auf einem anderen 
Feld als dem der übrigen Lutizenfahrten gesucht werden67. 

65 Heinrich II. von Bayern fand bei seinen Verschwörungen gegen Kaiser Otto II. Rückhalt und Unterstüt- 

zung bei den Herzögen von Böhmen und Polen; vgl. nur KARL UHLIRZ, Jahrbücher des Deutschen Rei- 

ches unter Otto IL und Otto 111., 1: Otto II. 973-983, Leipzig 1902, S. 53f., 82,91 ff.; KURT REINDEL, 
Bayern unter den Luitpoldingern, in: Handbuch der bayerischen Geschichte 1, hg. von MAX SPINDLER, 

München 31975, S. 223,224f.; FRANZ-REINER ERKENS, Fürstliche Opposition in ottonisch-salischer 
Zeit, in: Archiv für Kulturgeschichte 64,1982, S. 307-370,5.338 ff.; HUDERTUS SEIDERT, Eines großen 
Vaters glückloser Sohn? Die neue Politik Ottos II., in: Ottonische Neuanfänge (wie Anm. 4) S. 293-320, 

S. 298 f.; SLA. SIA (wie Anm. 45) S. 29,31. 

66 Im Gegensatz zu älteren, national getönten Verurteilungen des Bündnisses Heinrichs des Zänkers mit 
den Slawenfürsten und dessen angeblich negativen Auswirkungen auf die Stimmung des sächsischen 
Adels (vgl. etwa UHLIRZ [wie Anm. 11 S. 17 £) hat BEUMANN (wie Anm. 1) S. 128 deutlich die positiven 
Chancen der Kooperation mit dieser Fürstengruppe herausgestellt: 

�Doch gerade die Huldigung dieser 

Slawenfttrsten und ihr Hilfsversprechen mochten den Zänker nach der Katastrophe von 983 und ange- 

sichts der fortdauernden Bedrohung durch die Lutizcn für das Königsamt empfehlen, da er diese zu iso- 

lieren und einzukreisen fähig schien. " ̀ Dazu auch ebd. 5.131: 
�Sein 

Bündnis mit den slawischen Fürsten 

ist von den sächsischen Großen eher als hilfreich angesehen worden. " 

67 Als eine gegen den Obodritenfürsten gerichtete kriegerische Aktion versteht noch EKKEHART EICK- 

HOFF, Theophanu und der König. Otto III. und seine Welt, Stuttgart 1996, S. 480 f., dieses Unterneh- 

men. Ziel sei es gewesen, �jetzt auch das Abodritengebiet zwischen Unterelbe und Ostsee dem sächsi- 

schen Markengürtel und der Kirchenordnung unter sächsischen Bistümern wieder einzugliedern". 
N. B.: Das Obodritenland war von Heinrich 1. und Otto]. unter der Herrschaft eigener, wenn auch 

reichsabhängiger slawischer Fürsten belassen worden, unterstand auch keinem sächsischen Bistum, 

sondern war zu einer im Slawcnland liegenden Diözese (Oldenburg) zusammengefaßt. 
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Bloß um einen höfischen Ausflug kann es sich 995 trotzdem nicht gehandelt ha- 
ben. Man befand sich auf einem Kriegszug. Die Widersprüche lösen sich beim Blick 

auf die politische Situation des Obodritenfürsten. Dessen Stellung als Christ unter den 
Obdodriten und gegenüber den Lutizen war keineswegs unangefochten. Die `Ham- 
burgische Kirchengeschichte' des Bremer Domscholasters Adam enthält ein Scholion, 

nach dem Mstivoj, da er den christlichen Glauben nicht aufgeben wollte, unter Zwang 

aus seiner Heimat floh'68. Auch wenn diese Nachricht wohl auf seinen Sohn Mstislav 

zu beziehen ist69, der nach dem Bericht Thietmars um 1018 durch einen Einfall der 
Lutizen, die die heimische Bevölkerung gegen ihn aufwiegelten, zum Verlassen Schwe- 

rins gezwungen wurde70, charakterisieren diese Details doch recht gut die labile Situa- 

tion der christlichen Nakonidenherrschaft sowohl gegenüber den Lutizen als auch ge- 
genüber den konkurrierenden Großen des Obodritenlandes, über deren Opposition 

wir auch aus anderen Quellen unterrichtet sind71. 
Man wird den Mecklenburgzug Ottos III. im Jahre 995 daher wohl so zu deuten 

haben, daß der König zur Stärkung der angefochtenen Position des christlichen Nako- 

nidenfürsten gegenüber heimischen und äußeren Widerständen sein und seiner Ver- 
bündeten Heer demonstrativ durch das Obodritenland über die Mecklenburg ins Ge- 
biet der Lutizen führte, freilich ohne auch diesmal deren Widerstand brechen zu 
können72. Otto weilte also, so dürfen wir folgern, nicht als Feind und Eroberer, son- 
dern gemeinsam mit seinen Bundesgenossen aus der slawischen Welt als Freund und 
Schutzherr des Obodritenherzogs in Mecklenburg. Der dortige Aufenthalt war im üb- 

rigen der erste Besuch des Königs in der Residenz eines Slawenfürsten73. Er wurde ab- 
gestattet im Interesse von dessen politischer Stellung sowie der Kirchenorganisation 

seines Herrschaftsgebietes, durchgeführt in Begleitung einer voll einsatzfähigen Kö- 

nigskanzlei, die auf diesem Zug Schenkungen verbriefte, als ziehe man durch heimat- 
liche Gefilde74. 

G8 Mistiwoi cam no/%t chrirtianitatem dererere, pp/sus a patria fugit ...; Adam Bremensis, Gesta (wie Anm. 7) 
Schol. 30 zu 11 43, S. 103. 

69 So FRITZE (wie Anm. 48) 5.160 f. 
In illo tempore Liutici ... Mistiilarum reniorem ... turmatimpetuntplurimamque regni snimet patYenr det astantes uxo- 
rent steam et nunme urgare ac rennet ipsunr infra Zuarinae citrtatir municionem cum mi/itibus e/cais co//igelt cogunt. 
Deindeque malesttasa sttimet calliditateper indigenas Chrirto senioriqueproprio rebe//es apaterna bereditate fix et adere 
htntc tonrpel/tact, Thietmar (wie Anm. 37) VIII 5, S. 498/499. Vgl. auch BRÜSKE (wie Anm. 8) S. 69 ff.; 
FRIEDMANN (wie Anm. 48) S. 273 f. 

71 Vgl. FRITZE (wie Anm. 48) 5.182 ff. 
72 Vgl. schon PETER DONAT, Die Slawen in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Beziehungen zu den 

Nachbarn, in: 1000 Jahre Mecklenburg, Geschichte und Kunst einer europäischen Region. Landesaus- 

stellung Mecklenburg-Vorpommern 1995. Katalog, hg von JOHANNES ERICHSEN, Rostock 1995, 

S. 18-26, S. 18: 
�Die 

Vermutung liegt nahe, daß der König 
... 

den Slawen an der Ostgrenze seines Rei- 

ches vor allem Stärke und Präsenz demonstrieren wollte. Dies dürfte sich in erster Linie gegen die Lu- 

tizen und weniger gegen die Obodriten gerichtet haben, die ihm ihre Burgen wahrscheinlich ohne Wi- 

derstand öffneten. " 
73 Die Bereitschaft Ottos, 

�sich aus seinem Herrschaftsgebiet zu entfernen und rangniedere Nachbarfür- 

sten aufzusuchen", konstatiert ALTHOFF, Otto II!. (wie Anm. 1) S. 198. 
74 Bekannt sind nach dem Aufbruch aus Magdeburg Beurkundungen mit cdumin Leitzkau vom 18. August 

(DOIII 171), Mecklenburg vom 10. September (DOIII 172), iupago 7bo1, ani vom 3. Oktober und Ha- 

velberg vom 6. Oktober (DOIII 174), bevor der König am 8. Oktober wieder in Quedlinburg urkundet 
(DOIII 175); vgl. auch BÖHMER - UHLIRZ, 1144-1148. Zum Vergleich- Von Ottos Gnesenzug ist nur 
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Der Mecklenburgzug des Jahres 995 erschließt sich damit als der Versuch des jun- 

gen Königs, neue Initiativen in der seit Jahren festgefahrenen Slawenpolitik zu ergrei- 
fen: im militärischen Ausmaß ebenso wie in der politischen Konzeption. Wollte man 
den lutizischen Unruheherd mit seinen ständigen Bedrohungen für den ostsächsischen 
Raum wirksam eingrenzen, mußte man zunächst die fragile Herrschaftssituation in sei- 
ner unmittelbaren Nachbarschaft konsolidieren, d. h. die christliche Fürstengewalt der 
Nakoniden gegenüber inneren wie äußeren Gefährdungen stützen. Das weitergehende 
politische Ziel, das schon der Kronaspirant Heinrich von Bayern in den Jahren 983/84 

anvisiert und Otto III. sich nun offenkundig zu eigen gemacht hatte, die Niederwer- 
fung der heidnischen Lutizenmacht, konnte dann im Zusammengehen mit den christ- 
lichen Slawenherrschaften in ihrer Umgebung - Polen, Böhmen, Obodriten - erreicht 
werden. Das Unternehmen des Jahres 995 hat somit ein Aktionsbündnis des fränkisch- 
deutschen Königtums mit sämtlichen christlichen Westslawenherrschern gegen die 
Lutizen zum Tragen gebracht. Es war ein Schritt zur Realisierung eines politischen 
Konzepts, dessen Grundlagen allerdings bereits kurze Zeit später wieder zerbrachen 
und das in dieser Weise auch nicht wieder aufgenommen wurde. Was man im Jahre 
1000 in Gnesen anstrebte, war nicht die Fortsetzung, sondern ein neuer Ansatz der 995 
initiierten Bündnispolitik Kaiser Ottos III. gegenüber den westslawischen Mächten75. 

III. MEISSENPRIVILEG UND SLAVNIKIDENMMASSAKER 

König Otto III. hat im Anschluß an den D, lecklenburgzug des Jahres 995 erstmals 
in die kirchliche Raumordnung der Slawvenwelt eingegriffen. Er tat das, indem er dem 
Bistum Meißen einen Diözesanbereich zuerkannte, der weit über dessen ursprüngliche 
Zirkumskription76 hinausging. Genau zwei Monate nach dem Abschluß des Obodri- 

ten- und Lutizenzugs, am 6. Dezember 995, erteilte König Otto III. in Frankfurt dem 
Bistum Meißen ein Privileg (DOIII 186), in dem er die Grenzen der Diözese neu um- 
schrieb und ihr innerhalb ihres Sprengels das volle Zehntrecht verlieh. Zu Meißen 

sollte nach dieser Urkunde im Osten und Südosten ein Gebiet gehören, das, von einer 
zwischen der Elbe- und der Oderquelle gezogenen Linie ausgehend, Teile Böhmens 

75 

7g 

eine im slawischen Gebiet ausgestellte Urkunde (aauu in Sclavauia in eivitale Gnerni; 1000 März, DOIII 

349) bekannt. Verfaßt und niedergeschrieben (nur von der Mecklenburg-Urkunde ist kein Original er- 
halten) wurden die Diplome während des Obodriten- und Lutizenzugs von dem lange Zeit in der Kanz- 
lei Ottos III. tonangebenden Notar H(ildibald) F; vgl. die Vorbemerkungen zu den betreffenden Num- 

mern der MGH-Ausgabe; zu HF den einleitenden Überblick ebd. 5.3856-386a sowie KEHR (wie 

Anm. 41) S. 43 ff., 94f. Zu dessen Hypothese einer erst nachträglichen Beurkundung der betreffenden 

Stücke oben Artm. 41. 

Es bleibe trotzdem nicht unerwähnt, daß im Jahre 1000 in Gnesen- abgesehen von den inzwischen aus- 

gescherten Piemysliden - dieselben Fürsten bzw. Dynastien präsent waren wie auf dem Mecklenburg- 

zug des Jahres 995: Otto III. und Boleslaw" I., von den Slavnikiden nun Sobeslavs Bruder Radim/Gau- 

dcntius, dazu Ottos Vertrauter Tiezo/Ziazo (vgl. oben Anm. 37). 

Zur Entwicklung der Meißener Diözesangrenzen Orro PossE, Beiträge zur Geographie der Mark und 
der Diöccse Meissen, in: Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, Abt. 1, Bd. 1, Leipzig 1882,5.169 ff., 

dazu auch die Kartenbeilage 
�Das 

Bisthum Meissen in seiner Entwicklung", ebd.; WALTER SCHLESIN- 

GER, Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter, 1: Von den Anfängen kirchlicher Verkündigung bis 

zum Ende des Investiturstreites (Mitteldeutsche Forschungen 27,1) Köln - Wien 21983, S. 45 f. 
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rechts der Elbe sowie Schlesien diesseits der Oder umfaßte, dazu einige innersächsi- 

sche Bereiche, die seit der Auflösung Merseburgs Magdeburg unterstanden77. 
Nicht wenige Historiker wären froh, wenn es gelänge, diese Urkunde überzeu- 

gend als Fälschung oder doch wenigstens in entscheidenden Teilen als Interpolation zu 
erweisen, um damit der Irritation, die ihre Deutung aufwirft, überhoben zu sein78; und 
an namhaften Versuchen, das zu tun, hat es nicht gefehlt79. Aber es handelt sich, wie in 
den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Helmut Beumann und Karol Male- 

czynski nach Sickel und Erben noch einmal dargelegt haben, um eine durchaus kanz- 
leigemäße Ausfertigung, die lediglich in der Datierung und Besiegelung gewisse An- 

omalien aufweist80. Ersteres läßt sich als uneinheitliche Datierung leicht erklären81, 
letzteres aber führt, wie jüngst Theo Kölzer und Thomas Ludwig in einer neuen Un- 

tersuchung des Originalbefundes gezeigt haben, zu dem dringenden Verdacht, daß es 
sich bei diesem Stück um ein ursprünglich unbesiegeltes Original handelt, auf dem erst 
nachträglich ein wahrscheinlich von einer anderen Königsurkunde abgenommenes 
echtes Siegel angebracht wurde82. Das frische Ergebnis diplomatischer Kritik kompli- 

ziert die Interpretation der Meißenurkunde, macht sie aber nicht überflüssig. Die Auf- 

gabe besteht nun darin zu zeigen, warum die Kanzlei Ottos III. ein Diplom dieses In- 
halts formgerecht bis zur Besiegelung ausfertigte, diese dann aber unterließ. 

Der Versuch, Genese und Intention dieses sperrigen Stücks zu erklären, das quer 
und anstößig auf dem scheinbar so geradlinigen \Veg Ottos III. nach Gnesen liegt, ist 

nicht sinnvoll ohne einen Blick auf seine jüngere Interpretationsgeschichte. Helmut 
Beumann und Walter Schlesinger haben dem Diplom in ihren 

�Urkundenstudien zur 
deutschen Ostpolitik unter Otto III. " aus dem Jahre 1955 spezielle Aufmerksamkeit- 
Beumann unter diplomatisch-überlieferungskritischen, Schlesinger unter verfassungs- 

77 Vgl. SCHLESINGER, in: BEUMANN - SCHLESINGER (wie Anm. 83) S. 133 ff.; DERS. (wie Anm. 76) S. 71; 

KÖLZER - LUDWIG (wie Anm. 82) S. 765. 

78 Vgl. jüngst noch ALTHOFF, Die Ottonen (wie Anm. 1) S. 175: �Da sie aber im Original erhalten ist und 
allen kritischen Prüfungen der Diplomatiker standgehalten hat, beunruhigt die Unfähigkeit, sie überzeu- 
gend historisch einzuordnen. " 

79 Vgl. mit ernstzunehmender Argumentation PossE (wie Anm. 76) S. 180 mit Anm. 90,185,276 Nr. 46; 
KARL UHLIRZ, Die ältesten Kaiserurkunden für das Bisthum Meissen, in: Mitteilungen des Instituts für 

österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 1, Innsbruck 1885, S. 363-375,5.371 f.; Ro- 

DERT HOLTZMANN, Böhmen und Polen im 10. Jahrhundert, in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
Schlesiens 52,1918, S. 1-37, S. 32 f. mit Anm. 1; GERARD LABUDA, Fragmenty dziejöw" Slowianszczyzny 

zachodniej 1, Poznai 2002, S. 123-147,5.139 ff. (Fälschung des 11. Jh.; dagegen BEUMANN, in: BEU- 

MANN - SCHLESINGER, Wiederabdruck [wie Anm. 831 S. 482 f. ), S. 920 ff. KEHR (wie Anm. 41) rechnet 
das Stück (St. 1057) zwar nicht unter die Fälschungen (S. 265 ff. ), setzt 5.174 Anm. 4 hierzu indes die 

Bemerkung: 
�interpoliert? 

", ohne dies jedoch näher zu begründen. 
80 Vgl. Theodor Sickels Vorbemerkung zur Edition von DO[II 186 sowie ebd. einleitend S. 385 b; WIL- 

HELM ERBEN, Excurse zu den Diplomen OttoIII., in: Mutteilungen des Instituts für österreichische Ge- 

schichtsforschung 13,1892, S. 537-586, S. 568 f.; KAROL MAI. Eczzz: SKI, Die Politik Ottos III. gegenüber 
Polen und Böhmen im Lichte der Meißener Bistumsurkunde vom Jahre 995, in: Lctopis. Jahresschrift des 

Instituts für sorbische Volksforschung, Reihe B 10,1963,5.162-203, S. 183ff., 186ff.; BEUMANN, in: 

BEUMANN - SCHLESINGER (wie Anm. 83) S. 145-153 (Miederabdruck 5.317-323). 
81 So schon die meisten bisherigen Vorschläge. Zur uneinheitlichen Datierung in Urkunden Ottos III. 

KEHR (wie Anm. 41) S. 217£ 
82 THEO KÖLZER - THOMAS LUDWIG, Das Diplom OttoslI!. für Meißen, in: Europas Mitte um 1000. 

Handbuch 2 (wie Anm. 1) S. 764-766 (mit Abb. ). 
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geschichtlich-politischen Gesichtspunkten - gewidmet83. Dabei wurden die Meißener 
Grenzbestimmungen im Lichte eines von Beumann auf spätestens 995 datierten84, 

u. a. das Bistum Posen als alten Magdeburger Zubehör reklamierenden Entwurfs für 
die Erlangung einer die Rechtsansprüche Magdeburgs bestätigenden Papsturkunde85 

von Schlesinger als Ausdruck Magdeburger Bestrebungen interpretiert, 
�um 

diese Zeit 

eine kirchliche Umordnung im Osten" zu gestalten, �bei 
der die schon von Otto d. Gr. 

angestrebte, aber nicht erreichte Unterordnung Posens unter Magdeburg durchgeführt 

werden sollte"86. Als Protagonisten dieser Politik erscheinen Erzbischof Giselher 

von Magdeburg (981-1004) und Markgraf Ekkehard I. von Meißen (985-1002). Nach 
Schlesinger 

�strebte 
Gisiler 

... ungefähr gleichzeitig mit der Stärkung des Bistums 
Meißen die kirchliche Unterstellung Posens und damit ganz Polens unter Magdeburg 

an, und die Reichsregierung hat sich diese Pläne zu eigen gemacht. Die Einverleibung 
Schlesiens in Meißen und damit in die Magdeburger Kirchenprovinz erschien als erster 
Schritt hierzu"87. Giselher und Ekkehard als �die eigentlichen Stützen der damals ins 
Wanken geratenen deutschen Stellung im Osten"88 hätten, so Schlesinger, für Posen 

eine Lösung angestrebt, nach der 
�Polen ... von Magdeburg aus gelenkt werden" 

sollte. �Eine 
Stärkung Meißens erschien unter diesem Gesichtspunkt geboten, und Gi- 

siler nahm dafür sogar die Abtretung eines Teils seiner Erzdiözese an Meißen in Kauf. 
Im Hintergrund stand dabei vielleicht der Plan, auch Prag auf diesem Wege in kirch- 
liche Abhängigkeit von Magdeburg zu bringen. Die Reichsregierung muß diese Pläne 

ursprünglich gebilligt haben. Seinen Niederschlag fand dieses Einverständnis in D0 
111186. "81 

Obwohl Schlesinger sie nie revidierte, hat sich die auf angebliche Posen-, ja 
Polenpläne Magdeburgs bezogene Interpretation des Meißenprivilegs Ottos III. vom 
Jahre 995 nicht lange aufrechterhalten lassen, da Helmut Beumann bald wieder von 
seiner anfänglichen Frühdatierung des Magdeburger Papstprivilegienentwurfs ab- 

83 

Bi 

85 

66 

67 

66 

69 

HELMUT BEUMANN - WALTER SCHLESINGER, Urkundenstudien zur deutschen Ostpolitik unter 
Otto III., in: Archiv f"ur Diplomatik 1,1955, S. 132-250; Wiederabdruck in: WALTER SCHLESINGER, Dlit- 

teldeutsche Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Göttingen 1961,5.306-407, 

mit Bemerkungen und Zusätzen Beumanns S. 482 f., Schlesingers 5.479-481,484-487. 

HEUMANN, in: BEUMANN - SCHLESINGER (wie Anm. 83) S. 163-177 (Wiederabdruck 5.332-344). 
Urkundenbuch des Erzstifts Magdeburg 1 (937-1192), bearb. von FRIEDRICH ISRAEL unter Mitwirkung 

von WALTER MÖLLENBERG (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt. N. R. 
18) Magdeburg 1937, Nr. 130; Papsturkunden 896-1046,1-2, bearb. von HARALD ZIMMERMANN 
(Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Phil. -hist. 1(1.174,177 = Veröf- 
fentlichungen der Historischen Kommission 3) Mien 1984-1985 bzw. 21989,2, Nr. j- 412. 
SCHLESINGER, in: BEUMANN - SCHLESINGER (wie Anm. 83) S. 206 (Wiederabdruck S. 369). 

Ebd. S. 214 (\\ icdcrabdruck S. 377). 
Ebd. S. 220 (\\ icdcrabdrucl: S. 382). 
Ebd. S. 225 (\Viederabdruck S. 386). Die Argumentation knapp zusammengefaßt bei SCHLESINGER 
(wie Anm. 76) S. 71 f. Vgl. hier S. 72: 

�Eine 
kirchliche Neuordnung des Ostens war offenbar beabsich- 

tigt, die Posen und damit ganz Polen der Magdeburger Kirchenprovinz eingliedern sollte und dem Bis- 

tum Meißen eine sehr starke Stellung zudachte, die nach Böhmen hineingriff. " - Nur wenig differen- 

ziert, aber doch unter Einbeziehung eines wichtigen Einzelaspekts, wurde diese Sichtweise von LUDAT 
(wie Anm. 13) S. 163 Anm. 441 übernommen: �ein 

bezeichnender, wenn auch untauglicher Versuch 
..., 

den Magdeburger Einflußbereich weit nach Osten vorzuschieben. Vermutlich handelte es sich über- 
haupt nur um eine vorübergehende Chance, die vielleicht im Augenblick der Ausrottung des Slavniki- 
denhauses als Teillösung gesehen wurde" 
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rückte, indem er ihn zunächst zeitlich in die Nähe des Gnesenakts vom Jahre 1000 
setzte90, um ihn in seinen postum erschienenen Magdeburgstudien nach abermaliger 
Prüfung aller Argumente auf 1004 zu fixieren91. Dietrich Claude hatte bereits 1972 in 
seiner �Geschichte 

des Erzbistums Magdeburg" nach mündlicher Mitteilung Beu- 
manns Erzbischof Giselher aus dem politischen Hintergrund des Meißenprivilegs her- 
ausgelöst92 und die Aufmerksamkeit nun allein auf Markgraf Ekkehard von Meißen 
gerichtet. �Es 

kann keinem Zweifel unterliegen, daß Ekkehard im Plan von 995 eine 
wichtige Rolle spielen sollte. " 93 

�Die politischen Aufgaben, die 995 Meißen zugedacht 
waren, dürfte 

... nicht Eid, sondern Ekkehard durchgeführt haben 
... 

Die Neuorga- 
nisation, durch die die politische Einwirkung auf Böhmen und Schlesien nicht mehr 
von Magdeburg, sondern von Meißen aus erfolgen sollte, kam eindeutig dem Markgra- 
fen zugute. "94 Claudes Resümee: 

�Neben 
Magdeburg trat Meißen als Mittelpunkt der 

deutschen Ostpolitik. "95 
Was bei den referierten Stellungnahmen zu DOIII 186 irritiert - und das ist 

durchaus als methodische Kritik zu verstehen -, ist das konsequente Ausblenden des 
Urkundenausstellers und Urkundenempfängers bei der Interpretation dieses Diploms 
zugunsten einzelner geistlicher und weltlicher Fürsten als angeblicher Exponenten ost- 
politischer Interessen des Reichs bz' ihrer eigenen Institutionen. Otto III. wird dabei 
offenkundig als politisch noch nicht eigenständig handelnd, der damalige Meißener Bi- 
schof als zu vernachlässigende Nebenfigur abgetan. Zirkelschlüsse aus Vorgabe und 
Ergebnis sind damit unvermeidlich. Demgegenüber hatte Helmut Beumann in seiner 
biographischen Skizze Ottos III. aus dem Jahre 1978 zu dieser Urkunde erklärt: �Dies ist das wohl wichtigste Dokument für die erste Phase der Ostpolitik des jungen Königs 
nach dem Ende der Vormundschaft, und es überrascht zugleich durch die bemerkens- 

90 CLAUDE (wie Anm. 5) S. 178 referierte unter Hinweis auf �eine eingehende Untersuchung von H. Beu- 
mann" (die jedoch vorerst nicht erschien) dessen ihm mündlich mitgeteilte damalige Auffassung: 

�Er 
neigt jetzt der Ansicht zu, daß UBM 130 kurz vor oder kurz nach der Errichtung des Erzbistums Gne- 
sen konzipiert wurde. " 

91 HELMUT BEUMANN, Theutonum nova metropolis. Studien zur Geschichte des Erzbistums Magdeburg 
in ottonischer Zeit, hg. von JuTrA KRIMM-BEUMANN (Quellen und Forschungen zur Geschichte Sach- 
sen-Anhalts 1) Köln - \Veimar- \Vien 2000, S. 1 ff., 120 ff., 166 ff., 203 ff., 210 ff., 217 ff ZIMMERMANN, 
Papsturkunden 896-1046,2 (wie Anm. 85) Nr. t 412 datiert auf �Ende 1003", während seine Papstre- 
gesten zu t 738 den Datierungsweg Beumanns nachvollziehen; vgl. JOHANN FRIEDRICH BÖHMER, Re- 
gesta imperii, 2,5: Papstregesten 991-1024, bearb. von HARALD ZIMMERMANN, Wien u. a. 1969, S. 294 E- 

�995 Ende", 21998: S. 225 f.: 
�1003 

Ende". Vgl. noch MOGENS RATHSACK, Die Fuldaer Fälschungen 1 
(Päpste und Papsttum 24) Stuttgart 1989, S. 261 ff.: 1011/12. 

92 CLAUDE (wie Anm. 5) S. 179 zog aus Beumanns Neudatierung des Magdeburger Privilcgiencnmurfs die 
richtige Folgerung: 

�Wenn 
das Dokument somit nicht 995, sondern einige Jahre später entstand, ist 

seine Verbindung mit der Vergrößerung Meißens gelöst. " 
93 CLAUDE (wie Anm. 5) 5.180. Beumann übernahm diese Sichtweise modifiziert in sein Ottonenbuch: 

�Ekkehard hat bald danach dem Erzbischof Giselher in der Königsgunst den Rang abgelaufen und 
dürfte zum Vollstrecker des Frankfurter Diploms ausersehen worden sein"; BEUMANN (wie Anm. 1) 
S. 139. 

94 CLAUDE (wie Anm. 5) 5.182. Vgl. neuestens noch EKKEHARD EICKHOFF, Kaiser Otto Ill. Die erste 
Jahrtausendwende und die Entfaltung Europas, Stuttgart 1999, S. 107: 

�Unter 
dem Schutz des streitba- 

ren Ekkchard wurde die Grenze des Bistums weit nach Südosten vorgeschoben. " 
95 CLAUDE (wie Anm. 5) 5.182. 
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werte Kühnheit der Maßnahme. "96 Zu ähnlichen Ergebnissen war bereits im Jahre 
1963 der polnische Mediävist Karol Maleczynski in Auseinandersetzung mit Gerard 
Labuda, der DOIII 186 als Fälschung abgetan hatte, gelangt: �Der persönliche Anteil 
Ottos bei der letztlichen Beglaubigungshandlung drängt die Schlußfolgerung auf, daß 

gleichzeitig die gesamte Rechtshandlung ebenso seinem Wissen und Willen entsprach 
wie der Inhalt der Urkunde selbst, der auf Grund seiner Ungewöhnlichkeit dem deut- 

schen König und späteren Kaiser nicht nur bekannt war, sondern der am ehesten sei- 
ner Initiative entsprungen ist. "97 

Überlegungen wie diese lassen sich noch vertiefen durch eine genauere Analyse 

von Aufbau, Stil und Begrifflichkeit des Diploms, das sich selbst als precepttrm bezeich- 

net. DOIII 186 nennt im Unterschied zur Mehrzahl der Urkunden Ottos III. keinen In- 

tervenienten und keinen Petenten98. Es besitzt keine Arenga und keine Narratio, die 
über Motive und Vorgeschichte seiner Ausstellung Auskunft geben könnten. Der Kon- 

text steuert von einer knappen Notificatio über eine Seelenheilbestimmung für Ottos 
Großvater, Vater und ihn selbst99 sofort auf die Dispositio zu: Notaar sit ovinibirs ... quo- 
iiiodo ... illis17eiisi episcopatiu teriiiiium positiinils ... 

Vor den Bericht über die Verfügungen 
des Königs sind jedoch zwei adverbiale Bestimmungen eingeschoben, die die Hand- 
lungsgrundlagen des Herrschers kennzeichnen: Danach geschah die Meißener Grenz- 
festsetzung more atitigaont. �, i imperatonui et regii n und ntostra regali potestate. Der Grenzbe- 

schreibung folgt die Aufzählung der aus dem Diözesangebiet an die Meißener Kirche 
bz\t: ihre Schutzpatrone zu leistenden Abgaben. Die Pönformel droht statt weltlicher 
Strafen den Zorn Gottes und aller Heiligen an100. Die Corroboratio charakterisiert 
diese Urkunde und ihren Inhalt abschließend als regiae potestatis donatio et cortstittrtio. 

Auffälligster Befund von DOIH 186 ist - sieht man vom Inhalt als solchem ab - 
die demonstrative Herausstellung der `Handlungsweise der alten Kaiser und Könige' 

als Vorbild für die jetzige Maßnahme sowie die zweimalige Berufung auf die `königli- 

che Vollgewalt'. Die Beschwörung des mospatr u» war ein fester Bestandteil von Texten 
der mittelalterlichen Fürstenerziehung und Königsethik101. Die Übereinstimmung mit 
diesem Ideal als einer positiven Herrschereigenschaft prägte auch die Wertungen der 

96 HELMUT BEUMANN, Kaiser Otto III., in: Das Evangeliar Ottos III. C1m 4453 der Bayerischen Staatsbi- 
bliothek München. Begleitband der Faksimileausgabe, Frankfurt a. M. 1978, S. 142; Wiederabdruck in: 
Kaisergestalten des Mittelalters, hg. von HELMUT BEUMANN, München 1984 (unverändert 31991), S. 82. 
An die Tatsache der sich recht bald erweisenden Undurchführbarkeit dieses Diploms knüpfte Beumann 

ebd. die Frage: 
�Zeigt sich gerade darin die Handschrift des zu eigener Herrschaft gelangten Königs? " 

97 MALECZYlýSKI (wie Anm. 80) S. 191. Der Autor meint offenbar den Vollziehungsstrich im Königsmo- 

nogramm; vgl. dazu für die Zeit Ottos III. KEHR (wie Anm. 41) S. 111; PETER ROCK, Bildberichte vom 
König. Kanzlerzeichen, königliche Monogramme und das Signet der salischen Dynastie (clementa di- 

plomatica 4) Marburg 1996, S. 23. 
90 Zur Intervention in den Urkunden Ottos 111. KN1TT GöRtcH, Mathilde - Edgith-Adelheid. Ottonische 

Königinnen als Fürsprecherinnen, in: Ottonische Neuanfänge (wie Anm. 4) S. 251-291. 
99 

... pro rrn. rdio a#irnarunJ diI«ti a: i rost, i sirnull: patril lft)Jýri Fur ! to,: pro JiosIrae a!! i 1I f remedio. 

100 Zur spirituellen Pönformel in Urkunden Ottos 111. KEHR (-wie Anm. 41) S. 174 mit Anm. 4. 
tot Vgl. WILHELM BERGES, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters (Schriften des Reichsin- 

stituts fair ältere deutsche Geschichtskunde [Monumenta Germaniae historica] 2) Leipzig 1938, S. 12, 
38,75 f., 296,297 f., 347; zur Exempelrolle der christlich-römischen Kaiser HANs HUBERT ANTON, Für- 

stenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit (Bonner Historische Forschungen 32) Bonn 
1968, S. 419 ff. 
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ottonischen Historiographie: Thietmar rühmt OttoIII. ausdrücklich nach, er habe 
nach dem Empfang der kaiserlichen Salbung das Imperium trotz seiner Jugend priontiv 
suorum more gelenkt102. Als zeitloses Arengenmotiv103 war der Bezug auf den mos der 
königlichen und kaiserlichen Vorfahren den Diplomen des 10. Jahrhunderts durchaus 
geläufig 104. Die Wendung more a liquo um i»rperatonun et regunr aus DOIII 186 läßt sich 
jedoch - wörtlich oder abgewandelt - in keiner anderen Urkunde Ottos III. noch ein- 
mal nachweisen 105. 

Xegia oder regalispotestas umschreibt im urkundlichen Sprachgebrauch der Zeit Ot- 
tos III. allgemein die Königsgewalt, das Königtum, den Königsbesitz10G. Der instru- 

102 
... unctionem imperialen percepit et advocatus ecclesie sandi Petrie/citur. Post hec t"em imperium illud priorum stcontm 
moregubernavit, etatem suam moribus industriaque tincenr, Thietmar (wie Anm. 37) IV 27, S. 165 (wegen eines 
Textverlusts des Originals nur in der Korveyer Überarbeitung überliefert). Deutlich sind in diesem Satz 

zwei unterschiedliche Verständnisebenen von mos angesprochen. 
103 Vgl. nur HEINRICH FICHTENAU, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, 

Graz - Köln 1957, S. 49 ff. 
104 DKoI 18 (913 ): cogitanles quornodo dei senitium more antecessorum nostmrum, regum tidelicet et imperatarum, ... 

lo- 

cupletarenuu ... - DHI 27 (931): postulatit nospredidus episcopus ut predealsorum no. rtmrum regum morem sequen- 
tes huiuscemodi nostre aucloritatispreceplum ... 

fieri censeremus. - DOI 31 (940): quatenus nostrae clementiae decre- 
tum itrxia predecessonnu regum morem ... consentiremus ... - DOI 169 (953): nostris edam pritrlegiis re. gali more 
roborare decrevimus. - DOI 170 (953): de statu re , gni nostri regali more ... tradantes... - DOI 287 (965): morem 
antecessorunr nostrorum regum vel imperatorum sequences ... - D01289 (965): morem proferto decentissirnum prae- 
decessorum nostrorum regum institutum tenemus... - DOI 430 (973): more antecessorum nostrarum regum vel inrpe- 

ratoncm facientes 
... - DOII 95 (975): more regio t"el imperatorio illuc dedimus 

... - DOII 202 a und b (979): 

quod nos antecessorum noslrorum, regum t"idelicet et coimperalonrm, legidmo sortiertes eonubio ... 
donatimus 

... - 
DOII 276 (982): iuxta morem noslrorum deressorum dit"arum imperatorum (Vorurkunde DOI 372: iuxta mo- 
dum 

... 
). Sachlicher Bezug ist der Vorgang der Beurkundung, Bestätigung oder Schenkung, in keinem 

Fall ein bistumsorganisatorischer Akt oder ähnliches. 
105 Die Arengen Cum onmis mit der Wendung regiae tarnen et imperatorie dignilad bene cont"enit (DOIII 114,993, 

für Kloster Essen) und: Quorriani imperatorunr ei regum eonsueludo z7, , gel Christo pmpidante diruta solidare ... (DOIII 206,996, für das Bistum Cremona) stehen in völlig anderen Begriffs- und Sinnzusammenhän- 

gen. - SCHLESINGER, in: BEUMANN - SCHLESINGER (wie Anm. 83) S. 205 f. (l\ iederabdruck S. 369) fol- 

gerte aus der Formulierung von DOIII 186, 
�daß 

die neue Abgrenzung des Meißener Sprengels 
... nach 

dem Vorbilde Ottos d. Gr. und wohl auch Karls des Gr., vorgenommen wurde" bzw. sah �darin ein(en) 
Rückgriff auf die Gedankenwelt nicht nur Ottos d. Gr., sondern auch Karls des Gr., 

... 
in dem wohl der 

Einfluß Gisilers, des folgerichtigen Verfechters und Fortsetzers der Pläne Ottos d. Gr., spürbar wird" 
(ebd. S. 225; Wiederabdruck S. 386). Tatsächlich gibt es jedoch keine ausdrücklichen Berufungen der 
Ottonen auf Karls Tätigkeit als Bistumsgründer (vgl. HAGEN KELLER, Die Ottonen und Karl der 
Große, in: Frühmittelalterliche Studien 34,2000, S. 112-131, S. 122 ff. ), und DOM 186 gedenkt Ottos 
des Großen in der Seelenheilformel, wo es doch nahegelegen hätte, nicht als des Stifters des Bistums 
Meißen. Es handelt sich daher wohl nur um eine allgemeine Bezugnahme auf Kaiser- und Königsrechte 
im Zusammenhang mit der Errichtung und Organisation von Bistümern. 

106 Vgl. DOM 11 (985): gtricgttid... ad nostram regiampolestatem tisum estpertinerr DOIII 64 (990): quicquid no- 
straregiapotestale... concesrumerat; DO1II71 (991): sicutduaepactespraedictirensusomnibusannisstcbngiampo- 
lestatenr colligurrtur; DOIII 82 (992) Arenga: Omnia quae ecclesiis dei rrgiapotestas ... 

donat et confert; DOIII 86 
(992): abbas ... vel advocalus quern ipse ad hoc Opus a regio potestate eansdiuendam elegeril (vgl. DOIII 87 a, b); 
DOIII 125 (993): 

... sub re , giaepolestalis enrunilatefirmaremur, DOIII 142 (994): eidem ecclesii et «usprotisari 

vel advocato ad hoc opus de abbate e/edo et a rega/i potestate constituto ...; 
DOIII 144 (994) Bestätigung- hoc not"o 

regiF potestatit noslrF donativo; DOIII 175 (995): pmul rgir rrrr, trs. 5 jaursr legaliter donare atque conftnaare poluit 
(petit nach DOII 237,980); DOIII 200 (996): schenkt dem Kloster S. Flora in Arezzo campum iuxta ean- 
dem etrlesianr regiF potestati acteuuspertinentem. Diesem Verständnis entspricht auch die Kennzeichnung un- 
serer Urkunde als regiaepotestatis donatio ei constilutio (vgl. oben). An die Stelle von patestas kann in entspre- 
chender Bedeutung dignitas oderpotentia treten; vgl. DDOIII 83 (992), 92 (992). 
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mentale Ablativ (nor/Ta) regali (bzui regia, später: imrperiali) potestate (statt dessen auch: 
potentia, auctoritate, nraiestate) taucht damals in diplomatischen Texten speziell zur Inten- 
sivierung herrscherlicher Willensäußerungen in Immunitätsprivilegien und Bannver- 
leihungen zu Beginn der klassischen Introitus- und Exactio-Verbotsformel (utrarllus 

... 
audeat o. ä. ) 107, in Verboten des Zuwiderhandelns bei Schenkungen, Verleihungen, 
Schutznahmen etc. (ut nullos ... inquietare, molestare auf disvestire praesinnat o. ä) 108 sowie 
gelegentlich auch in anderen Zusammenhängen zur Hervorhebung einer herrscherli- 
chen Maßnahme 109 auf, nie aber sonst als einleitende Autorisierung einer Dispositio 
überhaupt. 

\Vie ist die prononcierte - und, wie sich nun zeigt, als solche singuläre - Form ei- 
ner Rechtfertigung königlichen Handelns in DOIII 186 zu erklären? Jüngere For- 
schung glaubt in einer Reihe von - allerdings späteren - Urkunden Ottos III. dessen 

�Eigendiktat" 
feststellen zu können 110. Angesichts des formelhaft-schmucklosen, auf 

die notwendigsten Sachaussagen beschränkten Textes wird persönliche Stilisierung für 
DOIII 186 schwer zu erweisen sein. Andererseits kann die ungewöhnliche Betonung 
der Autoritätsbasis der königlichen Verfügung im vorliegenden Fall unmöglich bloßer 
Notarswillkür entsprungen sein". Man wird sie vielmehr als Reflex persönlicher 
Überlegungen des Königs im Zusammenhang mit der Neufestsetzung der Meißener 
Diözesangrenzen anzusehen haben. Die Folgerung wird damit unabweisbar, daß Ot- 

107 Vgl. EDMUND E. STENGEL, Diplomatik der deutschen Immunitäts-Privilegien, Innsbruck 1910, 
S. 115 ff., 417 ff., der sich jedoch nicht zur Verstärkung der Verbote durch die Berufung auf die Herr- 
schergewalt äußert. Als Belege hierfür vgl. DOIII 13 (985/992): precipientes eeiant regali potettate f: rnriter ut 
1. u/1us ...; 

in der Form regia pateisate DDOIII 15 (985), 38 (987), 92 (992). Häufiger wird in diesem Zu- 

sammenhang jedoch patentia- vgl. DDOIII 79a (992), 86 (992), 108 (992), 122 (993), 188 (995), 250 
(997), 269 (998) -, gelegentlich aueto: itate - vgl. DDOIII 27 (986), 81 (992) - benutzt. Formal ver- 
gleichbar ist die Formulierung des Jagdverbots bei der Forstbannverleihung (vgl. STENGEL, S. 589 ff. ): 
-onadimus rostra regia potettate ... ut nu/la ...; DOIII 43 (988). 

los Vgl. STENGEL (uie Anm. 107) S. 417 f. - In diesem Zusammenhang nur einmal imperiali potettate (DOIII 
382,1000), sonst regia bzu: inperialipotentia-DDOIII 142 (994), 281 (998), 282 (998), 300 (998), 314 
(999), 385 (1000) -, audaritale (DOIII 274,998) oder ntaiestate (DOIII 424,999). Vorkommen in der 
Sanctio-Formcl DOIII 136 (993): Unde et regia potentia firmiter interdicimut 

... 
109 Vgl. DOIII 52 (989): Vergleich zwischen Magdeburg und Borghorst, Narratio: nottra regiapotestatefecimus 

inlertot rrmrci/iationem utrimque compmbalan, DOIII 66 (990) für die Äbtissin Gcrbirg von Gandersheim: 
Bitte, r: ostrce rrgiae patutatit licentia in Gandersheim Markt, Münze und Zoll errichten zu können; DOIII 
91 (992): im Anschluß an die Dispositio Bestätigung einer Zehntschenkung Bischof Notgers von Lüt- 
tich für Niveßes regaünottra potestate; DOIII 108 (992) für Magdeburg: a novo regia nottra potettate donamut 

ac rostri buiut preecepti murerr canfrrmamur, DOIII 125 (993) für Kloster Weißenburg: regia potettate in per. 
pc/seam donamut; ... regia rostra auetoritale frmamur; DOIII 125 a (Nachtrag 5.887; teilweise verfälscht) 
(994): Bitte Bischof \V'iderolfs von Straßburg, ut... sub regiaepotettatit emunitatefrmarenius. - An die Stelle 

von patutas kann potentia oder auctoritas treten; vgl. DDOIII 94 (992), 271 (998), 274 (998), 279 (998), 
319 (999), 322 (999), 358 (1000), 362 (1000), 371 (1000), 372 (1000), 395 (1001), 399 (1001). Die 
Rechtsbestimmungen im Gefolge von Markt- und Münzverleihungen verwenden nur potentia; vgl. 
DOIII 66 (990), 130 (993), 357 (1000), 367 (1000). 

110 HARTMUT HOFFMANN, Eigendiktat in den Urkunden Ottos III. und Heinrichs II., in: Deutsches Archiv 
44,1988, S. 390-423. - RÜCK (wie Anm. 97) S. 23 f. rechnet überdies mit persönlicher Beteiligung Ot- 
tos 111. an der Monogrammgcstaltung. 

111 Konzipient und Schreiber von DOIII 186 war der Notar H(ildibald) I (vgl. die Vorbemerkungen zur 
Edition), der erst 994 in die Kanzlei eingetreten war und hier keine maßgebliche Rolle spielte; vgl. Sik- 
kels Bemerkungen in der MGH-Edition (wie Anm. 1) S. 3851, f.; KEHR (wie Anm. 41) S. 47 f., 95 f., der 
in ihm nur eine der 

,,. 
Aushülfskräfte" (so S. 47) sehen möchte. 
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to III. Wert darauf legte, seine Berechtigung für die hier verbriefte Entscheidung un- 
übersehbar herauszustellen. DOIII 186 bringt auf diese Weise gezielt zum Ausdruck, 
daß die Erweiterung und wirtschaftliche Stärkung des Bistums Meißen voll und ganz 
dem Willen und Wissen des Königs entsprach. Allein was bezweckte dieser Schritt? 

Richten wir den Blick auf den durch DOIII 186 abgesteckten Raum. Die sächsi- 
sche Landesgeschichte sieht die Zielsetzungen dieses Privilegs teils in Expansionsbe- 
strebungen der Meißener Bischöfe 112, teils in vom König übertragenen Missionsaufga- 
ben im Osten gegeben 113. Weder die eine noch die andere Lösung befriedigt. Der 
damalige Meißener Oberhirte, von Thietmar als streng asketische, rastlos um sein Bis- 
tum besorgte, aber politisch nicht sehr erfolgreiche Persönlichkeit geschildert, in seiner 
Diözese derart von inneren Nöten und äußeren Einfällen bedrängt, daß er schließlich 
nicht einmal in seiner Bischofskirche am gefährdeten Elbufer begraben sein mochte 114, 
dürfte kaum als Initiator einer in mehrfacher Weise problematischen Grenzerweiterung 

aufgetreten sein. Und wenn ein königlicher Missionsauftrag an Meißen ergangen sein 
sollte: Warum überhaupt, warum damals, und warum gerade in dieser Erstreckung? 

Versuchen wir, das Meißener Grenzprivileg aus dem personellen und sachlichen 
Beziehungsrahmen seines Entstehungsumfeldes heraus zu erklären, so erschließen sich 
Hintergrundzusammenhänge, die die bisherige Forschung zwar ansatzweise wahrge- 
nommen115, nicht aber konsequent für das Verständnis von DOIII 186 ausgewertet 
hat. Zu fragen ist zunächst nach der Rolle des Bischofs von Meißen im Vorfeld dieser 
Privilegierung, und zu fragen ist nach den Motiven der Meißener Diözesanzirkum- 
skription in ihrem spezifischen Umfang. 

112 Vgl. HOLTZMANN (wie Anm. 79) S. 32 £; \VILLI RITTENBACH - SIEGFRIED SEIFERT, Geschichte der Bi- 

schöfe von Meißen 968-1581 (Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 8) Leipzig o. J. 
(ca. 1965), S. 33: 

�Gebiet, 
in dem Eid sein Missionswerk tatsächlich ausübte"; die Urkunde �sollte 

ihm 
dafür auch die rechtliche Beglaubigung verschaffen". Vgl. auch KÖLZER - LUDWIG (wie Anm. 82) 
S. 764: 

�... unvollzogene(s) Original 
..., 

das lediglich die Interessen Meißens im Jahre 995 spiegelt"; als 
solcher �könnte 

der Urkunde die Beglaubigung und damit die Anerkennung seitens des Königs versagt 
geblieben sein"; S. 766: 

�Ansprüche und \Vunschdenken" bzw. 
�umvollzogene 

Kanzleiausfertigung ..., 
welche die Interessen Bischof Eids von Meißen 

... 
im Jahre 995 spiegelt, die seinerzeit aber nicht rechts- 

kräftig befriedigt wurden". 
113 RUDOLF KÖTZSCHKE, Das Hochstift Meißen in der Landesgeschichte, in: Der Dom zu Meißen. Fest- 

schrift des Hochstifts Meißen, Dresden 1929, &3; KARLHEINZ BLASCHKE, Geschichte Sachsens im Mit- 

telalter, Berlin 1990, S. 64 f. (die Urkunde noch immer auf 996 datierend). 
114 Vgl. Thietmar (wie Anm. 37) IV 6 (S. 138/139), VI 1 (5.274/275), VI 68 (S. 358/359), VI 71-72 

(S. 360/363), VI 81 (S. 372/373), VII 22 (S. 422/423), VII 25 (S. 428/431); dazu SCHLESINGER (wie 
Anm. 76) S. 68 ff. Thietmar stellte für Eiko eine - ihn persönlich irritierende - Verbindung von kom- 

promißloser Askese und Frömmigkeit heraus (vgl. dazu auch die Vision VII 55, S. 466/467). In diesen 
Rahmen gehört auch Eikos unerschrockener Gang unter das feindliche Heer Boleslaw Chrobrys im 
Jahre 1015, um sich den Leichnam des Markgrafen Gero ausfolgen zu lassen. \Vie wenig er die Polen als 
Politiker beeindruckte, zeigt sich daran, daß anschließend Boleslaws Sohn Mieszko Meißen zu erobern 
versuchte (VII 23, S. 424/427). Einen 

�Führer von staatsmännischen Fähigkeiten" - so KÖTZSCHKE 
(wie Anm. 113) S. 3 - vermag ich in ihm nicht zu erkennen; vgl. schon CLAUDE (wie Anm. 5) S. 182. Gö- 
RICH (wie Anm. 37) S. 171 f., 175 f., rechnet mit einer distanzierten Haltung gegenüber Otto III. wegen 
der Planungen zur Wiederherstellung des Bistums \lerseburg. 

11s Vgl. etwa LUDAT, zitiert oben Anm. 89; MALECZYr SKI (wie Anm. 80) S. 200 f. 
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Bischof Eiko 116 von Meißen (992-1015), bislang nie in der Reichspolitik hervor- 
getreten, gerät mit dem Ende des Mecklenburgzugs durch eine Serie von königlichen 
Privilegien unversehens ins Licht der Quellen. Er hatte zu den geistlichen Teilnehmern 
dieser Expedition gehört 117, blieb aber auch anschließend an sie noch mehrere Wo- 
chen im Gefolge des Königs und empfing dabei für seine Kirche eine Reihe von 
Schenkungen, so zuerst am 6. Oktober in Havelberg118, dann am 12. November in 
Mainzi19 und zuletzt wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Monats Dezember in 
Frankfurt120. Den Höhepunkt der dichten Königsprivilegierung für Meißen121 stellt 
das Grenz- und Zehntprivileg vom 6. Dezember in Frankfurt dar. 

\Vas diese Urkunde an die politische Geschichte des vorausgehenden Halbjahres 
bindet, ist die Tatsache, daß zu dem jetzt Meißen zugewiesenen Gebiet innerhalb Böh- 
mens genau jener Bereich östlich von Prag gehörte, in dem Libice (deutsch Libitz), der 
Herrschaftssitz der Slavnikiden, 1ag12--, deren Situation sich in jener Zeit zu dramati- 
scher Brisanz zugespitzt hatte. Während des 'Mecklenburgzugs des Jahres 995 und mit 
ihm auf tragische Weise verknüpft, hatte sich eine innerböhmische Machtbereinigung 
vollzogen, die für Ottos weitere Slawenpolitik weittragende Bedeutung gewinnen 
sollte. in etpeditioue imperatorir'23 befand sich, wie wir wissen, auch der älteste Bruder 
Bischof Adalberts von Prag, der Slavnikide Sobeslav'24. Dessen Abwesenheit von der 
Heimat benutzte der Böhmenherzog Boleslav II. dazu, sich trotz vorher gegebener 

116 Die Namensformen in den Quellen und in der modernen Geschichtsschreibung schwanken. Die Kö- 
nigsurkunden verwenden die FormenAico, Aigo, Heim, Eiko (DHIII 174,183; DHII 124,269). Thiet- 
mar nennt den Bischof zumeist Eid oder Eidus bzu: Aeidul, daneben Egedus, Egidus (Chronicon [wie 
Anm. 371 Reg. S. 545). 

11- Vgl. oben zu Anm. 44. Sein Mitwirken am Mecklenburgzug wird überzeugend aus der Beurkundung 

vom 6. Oktober 995 in Havelberg (vgl. Anm. 118) gefolgert. 
116 DOIII 174: Otto schenkt zu seinem und seiner Eltern Seelenheil et per iutenerltunlAiconis veuerabilis epil- 

mpi das ben Jdum des Grafen Asic mit allem Zubehör in proprimm an das Bistum Meißen, ut iam diclusAico 

epilmpul suique successonr liberam debirepotertatan babeant disponendi ordinandi atque in raune luonasle ii jaciurdi. - 
adum Hauelunberge. Verfaßt und geschrieben von HF, der auch die übrigen auf diesem Zug ausgestellten 
Diplome verfaßte und (soweit im Original nachweisbar) schrieb (vgl. oben Anm. 74). Zum Verständnis 

u. a. LÜBKE, Reg. 303, S. 135. 
119 Otto schenkt der bischöflichen Kirche zu Meißen ob iutenentruu Aigorril venerabilil epilcopi den von 

Thammo als Lehen innegehabten Besitz in Sievershausen, Sillstedt und \Vülperode zu seinem und sei- 
nes Vaters Seelenheil zu eigen mit allem Zubehör unter der Bedingung, ut eiusdenl aecclesiae presul Aigo 
llulgnelutcessofelllbpDpelfr7lanturalüitli0 baecIenendý DOIII 183. Verfaßt und geschrieben vom Notar HI. 
Vgl. auch LüBKE, Reg. 308 a. 

130 BÖHMIER - UHLIRZ, 1161, als Deperditum abgeleitet aus DHIII 59 von 1040: Otto schenkt dem Bistum 
Meißen die Burg Püchau. 

121 Von dieser Serie von Besitzübertragungen abgesehen, taucht Eiko nicht als Empfänger von Königsur- 
kunden unter Otto III. auf. Erst Heinrich II. gewährt der Meißener Kirche unter ausdrücklicher Bezug- 
nahme auf Bischof Eikos Intervention 1007 und 1013 Schenkungen; DHII 124,269. Eiko hat an kei- 
nem von Ottos Italienzügen teilgenommen (vgl. GÖRICH [wie Anm. 37] 5.140) und war im übrigen 
nicht durch den Königsdienst, sondern durch die Gunst Erzbischof Giselhers von Magdeburg auf sei- 
nen Bischofsstuhl gelangt; vgl. HERBERT ZIELINSKI, Der Reichsepiskopat in spätottonischer und sali- 
scher Zeit 1, Wiesbaden 1984, S. 188 ff. 

122 Die gegenteilige Behauptung - so EICKHOFF (wie Anm. 94) S. 106 f. Anm. 32 - ist irrig. Libice liegt 
rechts der Elbe nahe Podebrad am Flüßchen Cidlina, also genau innerhalb des in DHIII 186 durch die 
Elb- und Oderlinie umschriebenen Bereiches. 

123 Vgl. das Zitat oben Anm. 46. 
1=' LORKE, Reg. 301. 
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Friedenszusagen seines Herrschaftszentrums Libice zu bemächtigen und die dort wei- 
lenden Mitglieder der Familie umbringen zu lassen125. Die Adalbertsviten haben die- 

sen Vorfall und sein zeitliches und sachliches Zusammentreffen mit dem Slawenzug 

vom Jahre 995 ausdrücklich festgehalten 126 und stellen damit eine Verbindung beider 
Vorgänge her, deren Aussagemöglichkeiten für die Geschichte Ottos III. Beachtung 

verlangen. 
Die Meinungen über Status und Rolle der Slavnikiden (Slaurniken, tschechisch 

Slavnikovci) in der böhmischen Geschichte des 10. Jahrhunderts127 sind neuerdings 
wieder in Bewegung geraten, wobei die Diskussion stark von archäologischer Seite be- 

stimmt und von der Tendenz getragen wird, die Bedeutung dieser Familie gegenüber 
den Premysliden kräftig zu reduzieren128. \Vir haben uns hier auf die Spätzeit und das 
Grundsätzliche zu beschränken. Gleichgültig ob ein selbständiges Adelsgeschlecht 

oder eine Nebenlinie des böhmischen Herzogshauses, ob Exponenten einer eigenen 
Stammesgruppe oder erst von Herzog Boleslavl. zur Wahrung seiner Interessen in 
Böhmens östlichen Expansionsgebieten eingesetzt - um nur die wichtigsten Hypothe- 

sen anzudeuten 129 -: es handelt sich um eine Familie, die aufgrund ihres Reichtums im 
Zugriff auf wichtige, nahe Libice nach Osten führende Handelsstraßen 130 und der Ver- 
fügung über ansehnlichen Territorialbesitz östlich von Prag um Libice und südöstlich 

125 Die zeitnächsten Belege bieten die Adalbertsviten: S. Adalberti Vita prior, c. 25, S. 38; S. Adalberti Vita 

altcra, c. 21, S. 26-28. Zur Zeitstellung der \ iten zuletzt GERARD LAIIUDA, Swigty \\'ojciech. Biskup - 
Mgczennik - Patron Polski, Czech i \Vcgier, Wroclaw 2000, S. 14 ff.; zur Genese und Verfassserschaft 
der älteren Adalbertsvita FRIED (wie Anm. 46). Aus dem 12. Jahrhundert vgl. vor allem Cosmas von 
Prag, Chronica Boemorum, hg. von BERTOLD BRETHOLZ (MGH SS nova series 2) Berlin 1923,129, 
S. 53. 

126 
_� dran GEc mala domigerrurtnr, ... form in expeditione inrperatoris trat; S. Adalberti Vita prior, c. 25, S. 38; in- 
haltlich entsprechend S. Adalberti Vita alters, c. 21, S. 26 f. 

127 Vgl. die tschechische Übersetzung der einschlägigen Quellen: Slavni: ovci ve stiedovekem pisemnictvi, 
red. ROSTISLAV Nove - JIRI SLÄMA -JANA ZACHOVÄ, Praha 1987; DULAN TREATiK, Slavnikiden, in: Le- 

xikon des Mittelalters 7, München 1995, Sp. 2004; im übrigen J. LOSERTH, Der Sturz des Hauses Slaw- 

nik. Ein Beitrag zur Geschichte der Ausbildung des böhmischen Herzogthums, in: Archiv für österrei- 

chische Geschichte 65,1884, S. 19-54; Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder 1, Stuttgart 
1967,5.159,204,217,220; GERARD LAIIUDA, Ein europäisches Itinerar seiner Zeit: Die Lebensstationen 
Adalberts, in: Adalbert von Prag (wie Anm. 34) S. 59-75, S. 60 f.; DERS. (wie Anm. 125) S. 60 ff. 

128 Neuere Übersichten bieten JIIif SLAMMA, Slavnikovei -v znamnä Ei okrajovä zäleiistost cesk}"ch dein 
10. stoletl?, in: Archeologicke rozhledy 47,1995,5.182-224 (dL Zusammenfassung 5.223 f.: 

�Die 
Slaw- 

niken - eine bedeutsame oder periphere Angelegenheit der böhmischen Geschichte des 10. Jahrhun- 
derts? ") (zit. künftig: SLÄMA, Slavnikovci 1); JOSEF ZE. %tLieKA, Das 

�Reich" 
des böhmischen Boleslavs 

und die Krise an der Jahrtausendwende. Zur Charakteristik der frühen Staaten in Mitteleuropa, ebd. 
S. 267-278, bes. 5.273 ff.; Jlkf SI. nrIA, Die Piemysliden und die Slavnikiden, in: Europas Mitte um 1000. 
Handbuch 1 (wie Anm. 1) S. 441-443; DERS (wie Anm. 45) passim. 

129 Vgl. außer der in Anm. 127 genannten Lit. SLÄMA, Slavnikovci I (wie Anm. 128); DERS., Slavnikovci, in: 
Svaty Vojtech, (ýechovc a Europa (wie Anm. 8) S. 17-36; DERS, Die Piemysliden (wie Anm. 128); 
DERS. (wie Anm. 45) S. 26 f.; JosEF ZEMLIÜKA, Das Piemysliden-Geschlecht an der Wende vom 10. zum 
11. Jahrhundcrt, in: Boleslavll. (wie Anm. 4) S. 79-91, S. 85,87. Böotische Herkunft vermutet HEIN- 

RICH KUNSTMANN, Sphinx, Pythia und achäischcr Turm. Erkundungen über die Slavnikiden, die Fami- 
lie des hl. Adalbcrt, in: Mediacvalia historica Bohemiea 7,2000,5.7-33. 

130 RUDOLF TUREK, Der Burgwall Libice und seine Bedeutung im Rahmen der polnisch-böhmischen Be- 

ziehungen des 10. -I l. Jahrhunderts, in: Slavia antiqua 10,1963,5.207-247; JIRf SLASIA, Svat}" Vojtech a 
slavnikovskä Libicc, in: Svatj' Vojtech. Sbornik k mileniu, Praha 1997, S. 16-37; DERS, Die Piemysliden 
(wie Anm. 128) 5.441. 
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um Cäslav, Kohn und Malin - damit Anteile am Kuttenberger Erzbaugebiet einschlie- 
ßend 131 - eine beachtliche Machtgrundlage besaß und diese auch politisch einsetzte. 
Der slavnikidische Hauptsitz Libice, in der Nähe von Podiebrad auf einem Bergsporn 

an der Mündung der Cidlina in die Elbe gelegen, bildete in der 2. Hälfte des 10. Jahr- 
hunderts, wie umfangreiche Grabungen der 70er bis 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 

ergeben haben, ein stark befestigtes und dicht besiedeltes Herrschaftszentrum mit Pa- 
last und architektonisch anspruchsvoller Hofkirche 132. 

Im Gegensatz zu den nach Bayern ausgerichteten Piemysliden waren die Slavni- 
kiden nach Sachsen orientiert133: Slavniks Sohn Vojtech (Adalbert) empfing seine 
geistliche Ausbildung in der Magdeburger Domschule 133, während der Premysliden- 

sproß Strachk-vas/Christian zu diesem Zweck nach Regensburg geschickt wurde 135, 
die Bauformen der Burgkirche von Libice verweisen - ebenso wie spätere slavnikidi- 
sche Münzbilder13G - im Unterschied zu anderen zeitgenössischen Burgkirchen Böh- 

mens auf ostsächsische Vorbilder (\Valbeck, Gröningen, Querfurt) 137. 

131 Die Angaben des Prager Domdekans Cosmas aus dem Beginn des 12. Jahrhunderts über die Ausdehnung 

von Slavniks Herrschaftsbereich, Chronica Boemorum (wie Anm. 125) 127, S. 49 f. - vgl. zuletzt LABUDA 
(wie Anm. 125) 5.72 ff. -gelten als übertrieben, doch ist nicht auszuschließen, daß Cosmas aus einer nicht 
erhaltenen Adalbertsvita (vgl. schon LoSERTH [wie Anm. 127] S. 22) oder aus der slavnikidennahen frü- 
hen polnischen Annalistik, deren Zeugnisse 1038 im Zusammenhang mit dem Raub der Adalbertsreli- 

quien nach Prag gelangt sein könnten (vgl. LABUDA [wie Anm. 3] S. 170 £; DE RS., Jeden czy dwa roczniki 

niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa?, in: Studia Zrödloznaweze 39,2001, S. 7-27) schöpfte. - 
Zur Ausdehnung und wirtschaftlichen Bedeutung des Slavnikidenbesitzes nach heutiger Anschauung 

PETR CHARVÄT, Pies iek-u a na jih: Slavm7: ovci na (äslavsku, in: Archeologicke rozhledy 47,1995, 
5.231-238 (Zusammenfassung 5.238: 

�Across the river and towards the south: The sons of Slavnik in the 
trislav region, East-Central Bohemia"); MICHAL LtrrovsK, 

, 
Nekolik poznämek k problematice slavni- 

kovske domeng; ebd. 5.239-245 (dL Zusammenfassung S. 244 f.: 
�Einige 

Bemerkungen zur Problematik 

der Slawnikendomäne"). Die neuere Forschung rechnet mit einer Reduktion der slavnikidischen Besit- 

zungen insbesondere im Umkreis von Kuttenberg durch Boleslavll. schon zu Beginn der 90er Jahre; vgl. 
SLi\MA, Die Piemysliden (wie Anm. 128) 5.441 f., 443; DERS., Boleslavl., Boleslavll. und Boleslav III., in: 
Europas Mitte um 1000. Handbuch 1 (wie Anm. 1) 5.436-444,5.438; DERB. (wie Anm. 45) S. 36. 

132 JARAIILA PRINCOVÄ, Libice in the Early \liddle Ages, in: 25 Years of Archaeological Research in Bohe- 

mia (Pamätky archeologicke. Supplementum 1) Prag 1994,5.189-200, bes. 5.195 ff.; DIES., Libice, in: 
Europas Mitte um 1000. Handbuch 1 (wie Anm. 1) S. 382-384. Vgl. weiterhin unten Anm. 137. 

133 Die Frage, ob wirklich verwandtschaftliche Beziehungen zu den Liudolfingern bestanden - vgl. S. Adal- 

berti Vita altern, c. 1, S. 3, zu Slavnik: qui tangit rrges linea sanguinis und Heinrico regi accettitprox7rurrt nepot- 

muß hier unerörtert bleiben. 

13' 5. AdalbertiVita prior, c. 3, S. 5 f. - Traditur 
... ad ingenuant Parthenopolim, Theutomuu nouam rneiropolin:, libe- 

raGbut ditrip&. is imbuerdus; S. Adalberti V ita altera, c. 4, S. 5. Hier empfängt er bei der Firmung durch Erz- 
bischof Adalbert (968-981) dessen Namen. LABUDA (wie Anm. 127) S. 61 f. setzt seinen Aufenthalt auf 
die Jahre 973-981; vgl. DERB. (wie Anm. 125) S. 83 ff. 

135 
... 

forte fortsea tenporr in ipso Ztrabqua, de quo supra retulintns ..., rnurat de Ratirpotta, post tnultos annos there 

patriam dulcrm et ewsratot atquefratrrm suum Boemie dutent; Cosmas, Chronica Boemorum (wie Anm. 125) 
I 29, S. 52. Zu seiner Biographie und den damit verbundenen Problemen DUSAN TäIýTIK, Der Mönch 

Christian, Bruder Boleslavs II., in: Europas Mitte um 1000. Handbuch 2 (wie Anm. 1) S. 424 f.; SLÄMA 

(wie Anm. 45) 5.20. - Zum sichsisch-baierischen Antagonismus in der böhmischen Kirchengeschichte 

dieser Zeit Fss. rl EK GRAUS, Böhmen zwischen Bayern und Sachsen. Zur böhmischen Kirchenge- 

schichte des 10. Jahrhunderts, in: Historien 17,1969, S. 5-42, S. 19 ff. 

13L Vgl. unten zu Anm. 142 
137 RUDOLF TuREK, Libice - Residenz der Slavnikiden und wahrscheinlich Geburtsort St. Adalberts, in: 

Tausendjahre Benediktiner in den Klöstern Bievnov, Braunau und Rohr, hg. von JOHANNES HOFMANN 

(Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. Ergänzungsband 
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Die Familie ist im übrigen auch nicht, wie vor allem mit Frantisek Graus gerne ar- 
gumentiert wird 138, erst durch das Schicksal des hl. Adalbert in den Strahlenkegel einer 
überbetonenden Hervorhebung durch die Geschichtsschreibung geraten, sondern hat 
durchaus eigene, von der Tendenz zur hagiographischen Überhöhung unabhängige 
Zeugnisse ihres Selbstverständnisses und Wertigkeitsanspruchs hinterlassen. \Vird man 
zur Zeit der Bischofserhebung Adalberts (982) noch ein ausgewogenes Verhältnis der 
Slavnikiden zu den Pi"emysliden voraussetzen dürfen139, so kommt es in der Folgezeit 

unter Adalberts Bruder Sobeslav (981-1004) zu deutlichen Bekundungen politischer 
Hoheitsvorstellungen, ablesbar am Faktum teils gemeinsam mit dem bischöflichen 
Bruder, teils selbständig ausgeübter Münzprägung140 sowie vor allem an den Botschaf- 

ten der slavnikidischen Münzikonographie, in der Sobeslav u. a. den dux--Titel führt 
(ZOBEZLAV LIb. V DVX) und in Nachahmungen der Otto-Adelheid-Pfennige der 
Vormundschaftszeit für Otto 111.141 das gekrönte Haupt der Vorderseite von seinem 
Namenszug umrahmen läßt142. 

33) St. Ottilien 1993, S. 101-1 18; JARMILA PRINCOVA, Knieei prostiedi na slavnikovske Libici ve svetle 
archeologickych objcvü, in: Archeologicke rozhledv 47,1995, S. 252-264 (dt. Zusammenfassung 
S. 263-266: 

�Das 
Fürstenmilieu im Slawnikensitz Libice im Lichte der archäologischen Entdeckun- 

gen"); ANEZKA MERHAUTOVA - Pam SOMMER, Christliche Architektur und Kunst im böhmischen 
Staat um das Jahr 1000, in: Europas Mitte um 1000. Handbuch I (wie Anm. l) 5.411-417,5.414, mit 
Abb. 7 5.413. Der Unterschied zu anderen zeitgenössischen Burgkirchen erhellt aus den Darlegungen 

und Abbildungen ebd. 5.411 ff. Kritik am Rekonstruktionsvorschlag der Kirche von Libice durch Turek 

übt ANEZKA MERHAUTOVA, Kostel na Libici, in: Archeologicke rozhledy 47,1995, S. 249-251 (dt. Zu- 

sammenfassung 5.250 f.: 
�Die 

Kirche auf Libice"). - Zu beachten sind die Fragmente zweier ottonen- 

zeitlicher Grabplatten aus der Burgkirche von Libice - vgl. Europas Mitte um 1000. Katalog (wie 

Anm. 1) S. 295 (Objekt 12.02.01); Otto der Große, Magdeburg und Europa 2 (wie Anm. 4) S. 522f. 

(VI 104) -, deren Inschriften laut PRINCOVA, Libice in the Early M iddle Ages (wie Anm. 132) S. 195 

�the country's earliest epigraphic writings" darstellen. 
138 FRANTIýEK GRAUS, Die Nationenbildung der\Vr-stslaw"en im Mittelalter (Nationes. Historische und phi- 

lologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 3) Sigmaringen 

1980, Beilage X, S. 204-207: 
�Die 

Slawnikiden in Böhmen". In keiner der Viten werde Slavnik als Fürst 

bezeichnet oder ihm eine selbständige Herrschaft zugeschrieben, erst bei Cosmas träten diese Merk- 

male auf. �Der 
Befund der schriftlichen Quellen ist eindeutig: Für die älteren Quellen war Slawnik ein 

mächtiger Herr, kein Fürst. 
... 

der Fürst des Landes ist BoleslavlI. ` (S. 206). Demgegenüber ist jedoch 

darauf hinzuweisen, daß für Slavniks Sohn Sobeslav eindeutige Belege für den Anspruch auf eine poli- 
tisch selbständige, in die Herzogsnomenklatur gekleidete, d. h. fürstengleiche Stellung vorhanden sind; 

vgl. unten zu Anm. 140 und 142. 
139 SLAMA (wie Anm. 131) 5.438. 
140 Ebd. S. 438,439; DERS., Slavnfkovci I (wie Anm. 128) S. 205f., 224; DERS., Die Piemysliden (wie 

Anm. 128) S. 442; MERHAUTOVA - SOMMER (wie Anm. 137) S. 415; JARMIt. A HASKOVA, K üloze biskupa 

Vojtecha ve slavnikovskem mincovänf, in: Svatj" Vojtech (wie Anm. 130) S. 49-54; ZDENIIK PETRAN, 

Mince biskupa Vojtecha, ebd. S. 55-77. - SLAafA (wie Anm. 45) S. 33 sieht darin zunächst nur Bestre- 

bungen ökonomischer Art. 
141 Zu deren Datierung (991-994/95 oder ab 983) zuletzt BERND KLUGE, OTTO REX/OTTO IMP. 

Zur Bestandsaufnahme der ottonischen Münzprägungen, in: Ottonische Neuanfänge (wie Anm. 4) 
S. 85-112, S. 93/100 ff.; Ders., Sachsenpfennige und Otto-Adelheid-Pfennige, in: Otto der Große, Mag- 
deburg und Europa 1 (wie Anm. 4) S. 417- 426, S. 422 ff.; vgl. ebd. 2, S. 56-59 (II 29), S. 59. Gruppe mit 
Königskopf (Abb. S. 57: i, j). 

142 RUDOLF TUREK, K otäzkäm libeckeho Sobeslavova deniru, in: Numismaticke listy 44,1989, S. 33-36 

(dt. Zusammenfassung S. 36: 
�Zur 

Problematik des Denars Sobcslavs aus Libice"); JARAMILA HASKOVA, 

Slavnfkovci v historicke vypovedi sv ch minci, in: Archeologicke rozhledy 47,1995, S. 225-230 (dt. Zu- 

sammenfassung S. 230: 
�Die 

Slawniken in der historischen Aussage ihrer Münzen"); ROSTISLAV Novf, 
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Das politische Gewicht der Slavnikiden - aber auch deren Brisanz für den böh- 

mischen Herzogsstaat - war durch das Vordringen Polens in die bisher von Böhmen 
beherrschten Gebiete Schlesiens und Kleinpolens kurz vor 990 erheblich gestie- 
gen. Der `Herzog von Libice'143 war zum Grenznachbarn, ja zum politischen Part- 

ner Mieszkos und Boleslaw Chrobrys aufgerückt und wurde zu einer realen Gefahr 
für die böhmische Herzogsherrschaft Boleslavs II. (972-999) 144. Sobeslavs ambitio- 
nierter Politik entsprach letztlich auch die Teilnahme am Mecklenburgzug Ottos III., 
die vorherige Beziehungen zum König und die Anerkennung seines Status durch 
diesen voraussetzt, die zugleich aber, wie Brun von Querfurt überliefert, den Slavni- 
kiden Ottos Unterstützung gegenüber den Bedrängnissen durch den Böhmenherzog 

sichern sollte145. Die Zusammenhänge machen - abgesehen von dem zwischen 
Bischof Adalbert und dem Böhmenherzog aufgehäuften Konfliktpotential'46 - die 
Entscheidung Boleslavs II. politisch verständlich, den Moment militärischer Schwä- 

chung der slavnikidischen Positionen zur Eroberung ihres Machtzentrums und 
zur Liquidation der Familie auszunutzen tag. Daß dies am Tag des hl. Wenzel ge- 

Zobezlav LIKU DUX, ebd. 5.246-248 (dt. Zusammenfassung S. 248). Vgl. auch die Abbildung eines 
Denars Sobeslavs mit seiner Namensumschrift um das gekrönte Haupt nach dem Vorbild der Deven- 

ter-Prägungen OttoslII. in: Europas Mitte um 1000. Katalog (wie Anm. 1) S. 297 (Objekt 12.02.09). 
Die provokative \\ irkung entsprechender Gepräge auf die Piemysliden betont SLnrtA, Slavnikovci I 
(wie Anm. 128) S. 206,224; DERS., Die Piemysliden (wie Anm. 128) S. 443. 
Der der älteren Forschung nicht bekannte Münzbeleg für den Anspruch Sobeslavs auf den Herzogstitel 
läßt den Sprachgebrauch des Cosmas (wie Anm. 125) 127, S. 49 f., für seinen Vater Slavnik (Hufur tann in- 

rigrit duds metropolis feit Lrbic 
...; priaripatus sui terminos; Hic dux Zlauuic) angesichts der Möglichkeit der 

Verwertung älterer Quellen (vgl. oben Anm. 131) diskutabler erscheinen, als man bisher zuzugestehen 
geneigt war. 
Vgl. schon LOSERTH (wie Anm. 127) S. 40 ff.; joSE-F 2EnMLti; KA, Piemyslavci - Piastovci - Slavnikovci, 
in: Svaty Vojtech (wie Anm. 130) S. 37-48; LAIIUDA (wie Anm. 3) S. 158 f.; DERS. (wie Anm. 125) 
S. 114ff.; STRZELCZYK, Rolle (wie Anm. 34) S. 145; DERS., Polen, Tschechen und Deutsche (wie 
Anm. 34) 5.50. - Brun datiert die Schaffung einer annicitia mit dem Polenherzog erst auf den Mecklen- 
burgzug (ubi et cum Bolii/a» Polanorum ducegratiaon amiririt promeruit; S. Adalberti Vita altera, S. 26). -Zur 
Situation Boleslavs II. vgl. RUDOLF TUREK, B(oleslav) II., in: Lexikon des Mittelalters 2, München- Zü- 

rich 1983, Sp. 358 f., sowie den Kongreßband Boleslav II. (wie Anm. 4). 

Ounelas etiam inpnratoti freit, quod dux Boemionmm Boll lauus sinn misericordia . eibi suisque fratribu s plura ma/a fe- 
rnem; S. Adalberti Nita altera, c. 21,5.26. Sobeslav kämpfte offenkundig nicht im Verband der böhmi- 
schen, sondern der polnischen Truppen; vgl. oben Anm. 46. Den Sachverhalt minimalisierend SLÄMA 
(wie Anm. 45) S. 37 f. 
Vgl. nur 2E\1LleKA (wie Anm. 128) S. 273 f.; LAIUDA (wie Anm. 127) S. 63,66,68; DERS. (wie 
Anm. 125) S. 112 ff. - \\"'ohl kaum beweisfähig sind Überlegungen der neueren tschechischen Historio- 

graphie, wonach Adalbert in Rom im Zusammenhang mit den kirchenorganisatorischcn Konsequenzen 
der Dagome-iudex-Überweisung (dazu unten Anm. 168) seine Zustimmung zur polnischen Usurpation 
bisher böhmischer Gebiete gegeben und damit aus tschechischer Sicht Landesverrat begangen habe, 

was der Böhmenherzog mit dem Überfall auf Libice rächte; vgl. SLAAMA, Slavnikovci I (wie Anm. 128) 
5.207,224; DuýAN TAE WK. Die Tschechen, in: Europas Mitte um 1000. Handbuch 1 (wie Anm. 1) 
5.356-366,5.364 f.; STRZELCZYK, Polen, Tschechen und Deutsche (wie Anm. 34) S. 54 f. Die Auslegung 
der dunklen Dagome-iudex-Quelle ist selbst schon ein diffiziles Wissenschaftskonstrukt, mit dem man 
nicht noch weitere Hypothesen verknüpfen sollte, zumal die zumeist vorausgesetzte kirchenpolitische 
Intention dieser Schenkung durchaus unsicher ist (vgl. Anm. 178) und ihre kirchenorganisatorische 

Umsetzung erst erheblich später zum Tragen kam (vgl. Anm. 179). 
Die neuere tschechische Forschung sieht, gestützt auf des Cosmas Versuch, Boleslav 11. zugunsten der 

mmitu von dieser Untat zu entlasten, einen wesentlichen innenpolitischen Anstoß für den Überfall auf 

143 

lu 

145 

146 

147 
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schah148, verlieh der Aktion geradezu den Charakter einer Strafexpedition im Na- 

men des durch das Verhalten der Slavnikiden gekränkten böhmischen Herzogsheili- 

gen 149. Wenn es eine pi"emyslidennahe Historiographie über den Überfall auf Libice 

gäbe, wäre Wenzel in ihr sicherlich die Rolle des herzoglichen Schlachtenhelfers zu- 
gefallen 150, so wie er, nach Cosmas, wenige Jahre später durch seine Fürsprache da- 
für sorgte, daß die polnischen Eindringlinge aus Prag vertrieben wurden 151. 

Blicken wir wieder nach Norden. Die Nachricht von dem )Massaker am 28. Sep- 

tember 995 kann das Heer des Königs und seiner Helfer durchaus noch gegen Ende 
des damaligen Kriegszugs, bevor die Teilaufgebote und ihre Führer auseinandergegan- 
gen sein dürften, d. h. bis zum 6. Oktober, wo der König in Havelberg nachweisbar 
ist 152, erreicht haben 153. Die Entfernung zwischen Libice und Havelberg beträgt rund 

Libice 995 im Druck der - nach dem Verlust der böhmischen Ostgebiete und angesichts der Kritik 
Adalberts am Sklavenhandel in Prag- seiner bisher gewohnten Tribute ermangelnden Gefolgschaft auf 
den kranken Herzog; vgl. etwa 2EAMLI KA (wie Anm. 128) S. 273; SLAJ fA (wie Anm. 131) S. 440; DERS. 
(wie Anm. 45) S. 34,36. - Das klingt durchaus realistisch, entbehrt aber ebenso wie die Landesverrats- 

these in bezug auf Adalbert (vgl. oben Anm. 146) nicht eines stark hypothetischen Anteils. Unter ande- 
ren Aspekten gesehen, ist allerdings nicht zu bestreiten, daß das Massaker von Libice (bzw. die Er- 
folglosigkeit der anschließenden slavnikidischen Revisionsbemühungen) die einheitliche staatliche 
Zusammenfassung Böhmens sicherte, vgl. schon LOSERTH (wie Anm. 127) S. 53 f.; FRANTIýEK GRAUS, 
Böhmen im 9. bis 11. Jahrhundert (Von der 

�Stammesgesellschaft" zum mittelalterlichen �Staat"), 
in: 

Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo 30) Spoleto 1983, S. 169-196, S. 175; S1AyIA (wie Anm. 45) S. 39. 

148 Sexio die in uigilia preciosi esaretis Uurtiklaui bella incipiunt, nicbilourinur et sabbato certatinr insiitant; S. Adalbcrti 
Vita altera, c. 21. 

149 Brun baut umgekehrt die Mißachtung des Heiligenfestes, um dessen Respektierung die Belagerten ver- 
gebens gebeten hatten, zum Exempel für die hohnvolle Überheblichkeit der Belagerer aus: gegen die 

Bewohner von Libice superbic uerba iaculant Si, irquiunt, unter est Uenii: zlauur, roter utique est BoliiIauur, 

S. Adalberti Vita altera, c. 21, S. 27. Cosmas umgeht später die Peinlichkeit, die in der Wahl gerade dieses 
Termins lag, mit der gewollt beiläufigen Wendung: rub quadane die fertiru; Chronica Boemorum (wie 
Anm. 125) I 29, S. 53. Die Kritik Bruns am Verhalten der herzoglichen Krieger läßt sich m. E. nicht als 
Beweis für die Annahme benutzen, die Piemysliden hätten damals Wenzel noch nicht als ihren Patron 

verehrt, so aber FRANT19LK GRAUS, St. Adalbert und St. Wenzel. Zur Funktion der mittelalterlichen Hei- 
ligenverehrung in Böhmen, in: Europa slayica - Europa orientalis. Festschrift für Herbert Ludat zum 
70. Geburtstag, hg. VON KLAUS-DETLEV GROTHUSE` - KLAUS ZERNACK, Berlin 1980, S. 205-231, 
S. 209. Brun geht es darum, den Zynismus der Piemysliden-Krieger zu brandmarken, so wie er im glei- 
chen Zusammenhang Herzog BoleslavlI. als 'würdigen' Nachfolger des \Venzel(=Bruder-)mörders 
Boleslav I. hinstellt (vgl. unten Anm. 157). Eine demonstrative Zuwendung der Slavnikiden zu Wenzel 
(so GRAUS, S. 228) vermag ich dementsprechend dieser Schilderung nicht zu entnehmen. - Zur Rolle 
\Venzels als Schutzherr der Piemysliden im übrigen FRAA. TIßEK GRAus, Kirchliche und heidnische (ma- 

gische) Komponenten der Stellung der Piemysliden. Piemyslidensage und St. Wenzelsideologie, in: 
Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, h& von FRANTI`SEK GRAUS - HERuERT LuPAT, 
Wiesbaden 1967, S. 148-161, S. 157 ff.; SLnaIA (wie Anm. 45) S. 30 f. 

tso Wenzel als Schlachtenhelfer: GRAus, Komponenten (wie Anm. 149) S. 159; DERS., Der Heilige als 
Schlachtenhelfer- Zur Nationalisierung einer Wundererzählung in der mittelalterlichen Chronistik, in: 
Festschrift für Helmut Beumann, hg. VON KURT-ULRICH JÄSCHKE - REINHARD WENSKUS, Sigmarin- 

gen 1977, S. 330-348, bes. 5.330 f., 341 ff. (jeweils ohne unser 'yirtuelics' Beispiel). 
151 Christo Boenfos respicieute et Santo IlenceZlao suit auxiliantr quod era! mira Del permiesio et sancti llencetilai inter- 

cessio; Cosmas, Chronica Boemorum (wie Anm. 125) 136, S. 64. 
152 Vgl. oben Anm. 118. 
153 LosERTH (wie Anm. 127) S. 51 sah das als gesicherte Tatsache an. Die Quellen belegen jedoch nur die 

Gleichzeitigkeit von Kriegszug und Überfall (vgl. Anm. 126). Aus der darstellerischen Aufeinanderfolge 
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350 km Luftlinie, das und mehr konnten fliegende Boten in dieser Zeit gut schaffen, 
zumal der \Veg fast ausschließlich im Talbereich der Elbe, d. h. ohne größere natürliche 
Hindernisse, zurückzulegen war 1-54. Es bestand also die Möglichkeit - bzw. es war un- 
umgänglich -, daß der König mit Sobeslav und seiner Umgebung über das Vorgefal- 
lene beriet. Was hat man beschlossen? Für Boleslaw Chrobry belegt die ältere Adal- 
bertsvita, der Herzog habe Sobeslav aus Liebe zu seinem heiligen Bruder mit großen 
Versprechungen und freundschaftlichen Geschenken getröstet155. Worin könnten die 
damaligen pron/issa bestanden haben? Zumindest doch wohl in einer Schutz- und Re- 

stitutionszusage, wie sie Boleslaw in den Jahren 1003/04 bei seiner damaligen Erobe- 

rung Böhmens tatsächlich - für kurze Zeit wenigstens - zu realisieren vermochte 156. 

Und König Otto? Wir wissen nichts Konkretes über seine Reaktion. Aber daß er einen 
Gefolgsmann, dessen Teilnahme am königlichen Slawenzug dem Böhmenherzog die 

Möglichkeit bot, in zynischem Doppelspiel157 seinen von kriegerischer Mannschaft 

entblößten Herrschaftssitz zu erobern, ohne politisch verwertbaren Trost entließ, 
hätte jeder Regel königlichen Handelns widersprochen. Ein Schutz- und Wiedergut- 

machungsversprechen gegenüber Sobeslav dürfte auch seitens Ottos III. vorauszuset- 
zen sein. Daß für ihn dann andere Vorhaben, namentlich der Romzug, dringender wa- 
ren, ändert nichts an der Stringenz dieser Folgerung. 

der Aussagen der S. Adalberti \ ita prior, c. 26, über die gemeinschaftliche Kriegsfahrt mit Boleslaw und 
dessen Trostversprechungen ließe sich Loserths Schluß nur bedingt rechtfertigen. Wichtiger erscheint 

mir die Möglichkeit und hohe Wahrscheinlichkeit einer entsprechend raschen Nachrichtenübermittlung 

bis zum Ende der Heerfahrt in Havelberg. 

Zugrunde zu legen sind in diesem Falle nicht durchschnittliche mittelalterliche Reisegeschwindigkei- 

ten von ca. 30 km pro Tag, sondern jene Leistungen, die für außergewöhnliche Nachrichtenübermitt- 

lungen aus dieser Zeit bekannt sind. Die Kunde vom Tod Kaiser Ottos II. (j" Rom, 983 Dezember 7) 

traf bald (max) nach der Krönung Ottos III., d. h. wohl am 25. oder 26. Dezember, in Aachen ein. Zur 
Überwindung einer Entfernung von rd. 1250-1500 km Straßenlänge in 19-20 Tagen hat man einen 
Tagesdurchschnitt von rd. 70 km errechnet (BÖHMMER - UHLIRZ, 956 u). Zwischen dem 28. Septem- 

ber bis 6. Oktober 995 standen, Anfangs- und Enddatum mitgerechnet, 9 Tage zur Verfügung. Bei 

Ansetzung einer der Leistung vom Jahre 983 vergleichbaren Botengeschwindigkeit, wobei der Mark- 

graf von Meißen oder die Verwalter des dortigen Bischofs und des Erzbischofs von Magdeburg für 

Pferdewechsel gesorgt haben können, evtl. auch Schiffe auf der Elbe benutzt wurden, konnte die 

Nachricht vom Überfall auf Libice durchaus bereits einige Tage vor dem 6. Oktober dem König und 

seiner Umgebung bekannt sein. 

155 Dux nero i/le pro an ore ranrtd jratrdr maguit promisris et amidt opibut euu, to/atur; S. Adalberti Vita prior, 
c. 25. 
Sobeslav kehrte unter dem Schutz des Polenherzogs Boleslaw Chrobry, als dieser sich 1003 der Herr- 

schaft in Böhmen bemächtigte (vgl. nur Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder 1 [wie 

Anm. 127] S. 221 f.; STRZEI. =K, Polen, Tschechen und Deutsche [wie Anm. 34] S. 50), in seine Heimat 

zurück. \C ieweit er seine Herrschaft in Libice zu erneuern vermochte, läßt sich schwer sagen. Sobcslav 

kam im Dienste Chrobrys ums Leben, als er im September 1004 dessen Rückzug aus Prag gegen die 

Krieger des nunmehr die Herrschaft ergreifenden Piemysliden Jaromir deckte; vgl. den Bericht Thiet- 

mars (wie Anm. 37) VI 12,5.288/289; dazu nur LosERTH (wie Anm. 127) S. 51 f.; SLÄMA, Die Piemys- 

liden (wie Anm. 128) 5.443. 

ts' Dieses bestand in der von Brun von Querfurt belegten vorherigen Friedensgewährung gegenüber den 

zurückgebliebenen Slavnikidenbrüdern: relicti donri quatuorfrairespaeem intrauerrntt, " exparie duds tetueiiatnn 
et tarramecta acaperurt. - Dat BolkZleuusfedene, ut iropirato oaidat jratnm. Alec Longe qucras exemplum! in eadem li. 

r. eatcrguirisoetidtfra/er. ruus[seil. Boleslav1. ] sanetissimum I'eeutiZlaueuu. -Igitrrrsamanrentofiduut, liberpopulut 

perrampum amb /. z , ron erden data frde be Uum sahst; stat proximo pe iculo eduitas searra. Eree hosies ex inprouiso ue- 
riunt ...; S. Adalberti Vita alters, c. 21, S. 26 f. 
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Hier nun aber scheint der geschichtliche Ort des Meißenprivilegs zu liegen. Für 

sich allein betrachtet bleibt es rätselhaft. Aber als geistliche Folie einer auf das Slavni- 
kidenproblem bezogenen Augenblicks- und Zukunftssicherung wird es verständlich. 
Unter den skizzierten Voraussetzungen drängt sich somit der Schluß auf, daß Otto III. 
zusammen mit dem Meißener Bischof und Sobeslav sowie anderen anwesenden Für- 

sten im unmittelbaren Anschluß an den Mecklenburgzug Absprachen zugunsten des 
künftigen Status der Slavnikiden traf. Wenn man diese Familie - im Vorgriff auf eine 
wohl gemeinsam mit Polen durchzuführende militärische Restitution - gegenüber den 
Premysliden politisch immunisieren wollte, schloß dies eine kirchliche Herauslösung 
des slavnikidischen Herrschaftsbereiches aus der Prager Zuständigkeit ein. Wahr- 

scheinlich war man im Dezember 995 am Königshof bereits über Adalberts Wunsch, 

nicht mehr nach Böhmen zurückzukehren, unterrichtet und baute durch die neue 
Grenzlösung dem disziplinarischen Zugriff eines mit den böhmischen Herzögen ge- 
meinsam agierenden Nachfolgers auf dem Prager Bischofsstuhl, wie er sich in Gestalt 
des Herzogsbruders Strachk-vas/Christian bereits abzeichnete158, vor. Ich verstehe 
also - anders als Johannes Fried, der in dem Meißenprivileg von 995 

�eine 
Maßnahme 

zum Nachteil der ohnehin schon stark geschwächten Slavnikiden" sieht' S9 und 1991 in 
ihm das 

�Zusammenwirken von Giselher, Willigis und vielleicht sogar Boleslaw von 
Böhmen" am Werk glaubte 160 - die Unterstellung ihrer Heimat unter ein Reichsbistum 

als Aktion zu ihrer Unterstützung. Zutage tritt damit eine Reaktion Ottos III. auf die 
böhmischen Parallel-Ereignisse des Mecklenburgunternehmens, abgesprochen und 
ins Werk gesetzt mit seiner damaligen Umgebung, vielleicht, ja sicher nicht die einzige 
Reaktion jener Wochen, aber die einzige, die uns aufgrund ihrer günstigeren Überlie- 
ferungschance im Urkunden-Fonds einer Bischofskirche bekannt ist161. 

155 Die Nachrichten über Strachkvas und seinen Weg zum Prager Bischofsamt bei Cosmas sind wider- 
sprüchlich und verzerrt; vgl. TiiEýTIK (wie Arun. 135). Nach der Chronica Boemorum (wie Anm. 125) 
129, S. 52 f., hat Adalbert ihm vor seinem zweiten Abzug aus Böhmen selbst sein Bistum angeboten. 
Zum Weiteren vgl. unten zu Anm. 190. 

159 Vgl. JOHANNES FRIED, Otto III. und Boleslaw Chrobrs Das \\ idmungsbild des Aachener Evangeliars, der 

�Akt von Gnesen" und das frühe polnische und ungarische Königtum Eine Bildanalyse und ihre histori- 

schen Folgen (Frankfurter Historische Abhandlungen 30) Stuttgart 1989 (Stuttgart 22001), S. 16. Fried Ici- 

tet sein Urteil aus den Konsequenzen der Grenzverfügung für das Bistum Prag ab: �Im selben Maße aber 
wie Mainz sind auch die Rechte des Prager Bischofs betroffen. Das Privileg für Meißen, das keinen Inter- 

venienten nennt, vielmehr allein aus königlicher Machtvollkommenheit 
... ausgestellt wird, erweist sich 

somit wiederum als eine Maßnahme zum Nachteil der ohnehin schon stark geschwächten Slavnikiden. 
Der König betrachtet sie offenbar als einen destabilisierenden Faktor im slawischen Vorfeld des Reiches. " 

160 JOHANNES FRIED, Theophanu und die Slawen. Bemerkungen zur Ostpolitik der Kaiserin, in: Kaiserin 
Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends 2, hg. von AN- 
TON VON EUW - PETER SCHREINER, Köln 1991,5.361-370,5.369. Ergebnis sei eine Entmachtung der 
Slavnikiden, da die Meißenurkunde Adalberts Erbgüter von seiner Diözese trennte, in der er fortan über 
keinen Rückhalt mehr verfügte. �Offenbar 

fürchten Giselher und \Xrlligis eine Konkurrenz aus Prag, die 

ein Bündnis zwischen Piasten und Slavnikiden stützt, und fürchtet der Herzog in Böhmen denselben Bi- 

schof, hinter dem die gesammelte Macht des aufstrebenden polnischen Fürsten steht. " Die aufgeführte 
Personen-Konstellation als Hintergrund von DOIII 186, hinter deren Zustandekommen Fried ebd. als 
Ratgeber 

�in erster Linie an Willigis und Giselher" denkt, erscheint mir in bezug auf jeden der Genann- 

ten nach den Vorfällen von Libice und ihrer Rückwirkung auf die Slawenpolitik des Königs im Anschluß 

an den Mecklenburgzug ausgeschlossen. 
161 DOIII 186 war stets, wie die archivalische Überlieferung zeigt, im Besitz der Meißener Bischöfe. Das 

Original - Hauptstaatsarchiv Dresden, O. U. 13 -weist einen älteren Rückvermerk, paläographisch über- 
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Eine entscheidende Rolle bei diesem Konzept war dem Bistum Meißen als dem 

nächstgelegenen deutschen Kirchensprengel zugedacht, dessen Bischof Folkold (969 
bis 992) einige Zeit vorher schon, während Adalberts erster Abwesenheit von seiner 
Diözese (988/89-992/93), in Prag kirchliche Amtshandlungen vollzogen hatte 162 und 
das nun nach dem Willen des Königs formell die kirchliche Hoheit über beträchtliche 
Teile des - aktuellen wie einstmaligen - Ostens der böhmischen Kirche 163 überneh- 

men sollte. Meißens Stellung ist, wie die in Havelberg einsetzende Serie königlicher 
Vergabungen zu seinen Gunsten in den Monaten Oktober bis Dezember 995 zeigt, 
vom König seit dem Ende des Obodritenzugs planmäßig gestärkt worden. Gehandelt 
hat der König bei den in DOIII 186 faßbaren Maßnahmen indes nicht primär im 
Interesse des Bistums Meißen, gehandelt hat er vielmehr zugunsten der Slavnikiden. 
Für diesen Zweck hatte Meißen im Sinne der königlichen Schutzpolitik für die be- 
drohte böhmische Adelsfamilie und ihren territorialen Einflußbereich kirchenpoliti- 

sche Hilfsfunktionen zu übernehmen. Bischof Eiko dürfte dabei eher die Rolle des kö- 

niglichen Beauftragten und Beraters als die des eigennützigen Hintermannes gespielt 
haben, zumal für ihn die hier umrissene Konzeption mit großen Belastungen verbun- 
den war, für deren Übernahme er offenbar in den vorausgehenden Wochen mühsam 
durch Schenkungen gewonnen werden mußte. Für bestimmenden Einfluß Erzbischof 
Giselhers, der für Meißen noch Besitzabtretungen leisten mußte 164, aber auch des 

einstimmend mit den Dorsualnotizen des 12-Jahrhunderts auf anderen Meißener Königs- und Kaiser- 

urkunden - vgl. LUDWIG (wie Anm. 166) 5.176 mit Abb. 2 -, auf. Es wurde im 15. Jahrhundert in das 

nicht erhaltene älteste Kopialbuch, den'liber parvus' eingetragen (vgl. den Rückvermerk:... et habetur 

folio libello priuilgiorum paruo); dazu HARALD SCHIECKEL, Pertinenz und Provenienz in den alten Ord- 

nungssystemen mitteldeutscher Stifts- und Klosterarchive, in: Archivar und Historiker. Studien zur Ar- 

chiv- und Geschichtswissenschaft. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Otto Meisner, Berlin 1956, 
S. 89-106, S 91 (ohne Kenntnis unseres Beispiels). Es trägt die für das spätmittelalterliche Meißener 

Stiftsarchiv kennzeichnende Ordnungsangabe: adscatulama (vgl. Abb. 2 bei LUDWIG) sowie die Signatur 

�B m" aus der Zeit um 1480 (vgl. SCHIECKEL, S. 96 f., 101,105). 

tcz Nach Thietmar gewann er, obwohl vorher vom Herzog aus seinem Sitz vertrieben, schließlich das Ver- 

trauen Boleslavs 11. und fand in Prag am Karfreitag (992) den Tod, nachdem er am Tage zuvor cenam Do- 

mini celbraret; Chronicon (wie Anm. 37) IV 6, S. 136/139. Zu Recht wies BÜTTNER (wie Anm. 6) S. 19 
darauf hin, daß 

�der 
Gottesdienst des Bischofs in Coena Domini 

... mit Weihehandlungen verbunden" 

u-ar, �die 
jurisdiktionelle Bedeutung besaßen; Folkold, der im Prager Bistum das Chrisamöl weihte, übte 

damit eine rechtlich weithin sichtbare Funktion der Stellvertretung für den abwesenden Bischof aus". - 

�Aus 
der gegebenen Nachricht Thietmars ergibt sich, daß Folkold die Verwaltung der Prager Diözese 

ausübte bis zu seinem Tode. " Folkold war einst der Lehrer Erzbischof Willigis' gewesen, so daß von sei- 
ten des Metropolitans gegen das vertretungsweise %X irken eines Magdeburger Suffragans damals keine 

Einsprüche zu erwarten waren. 
163 Die ursprüngliche Prager Diözesangrenze unter Einschluß von Teilen, die später zu Polen gehörten 

(z. B. Krakau), dürfte aus DHIV 390 von 1086 erhellen; vgl. ergänzend dazu ALFRED GAWLIK, Nach- 

träge und Berichtigungen, in: Die Urkunden HeinrichslV. (MGH Diplomata regum et imperatorum 

Germaniae 6,3) Hannover 1978,5.739 E Vgl. DugAN Tüü`STIK, 
�Eine große Stadt der Slawen namens 

Prag" (Staaten und Sklaven in Mitteleuropa im 10. Jahrhundert), in: Boleslav Il. (wie Anm. 4) S. 93-138, 

S. 95 ff. 
1G' Vgl. oben zu Anm. 77. - Fraglich ist, ob die Magdeburger Grenzkorrekturen zugunsten Meißens frei- 

willig geleistet wurden. \tALEr2'rsKi (wie Anm. 80) 5.179,180 f., wollte aus ihnen auf eine Frontstel- 

lung des Königs gegen Gisclher, ERNsr KARPF, Gisclhcr, in: Lexikon des Mittelalters 4, München - Zü- 

rich 1989, Sp. 1468, aus der Aufwertung Meißens auf seinen �beginnende(n) 
Einflußvcrlust" schließen. 

Indes könnte man Giselhers Einverständnis mit diesen Maßnahmen insofern voraussetzen, als die Mei- 
ßener Grenzerweiterung letztlich auch seiner eigenen \tetropolitanstcllung zugute gekommen wäre. 
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Markgrafen Ekkehard165 finden sich keine Anhaltspunkte. Man wird beide nicht als 
Gegner dieses Planes zu betrachten haben; aber die politische Initiative ist eindeutig 
auf seiten des Königs, der intendierte Nutzen auf seiten der Slavnikiden zu suchen. 

Entschließt man sich zu dieser Erklärung der Hintergründe und Motive des Mei- 
ßenprivilegs vom Jahre 995, so stellen sich jedoch einige Fragen. Bedurfte es, wenn 
man Libice zu Meißen schlagen wollte, einer breite Teile Schlesiens einbeziehenden 
Grenzlinie bis zur Oder? Ich meine ja. Wer die vom Oberlauf der Elbe eingerahmten 
nordostböhmischen Gebiete mit Meißen verknüpfen wollte, mußte eine territoriale 
Verbindung zwischen den meißnischen Kernbereichen und diesem Teil Böhmens 

schaffen, die breit genug war, um nicht als bloßer Korridor zu erscheinen. Offenbar 
kam es Otto III. und seinen Beratern darauf an - das anzunehmen legen auch die Zu- 

weisungen im innersächsischen Raum und die königlichen Besitzübereignungen vom 
Herbst 995 nahe -, das von seinen Entwicklungsbedingungen her eher bescheiden aus- 
gestattete und immer wieder von Böhmen und Polen her gefährdete 166 mittelelbische 
Bistum hinreichend stark für seine neuen Hoheitsaufgaben auszurüsten, und man tat 
dies, indem man entschlossen in den schlesischen Bereich hinein ausgriff und die mar- 
kanteste Flußgrenze wählte, die in diesem Raum verfügbar war. 

Mit einer Grenzziehung bis zur Oder erhielt Meißen 995 allerdings Teile einer 
Landschaft, die nach herrschender Lehre spätestens bis 990 vom polnischen Herzog 
Mieszko I. Böhmen entrissen 167 und kurze Zeit später im Rahmen der Dagome-iudex- 
Überweisung dem Hl. Stuhl übertragen wurde, mit Konsequenzen, die in der kirchli- 

chen Gesamtorganisation des Jahres 1000 mit einem eigenen schlesischen Bischofssitz 
in Breslau (d. h. auf dem Oderufer, das 995 Meißen zugesprochen worden war) ihren 
Abschluß fanden 168. Man weist demgegenüber indes nicht zu Unrecht darauf hin, daß 

165 Obwohl diesem durchaus Schutzfunktionen für den erweiterten Diözesanraum - und damit auch über 
das Slavnikidengebiet - zugedacht gewesen sein könnten. Ekkehards Rolle gegenüber Böhmen in den 

90er Jahren verdient eine eingehendere Untersuchung und chronologische Klarstellung, die hier nicht 
geleistet werden kann; vgl. nur SCHLESINGER, in: BEUJIANN - SCHLESINGER (wie Anm. 83) 5.221 ff. 
(Wiederabdruck S. 382 ff. ); DERS. (wie Anm. 76) S. 70,72; GABRIELE Rupp, Die Ekkehardiner, Mark- 

grafen von Meißen, und ihre Beziehungen zum Reich und zu den Piasten (Europäische Hochschul- 

schriften 111691) Frankfurt a. Al. u. a. 1996, S. 59 ff. 
166 Zur Anfangssituation Meißens SCHLESINGER (wie Anm. 76) S. 35 ff., 41,49,51. Zu beachten sind jetzt, 

was die ursprüngliche Ausstattung betrifft, die von THOMAS LUDWIG, DOI. 406 und die Zugehörigkeit 
der Niederlausitz zum Bistum Meißen, in: Deutsches Archiv 56,2000, S. 171-177, angebrachten Kor- 

rekturen des ursprünglichen Diözesanumfangs. Gefährdungen von seiten Böhmens und Polens: SCHLE- 

SINGER, S. 56 f., 69; LuDAT (wie Anm. 13) S. 25 f., 37. - Bischof Eikos Klagen über den erbärmlichen Zu- 

stand seiner Diözese sind unmittelbar in die Schenkungsurkunde König Heinrichs II. vom 19. Juli 1013 

eingeflossen:... qualitersllisnnuis episcopus Eiko reclamatione facta nobis innotuit eandrnr aecclesian, cui ipse pa- 
storali cura attitulalus presideret, iam peccatir exigentibur crebra bostium daartatiau desolalam ac pnte ad nibilruu 

feisse redactam, sit nomine tantum solo preesset, reliqua autem de rebus territocüs appertinentia ita ab bostibas fuisse di- 

repta, ut ordini etclesiastico net honor debilus auf utililas aliqua diulius irde e biberi potuissel; DHII 269. 

167 Vgl. nur HOLTZMANN (wie Anm. 79) S. 29 ff.; Geschichte Schlesiens 1, hg. von der Historischen Kom- 
mission für Schlesien, Stuttgart 31961, S. 99 ff.; STRZELCZYK, Rolle (wie Anm. 34) S. 144; DE R&, Polen, 
Tschechen und Deutsche (wie Anm. 34) S. 48 f. Zum ethnisch-territorialen Hintergrund Tär9TiK (wie 
Anm. 163) S. 97ff.; JACEK POLE-SKI, Kleinpolen im 10. Jahrhundert, in: BoleslavlI. (wie Anm. 4) 
S. 397-416; SLAWOMIR MOZDZIOCH, Schlesien im 10. Jahrhundert, ebd. 5.417-440. 

tos Zum Dagome-iudex-Komplex zusammenfassend GERARD LABUDA, Dagome-iudex-Dokument, in: Le- 

xikon des Mittelalters 3, München - Zürich 1986, Sp. 430f. (Lit. ); bester Druck: Schlesisches Urkunden- 
buch 1, hg. von HEINRICH APPELT, Wien u. a. 1971, Nr. 2. Die zwischen 985 und 992 vollzogene, meist 
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die Hoheit über die Oderlandschaften zunächst noch zwischen Böhmen und Polen 

umstritten war169, und insofern schien sich die Formulierung, die Walter Schlesinger 
1955 traf: �Die 

Einverleibung Schlesiens links der Oder 
... 

ins Bistum Meißen 
... er- 

scheint als ein deutscher Versuch, dieses zwischen Böhmen und Polen strittige Gebiet 

gleichsam zu neutralisieren"170, als plausible Erklärung der Grenzverfügungen Ot- 
tos III. geradezu aufzudrängen 171. Johannes Fried hat 1989 das Bild von dem 

�Keil" 
gewählt, der mit der Erweiterung der Meißener Diözesangrenzen 

�zwischen die strei- 
tenden Piasten und Piemysliden und bis hin zu den ungarischen Randgebieten" hin- 

eingetrieben werden sollte 172, Odilo Engels 1997 die Vermutung ausgesprochen, �daß 
Otto selbst mit Hilfe des ungewöhnlich erweiterten Bistums Meißen als stabilisieren- 
der Faktor im slawischen Raum aufzutreten gedachte" 173. 

Schaut man allerdings von Libice her auf die Lösung des Jahres 995, so lassen sich 
diese Zusammenhänge auch anders deuten. Indem er das slavnikidische Gebiet mit 
seinen nördlichen Vorlanden westlich der Oder Meißen zuwies, traf Otto eine Stel- 
lungnahme zugunsten der Slavnikiden in ihrer Auseinandersetzung mit Herzog Bole- 

slavII. von Böhmen, die zugleich als Parteinahme gegen die Piemysliden zu verstehen 
ist. Maleczyciski sah hierin sogar das zentrale Motiv des Meißenprivilegs: 

�... DO III 
186 ist nach unserer Ansicht ausschließlich gegen den böhmischen Fürsten Boleslav 

gerichtet, genauer gesagt gegen seine Zentralisierungspolitik, seinen Angriff gegen 
die Teilherrschaft der Slavnikiden, gegen das Unrecht, das dem königlichen Freund 
Vojtech widerfahren war. " 174 Auch wenn man es nicht so einseitig formuliert: neutral 
war die Entscheidung des Jahres 995 nicht. Ob Maleczynskis Annahme, Otto habe so- 
fort im Anschluß an den Slawenzug des Jahres 995 vorgehabt, �das 

dem Bischof xvi- 
derfahrene Unrecht zu rächen und die alten Verhältnisse in Böhmen wiederherzustel- 
len", dies dann aber wegen der Verschärfung der Situation in Rom aufgeschoben, in 
dieser Zuspitzung vertretbar ist, mag Zweifeln unterliegen 175. Sicher aber wird man 
den Friedensschluß inter Saxones et Sclavýos, der zu Beginn des Jahres 996 zustande 
kam 176, nicht nur vor dem Hintergrund des bevorstehenden Italienzugs sehen dürfen; 

mit dem Blick auf Libice schloß dieses Abkommen zugleich, zumindest fürs erste, die 

auf um 990/91 fixierte Landschenkung schloß die Gebiete von Krakau usque ad flurneu Oddere rede in /Drum, 

qui ditilurAlemure, et ab ipraAknrura usque in JerrarnilliIIe, et a fineilfilje rette iutra Oddere ein. Problematisch 
die Grenzrekonstruktionen bei OSKAR KossaMANN, Polen im Mittelalter 2, Marburg 1985, S. 68 ff. 

169 SCHLESINGER, in: BEUMANN -SCHLESINGER (wie Anm. 83) S. 213 (\Viederabdruck S. 376); SLÄD1A (wie 
Anm. 45) S. 35. 

1'0 SCHLESINGER (wie Anm. 169). 
171 Vgl. zustimmend BEUMANN (wie Anm. 96) 5.142 (\Viederabdruck S. 82); DERS. (wie Anm. 1) S. 139. 

Vgl. auch BÜTTNER (wie Anm. 6) S. 20. 

172 FRIED (wie Anm. 159) S. 16, ähnlich ebd. S. 81 f. (2 S. 86). 
173 ODmo ENGELS, Die europäische Geisteslage vor 1000 Jahren - ein Rundblick, in: Adalbert von Prag 

(wie Anm. 34) S. 17-48, S. 39. 
1'4 AIALECZY SKI (uie Anm. 80) 5.202. 

175 Ein zweiter Kriegszug unmittelbar nach dem Mecklenburgunternehmen ist schon aus organisatorischen 
Gründen nicht sehr wahrscheinlich. Maleczyiiskis Schluß aus dem damaligen Itinerar des Königs: 

�be- 
gab er sich in schnellem Marsch in Richtung Böhmen nach Quedlinburg" ist auch geographisch, d. h. 

vom Ausgangspunkt Havelberg her gesehen, verfehlt. Vgl. oben zu Anm. 41. 
1'6 Annales Quedlinburgenses (wie Anm. 19) ad a. 996, S. 73. Zur Datierung (�Anfang des Jahres") BÖH- 

MER - UHLIRZ, 1162 f 
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Erneuerung des böhmisch-lutizischen Bündnisses von 990 aus 177. Otto III. war es ge- 
lungen, die Piemysliden rundum zu isolieren. 

Waren die territorialen Konsequenzen von DOIII 186 nicht zugleich aber auch 
gegen Polen gerichtet? Daß das Meißenprivileg die `Dagome-index-Schenkung' tan- 
gierte, könnte nur dann bejaht werden, wenn man die Metropolitanorganisation vom 
Jahre 1000 mit ihren festen staatlichen Außengrenzen schon als fertige Konzeption für 
das Jahr 995 voraussetzt178. OttoIII. aber kann von entsprechenden Planungen - 
wenn sie denn damals schon bestanden, was in der neueren polnischen Forschung 
durchaus bezweifelt wird 179 - frühestens bei seinem Rombesuch im Jahre 996 erfahren 
haben. Für das Privileg von 995 wird man also kaum eine bewußte Verletzung polni- 
scher Interessen unterstellen können. Im übrigen könnte der König vorausgesetzt ha- 
ben, daß die proslavnikidische Grenzkorrektur Meißens die Billigung von Sobeslavs 
Verbündetem und Protektor Boleslaw Chrobry finden würde180. 

Bleibt ein letzter Einwand gegen DOIII 186, Gerd Althoffs Vorbehalt gegen das 

Meißener Grenzprivileg in seinem Ottonenbuch aus dem Jahre 2000: 
�Da es nach den 

Erfahrungen mit Magdeburg und Merseburg sattsam bekannt gewesen sein dürfte, daß 

ein König solche Veränderungen nicht ohne Synode und Zustimmung der betroffenen 
Bischöfe realisieren konnte, bleiben erhebliche Zweifel, ob diese Urkunde etwas mit den 
historischen Realitäten des Jahres 995 zu tun hatte. "181 - Daß sie mit den historischen 
Realitäten des Jahres 995 eminent viel zu tun hat, ja nur als Antwort auf sie überhaupt zu 
verstehen ist, haben die vorausgehenden Ausführungen zu zeigen versucht. Trotzdem 

treffen Althoffs Vorbehalte den Kern der Sache. Die königlichen Verfügungen griffen in 

einer Weise in bestehende kirchliche Grenzverhältnisse ein, daß sie ohne Zustimmung 
der Betroffenen - und das waren in erster Linie der Prager Bischof und der Mainzer Erz- 
bischof - nicht realisierbar waren 182. In der Einsicht in diesen Umstand dürfte, so meine 
ich, der Grund dafür liegen, daß die mundierte Urkunde unbesiegelt blieb. 

177 Zu dem damals gegen Polen gerichteten Bündnis, von dem Thietmar, Chronicon (wie Anm. 37) IV 13, 
S. 146/147, als von einem antiquum ... foedus spricht, vgl. BRÜSKE (wie Anm. 8) S. 47; GÖRICH (wie 
Anm. 28) 5.105; SLAI1A (wie Anm. 45) S. 35 f. mit Anm. 67. 

178 Ob die Dagome-iudex-Überweisung von vornherein die Metropolitanorganisation der polnischen Kir- 

che vorbereiten sollte oder eher dazu gedacht u-ar, Mieszkos Sohn Boleslaw I. zugunsten der Söhne aus 

seiner zweiten Ehe von der Thronfolge auszuschließen, ist in der polnischen Forschung strittig, vgl. LA- 

IUDA (wie Anm. 168) Sp. 431. Labuda selbst neigt eher der zweiten Möglichkeit zu, vgl. GERARD LA- 

DUDA, Prawne i polityczne aspektp dokumento Dagome iudex, in: Studia nad poczetkami patistwa Pol- 

skiego 2, Poznan 1988, S. 240-263; DERS. (wie Anm. 3) S. 155 ff mit Anm. 35,168. 
179 LADUDA (wie Anm. 3) S. 186 rechnet mit entsprechenden Beratungen erst auf römischen Synodalver- 

sammlungen der Jahre 998/999. 
180 Könnte man davon ausgehen, daß Boleslaw noch im Heerlager des Königs anwesend war, als die Nach- 

richt von dem Überfall auf Libice dort eintraf, wofür vielleicht die \\ endung von den Tröstungen und 
Versprechungen der älteren Adalbertsvita (vgl. oben zu Anm. 155) spricht, bestünde sogar die Möglich- 

keit, daß Boleslaw von Polen im Interesse der Slavnikiden, aber auch im Interesse einer weiteren Schwä- 

chung seines böhmischen Konkurrenten in der damaligen Situation den in das Meißenprivileg vom De- 

zember 995 einmündenden Überlegungen seine Zustimmung gegeben hat. 
181 ALTHOFF, Die Ottonen (wie Anm. 1) S. 175; vorher ähnlich DE R&, Otto III. (wie Anm. 1) S. 80. 
182 Zum kirchenrechtlich-zeitgeschichtlichen Hintergrund vergleichbarer Auseinandersetzungen im otto- 

nischen Sachsen zuletzt ERNST-DIETER HEHL, Der widerspenstige Bischof. Bischöfliche Zustimmung 

und bischöflicher Protest in der ottonischen Reichskirche, in: Herrschaftsrepräsentation im ottonischen 
Sachsen (wie Anm. 62) S. 295-344, S. 297 ff., 304 ff., 308 ff. 
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Otto scheint im Dezember 995 in Frankfurt unter dem Zwang zu einer schnellen 
und eindeutigen Entscheidung vor seinem Aufbruch nach Italien geurkundet zu ha- 
ben. Der böhmische Überfall auf die Familie des Heidenkämpfers Sobeslav, seines und 
seines Verbündeten Boleslaw Chrobry Gefolgsmannes, war ein hinterhältiger, schwer- 
wiegender Friedensbruch, auf den er als Wahrer von Recht und Frieden zu reagieren 
hatte. Die auffällige Herausstellung seiner monarchischen Handlungsbefugnis im Mei- 
ßendiplom könnte darauf hindeuten, daß Otto sich der Ungewöhnlichkeit seines Vor- 
gehens und der Notwendigkeit, es zu rechtfertigen, durchaus bewußt war183. Der sin- 
guläre Tenor der Urkunde und das Hinausschieben ihrer Besiegelung ließen sich 
andererseits als Indizien dafür verstehen, daß es gegen diese Verfügung in der geistli- 
chen Umgebung des Königs Bedenken, Widerstände oder Einsprüche gab. Man muß 
unter dieser Voraussetzung annehmen, daß der König in den darauffolgenden Wochen 

und Monaten die Zustimmung der zuständigen Kirchenfürsten, vor allem aber, der kir- 

chenpolitischen Tradition des Umgangs der Ottonen mit widerstrebenden Bischöfen 
bei der Organisation des Kirchenwesens nördlich der Alpen entsprechend 184, des Pap- 
stes gewinnen zu können hoffte, um dann das dem Meißener Bischof vor dem Auf- 
bruch nach Italien ausgehändigte Pergament endgültig zu validieren. Allein dazu kam 
es nicht. \Vie Adalbert von Prag sich zu einer Grenzregelung verhielt, die ihn als Slav- 

nikiden einerseits, als Bischof der böhmischen Kirche andererseits in einen unlösbaren 
Rollenkonflikt stürzte, läßt sich nicht sagen. Erzbischof \Villigis von Mainz hat im fol- 

gendenJahr in Rom vor Papst Gregor V. - wie schon 992 unter Johannes xV. 185 -, ge- 
stützt auf schwerwiegende kirchenrechtliche Argumente, die Rückkehr Adalberts in 
seine Diözese gefordert 186. Einer Dezimierung ihres Umfangs - und damit auch seiner 
eigenen Metropole zugunsten Magdeburgs - dürfte er unter keinen Umständen zuge- 
stimmt haben187. Der Papst vermochte angesichts dieser Sachlage keine anderslau- 
tende Entscheidung zu treffen. 

163 Vgl. oben zu Anm. 111. 

184 Hierzu die Beobachtungen von ERNST-DIETER HEHL, Herrscher, Kirche und Kirchenrecht im spätot- 
tonischen Reich, in: Otto III. - Heinrich II. (wie Anm. 28) S. 169-203, S. 184,186,203; für Otto III. spe- 
ziell die Instrumentalisierung des Papsttums im Interesse seines Aachener Bistumsplans seit 997 ebd. 
S. 191 f£; vgl. auch DERS., Kaisertum, Rom und Papstbezug, in: Ottonische Neuanfänge (wie Anm. 4) 
S. 213-235, S. 214: 

�Organisation 
der kirchlichen Strukturen des nordalpinen Reiches aus der Ferne, aus 

Italien und Rom, ist auch ein Kennzeichen der Kirchenpolitik seiner Nachfolger"; zu Otto III. ebd. 
S. 214 f. 

185 S. Adalberti Vita prior, c. 18, S. 26 E Etwas anders die Version Bruns, S. Adalberti Vita altera, c. 15, 
S. 17f. 

16 Arrbiepisopus uero Uuikisus ueterem querimor: iam cane,,:, domnum apostolit uu de saneti bominit reditu interpellat; 
S. Adalberti Vita prior, c. 22, S. 33 L Den unnachgiebigen Druck, mit dem Willigis in dieser Angelegen- 
heit auf den Papst einwirkte, schildert die weitere Aussage: Rursum ex innere, quo uerrus est ad patriam, con- 
tinuir liltoi., hoc idem rriterarr non reuat; nee dimi it prius, darurpollieitus ett domnus apostolicus faeturum to esse, quE 
uellet; ebd. S. 34. - Vgl. BÜTTNER (wie Anm. 6) S. 20 E Zu den kirchenrechtlichen Grundlagen seiner 
Argumentation zuletzt HEHL (wie Anm. 182) S. 309 f. 

187 Vgl. schon BüTTNrR (wie Anm. 6) S. 20. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang Überlegungen der 
Forschung, daß \\'iligis die Hoheit über die Bistümer Prag und Mähren 973 als Entschädigung für den 
Verlust der Mainzer Suffragane Havdberg und Brandenburg im Zusammenhang mit der Magdeburger 
Erzbistumserrichtung erhalten haben dürfte; vgl. BÜTTNER, S. 10; BosHOF" (wie Anm. 6) S. 24 f.; unter 
anderen Aspekten HEUIUT BEUMANN, Entschädigungen von Halberstadt und Mainz bei der Grün- 
dung des Erzbistums Magdeburg, in: Ex ipsis rerum documentis. Festschrift für Harald Zimmermann, 
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In der Person des Erzkapellans bz'a Erzkanzlers \Villigis von Mainz, in dessen 
Stellvertretung das Meißendiplom rekognosziert war 188, wird man daher denjenigen zu 
sehen haben, dessen Einspruch die Inkraftsetzung dieser Urkunde - und zwar von An- 
fang an189 - verhindert hat. Daß er sich von dieser Haltung auch künftig bestimmen 
ließ, beweist die Tatsache, daß er bereit war, nach Adalberts endgültigem Wechsel in 
die Mission den Herzogsbruder Strachkvas/Christian zum Bischof von Prag zu wei- 
hen 190, d. h. im Interesse der Integrität seiner Kirchenprovinz nicht willens war, den 
Bruch mit den Pi=emysliden, zu dem sich Otto III. angesichts des Slavnikidenmassakers 

gezwungen gesehen hatte, auch seinerseits zu vollziehen. Der Kaiser mußte damals zu- 
rückstecken, der Meißener Oberhirte aber verwahrte ein Diplom, dessen Besiegelung 

nie erfolgte, weil die historischen und kirchenrechtlichen Voraussetzungen, die seine 
Realisierung gestatteten, nie geschaffen wurden. Die Planungen, die hinter DOIII 186 

standen, blieben insgesamt also ephemer 191, wahrscheinlich sogar ohne spürbare Wir- 
kungen zugunsten der slavnikidischen Positionen. 

Die Frage nach den Ursachen und Gründen für die auffällige Neufestlegung der 
Meißener Diözesangrenzen durch König Otto IM im Dezember 995 läßt diese Verfü- 

gung als einen aus der politischen Situation des Mecklenburgzugs geborenen und mit 
den an ihm beteiligten Bischöfen und Fürsten gefundenen Lösungsversuch für die Ent- 

schärfung der Slavnikidenkrise verständlich werden. Großflächige und langfristig ange- 
legte Raumkonzeptionen und Herrschaftsprogramme - etwa im Rahmen des Magde- 

hg. von KLAus HERDERS u. a., Sigmaringen 1991, S. 383-398, S. 390 ff. Ein auch nur teilweiser Verzicht 

auf Prager Diözesangebiet zugunsten Meißens hätte die Frage der Mainzer Entschädigung neu aufzu- 

werfen gezwungen. 
188 Hildibaldru episcopus et cancel/ariru vice Urri/ligisi arrbicapellani nrognoti. Zur Form der Rekognitionszeile der 

Urkunden Ottos III. KEHR (wie Anm. 41) 5.143 ff. 
189 Willigis, der in der Zeit der Ausstellung von DOM 186 sowie in den Wochen danach und während des 

Romzugs in der Nähe des Königs weilte (vgl. J. F. BöH aER, Regesten zur Geschichte der Mainzer Erz- 
bischöfe 1, bearb. und hg. von CORNELIUS WILL, Innsbruck 1877, S. 130 f. ), wird seinen Widerstand ge- 
gen die im Meißendiplom konzipierte Regelung von vornherein eindeutig bekundet und durch seine 
Stellung als Erzkapellan/Erzkanzler (vgl. nur HARRY BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre für 
Deutschland und Italien 1, Berlin 31958, S. 468 f.; JOSEF FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle der deutschen 

Könige 2 [Schriften der MGH 16,2] Stuttgart 1966, S. 77 ff. ) die Anbringung des Siegels nach der Rein- 

schrift der Urkunde verhindert haben. Eiko von Meißen dürfte das Pergament unter dem Vorbehalt sei- 
ner späteren Besiegelung oder Erneuerung in Gestalt eines Kaiserdiploms ausgehändigt erhalten haben, 

zumal eine Hinterlegung in der itineranten `Kanzlei' schlechterdings unmöglich war. Daß es realiter in 

seinen Besitz übergegangen ist, beweist seine Überlieferung unter den Meißener Bischofsurkunden 
(vgl. oben Anm. 161). - Die mit dem Romzug erkennbar werdenden Differenzen zwischen Otto III. 

und Willigis, die man bisher vor allem auf die intransigente Haltung des Mainzers gegenüber Adalbert 

von Prag zurückführte (vgl. nur FLECKENSTEIN, S. 104), dürften daher auch vor dem Hintergrund des 
Meißenprivilegs Ottos III. zu sehen sein. 

190 Cosmas von Prag, Chronica Boemorum (wie Anm. 125) I 30, S. 55, läßt Strachkvas beim feierlichen 
Weiheakt von einem Dämon gepackt werden. Wieweit seine negative Einschätzung dieser Persön- 
lichkeit - vgl. auch 1 17 (S. 36) und I 29 (S. 52) - den Bericht tendenziös verformt hat, ist offen. Trotz 
bleibender Unklarheiten dürfte sein Grundbestand - d. h. Strachkvas' beabsichtigte oder tatsächlich 
vollzogene Bischofserhebung durch \Villigis von Mainz - nicht zu bezweifeln sein. Vgl. - mit sehr un- 
terschiedlicher Akzentuierung - GRAus (wie Anm. 135) 5.37 (mit der unwahrscheinlichen Amtszeit 
994-996); HILSCH (wie Anm. 6) S. 29 f.; BOSHOF (wie Anm. 6) S. 26 £; TAE3TIK (wie Anm. 135) S. 425. 

191 Vgl. auch FRIED (wie Anm. 159) 5.146 (2 S. 155): �Ottos III. Diplom für Meißen (995) zeigt eine , Pla- 
nungsstufe', die wieder verworfen wird. 
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burger Metropolitangedankens oder überhaupt einer `deutschen Ostpolitik' 192 - sollte 
man mit ihm nicht verbinden. Er war eine politische Antwort auf die Herausforderung 
durch das Slavnikidenmassaker, die Otto III. indes - und damit bewies er Einsicht in 
die rechtlichen Handlungsbedingungen des Königtums in geistlich-jurisdiktionellen 
Fragen - nicht ohne Zustimmung der Betroffenen zu realisieren wagte193 und die er 
spätestens in dem Moment endgültig aufgab, als ihm einsichtigere und leichter realisier- 
bare Konzepte für die kirchliche Gesamtorganisation dieses Raumes nahegebracht 
wurden: nämlich das - kaum vor 998/999 fixierte 194 - Gnesenkonzept des Jahres 1000. 

Ottos Distanzierung gegenüber den Pcemysliden, ohne die DOIII 186 unver- 
ständlich bleibt, war im übrigen noch während des Gnesenzugs akut. Der Kaiser um- 
ging auf der Reise nach Polen im Februar des Jahres 1000 bezeichnenderweise, von 
Bayern kommend, das Herrschaftsgebiet Boleslavs III. von Böhmen auf einem langen 
Umweg über Zeitz und Meißen 195, wo er noch einmal mit Bischof Eiko zusammen- 
traf196. Spätestens hier bestand Gelegenheit, diesem die Gründe, die einer Verwirk- 

192 Zur Problematik entsprechender Denkschemata der modernen Geschichtswissenschaft GERD ALT- 
HOFF, Die Beurteilung der mittelalterlichen Ostpolitik als Paradigma für zeitgebundene Geschichtsbe- 

trachtung, in: Die Deutschen und ihr Mittelalter. Themen und Funktionen moderner Geschichtsbilder 

vom Mittelalter, hg. von GERD ALTHOFF, Darmstadt 1992, S. 147-164,210-217; JOHANNES FRIED, 
Otto der Große, sein Reich und Europa. Vergangenheitsbilder eines Jahrtausends, in: Otto der Große, 
Magdeburg und Europa 1 (wie Anm. 4) S. 537-562, S. 553 ff. 

193 Damit dürften sich auch Althoffs Bedenken vor dem bisherigen Erklärungsnotstand für DOIII 186 er- 
ledigen: �Betrachtet man das äußerst sensible Kräftedreieck Reich, Böhmen, Polen in dieser Zeit mit sei- 
nen wechselnden Koalitionen und kriegerischen Auseinandersetzungen, so wirkt der Versuch dieser Ur- 
kunde, die Verhältnisse der kirchlichen Zuständigkeiten total zu verändern, einigermaßen utopisch"; 
ALTHOFF, Otto III. (wie Anm. 1) S. 79 f. - �Als 

Kernstück einer neuen Ostpolitik des Herrschers ginge 
sie jedenfalls an alten gewachsenen Interessen- und Kräfteverhältnissen völlig vorbei - und derartigen 
Realitätsverlust sollte man dem jungen Otto wohl nur dann vorwerfen, wenn mehr Indizien vorlägen als 
diese eine Königsurkunde"; ebd. S. 80. 

194 Vgl. oben Anm. 179. - Die Annahme, daß Gaudentius mit Billigung des Kaisers ursprünglich ein auf 
Adalberts Planungen zurückgehendes Konzept einer 7 Suffragane umfassenden Metropole mit Sitz in 
Prag verfolgt habe (vgl. FRIED [wie Anm. 159] S. 87 ff., 116 E bzw. 2 5.92 ff., 122 ff.; STRZELCZYK, Polen, 
Tschechen und Deutsche [wie Anm. 34] S. 55 ff. ), stößt sich für meine Sicht der Zusammenhänge an der 
Tatsache, daß das Slavnikidenmassaker, das nicht nur Boleslaw Chrobry; sondern auch Kaiser Otto III. 
in eine moralisch-politische Frontstellung gegenüber den Piemysliden zwang, selbst zum Zeitpunkt der 
Gnesenreise des Kaisers (vgl. unten zu Anm. 195) noch ungesühnt, das mit der Slavnikidenfrage ver- 
bundene politische Problem also sowohl für Otto und Boleslaw als auch für den Böhmenherzog, der re- 
bus sie stantibus wohl kaum einen Slavnikiden als Erzbischof in Prag akzeptiert hätte, ungelöst war. In 
ähnlicher Weise gilt dies im übrigen für die Situation des Gaudentius; vgl. JERZY WYROZUMSKI, Der Akt 

von Gnesen und seine Bedeutung für die polnische Geschichte, in: Polen und Deutschland (wie 
Anm. 3) S. 281-291, S. 287. Andere Überlegungen und Einwände bei KNUT GÖRICH, Ein Erzbistum in 
Prag oder in Gnesen?, in: Zeitschrift für Ostforschung 40,1991, S. 10-27; ENGELS (wie Anm. 173) S. 39; 
LAnuDA (wie Anm. 3) S. 152 f., 164 ff.; STRZELCZYK, Rolle (wvie Anm. 34) 5.159 ff. Vgl. aber wiederum 
JOHANNES FRIED, Der hl. Adalbert und Gnesen, in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 50, 
1998, S. 41-70, S. 55 Anm. 52; DERS. (wie Anm. 159) 2 S. 172 f.; DERB. (wie Anm. 46) S. 273 ff. 

195 Der kürzeste Weg von Regensburg nach Gnesen wäre über Prag verlaufen. Zu den tatsächlichen Reise- 

stationen BÖHMMER - UHURZ, 1349 a-c. In Böhmen hatte inzwischen (nach 999 Februar 7) Herzog Bo- 
leslavIll. unter Begleiterscheinungen, die keine Annäherung an das Kaisertum erkennen lassen, die 
Herrschaft übernommen; vgl. LÜBKE, Reg. 329. 

196 Deindeque r rlo itinere illi: rensem ! enden ad -fatalem, at enerabili Egedo, huiu: aecclesiae episcopo, et a tlfarchione 
E idhardo ... 

bonorabiGterarnt itur, Thietmar, Chronicon (wie Anm. 37) IV 45, S. 182/183. 
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lichung der Planungen des Jahres 995 im Wege standen, abschließend zu verdeutlichen. 
Da DOIII 186 nie Rechtskraft erhalten hatte, war der Bischof von Meißen gegen die 

mit dem Gnesenprogramm verbundene neuerliche Grenzrevision zu protestieren 
nicht in der Lage. Erst in späterer Zeit gewannen die Grenzbestimmungen der Königs- 

urkunde des Jahres 995 als Ausgangspunkt aktueller Verfälschungen für die Meißener 
Oberhirten einen gewissen Wert197, und dafür mußte sie nun wenigstens im Nachhin- 

ein ein Siegel Ottos III. bekommen 198. Erfolg aber haben auch diese Manipulationen 

nicht gezeitigt. 
Absicht und Kontingenz, Planung und Improvisation in der Sla-, venpolitik Ot- 

tos III. verlangen auch im Jahrzehnt vor Gnesen sorgfältige Unterscheidung. Während 
das Mecklenburgunternehmen vom Spätsommer/Herbst 995 im Rückgriff auf Ansätze 
Heinrichs des Zänkers durchaus ein überlegtes Konzept zur Bewältigung der Lutizen- 
frage erkennen läßt, ist das Königsdiplom für Meißen vom Dezember 995 gerade nicht, 
wie man lange Zeit geglaubt hat, Ausdruck eines programmatischen Neuansatzes in der 
Slawenpolitik des jungen Königs. Nach unseren Ergebnissen ist DOIII 186 vielmehr 
Zeugnis einer Otto III. ad hoc abgenötigten Reaktion auf die durch das Slavnikidenmas- 

saker heraufbeschworene Infragestellung der eben noch erfolgreich bewährten antiluti- 
zischen Kampfgemeinschaft mit den westslawischen Fürsten, deren Leitlinien mit den 
Helfern am Mecklenburgzug abgesteckt worden waren. Daß sich dahinter im Zusam- 

menspiel Ottos III. und Boleslaw Chrobrys weitergehende Überlegungen politischer 
und militärischer Art verbargen, ist wahrscheinlich, ihre Details indes könnten allenfalls 
Gegenstand der Spekulation sein. Die Grenzen dieses politisch-kirchlichen Lösungs- 

versuches lagen vor allem dort, wo schon einsichtige Zeitgenossen - insbesondere, 

wenn auch nicht frei von metropolitanem Eigennutz, der Mainzer Erzbischof Willigis - 
sie sahen: in der rechtlichen Problematik seiner Realisierbarkeit. 

IV. AUSBLICK 

Mecklenburg - Libice - Meißen: die Datenkette des Jahres 995 läßt noch einmal 
die Frage nach der Stellung des Prager Bischofs Adalbert zu den mit diesen Namen 

verbundenen Vorgängen laut werden. Adalbert hatte wahrscheinlich schon vor dem 
Überfall auf den Sitz seiner Familie im Gefolge zunehmender Konflikte mit dem Böh- 

menherzog abermals sein Bistum verlassen 199 und weilte zu der Zeit, als Otto ins Obo- 

Bezeichnenderweise treten die Grenzlinie und die Zehntbestimmungen von DOIII 186 nur in Meißener 

Fälschungen wieder auf, vgl. PossE, Beiträge (wie Anm. 76) S. 170,179ff. (Wo allerdings auch DOIII 

186 als Falsifikat angesehen wird); KÖLZER - LUDWIG (uie Anm. 82) S. 766. - Eine umfassende Be- 
handlung der Meißnischen Fälschungen im Rahmen einer Untersuchung des Urkundenwesens der Bi- 

schöfe von Meißen ist von Thomas Ludwig zu erwarten. -Verfehlt ist der Versuch von JOACHIM HUTH, 
Die Frühgeschichte der Bistümer Meissen und Prag im Lichte der Bulle 

�Si scmper sunt" vom 2.1.968, 
in: Millenium dioeceseos Pragensis 973-1973 (Annales Instituti slavici 8) \Vien - Köln - Graz 1974, 
S. 73-94, das Privileg Papst Johannes' XIII. von 968 Januar 2 (JL 3724; Papsturkunden 896-1046,1 [wie 
Anm. 85) Nr. t 187; vgl. BÖHMER - ZIMMERMANN [wie Anm. 91) Nr. t 438), das `bereits' die 1lfeißener 
Diözesangrenzen aufgrund von DOM 186 enthält, für echt zu erklären. Diese Fälschung entspricht ge- 
nau derselben Argumentationsabsicht wie t DOI 437 von angeblich 948 und t DOl 449 von angeblich 
968, die Grenzlinien von DOIII 186 bereits in die Gründungszeit des Bistums zurückzuprojizieren. 

198 Vgl. KÖLZER - LUDWIG (wie Anm. 82) 5.764. 
199 Vgl. LARUDA (wie Anm. 127) S. 68; DERS. (wie Anm. 125) S. 143 f. 
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dritenland zog, sich das Massaker in Libice ereignete und der König seine Heimat dem 
Bistum Meißen zu unterstellen versuchte, im selbstgewählten Exil im römischen Klo- 

ster SS. Bonifacio ed Alessio auf dem Aventin200. Daß er Kenntnis von den Vorgängen 

erhielt, ist als sicher anzunehmen. Ob er zur Meißener Grenzentscheidung des Königs 
formell Stellung nahm, muß offenbleiben201. Für Adalbert war die Situation als Bi- 

schof von Prag und als Slavnikide ohnehin völlig haltlos geworden. Den drängenden 
Rückkehrforderungen des Mainzer Erzbischofs am Papsthof stellte er nunmehr die 
Bereitschaft entgegen, zur Heidenmission aufzubrechen202. 

König Otto III. war zu Anfang des Jahres 996 nach Italien gezogen, um die Kai- 

serwürde zu erlangen. Während seines Romaufenthalts kam es zu intensiven Gesprä- 

chen mit Adalbert von Prag203. Anfang Juni 996 zogen beide auf unterschiedlichen 
Wegen nach Deutschland204, wo sie zu Beginn des Herbstes in Ingelheim und Mainz 

erneut in engen Gedankenaustausch traten205. Es ist kaum möglich, die damaligen Ge- 

sprächsthemen aus den hagiographischen Überlieferungen herauszuschälen206; aber 
daß Anliegen der Missions- und Kirchensituation im Nordosten in ihnen auch eine 
Rolle spielten, wird nicht zu bezweifeln sein. Mit Billigung Papst Gregors V. 207 schickte 
sich Adalbert jetzt an, seinen Entschluß zu verwirklichen, ad exteras et incultasgentes, que 
nesäunt nonien DO1n111i208, zu ziehen und ihnen zu predigen209. Die ältere Adalbertsvita 

trägt seine Absicht, sich aus diesem Grunde zum Polenherzog zu begeben, in unmit- 
telbarem Anschluß an den Bericht über die für seine Familie so schicksalhafte Teil- 

2('3 S. Adalberti Vita prior, c. 20, S. 31. 

201 Vgl. schon oben vor Anm. 185. 
202 Std trülem eius auinuum hoc taut so/aber, quia si in corAnuisris Bibi animabus dlgnos fnic/us apere nequissel extraneu et 

non baptitiatispndicalormirr1S fuerat; S. Adalberti Vita prior, c. 22, S. 34. -Atquieuit 
libens uo/untati Dei bomi- 

nis papa Gregot uu ...; 
S. Adalberti Vita alters, c. 18, S. 23. Vgl. LADUDA (wie Anm. 127) S. 68 £ 

203 
... rhriitiafissinfus i/k tt rar ... mebro alloquilur sanctum Adalbertum et babebat euni fanriliarem, audiens libera/iter, 

quetumque Bibi diteret; S. Adalberti Vita prior, c. 22, S. 33. 

2' BÖHMER - UHLIRZ, 1195 a. 

205 BÖHMER - UHLIRZ, 1210/I a; vgl. vor allem S. Adalberti Vita prior, c. 23, S. 34-36; dazu jetzt FRIED (wie 

Anm. 46) S. 251 f., 253 f. 

206 Vgl. insgesamt die Einschränkungen, die ALTHOFF, Otto III. (wie Anm. 1) S. 97 f£ hierzu macht. 
20' LüBKE, Reg. 313; vgl. LABUDA (wie Anm. 127) S. 68 f. 

208 S. Adalberti Vita alters, c. 18, S. 23. 

209 Vgl. BÖHMER - UHLIRZ, 1210/I a sowie 1217 a, c, m. Die Detailverläßlichkeit gerade dieser Regesten ist 

angesichts der extensiven Verwendung des von der Bearbeiterin zu Unrecht für die älteste Lebensbe- 

schreibung des Heiligen gehaltenen `Lobgedichts auf den heiligen Adalbert' (Quatirorilutuensi), hg. von F. 

PALACKy, in: Fontes rerum Bohemicarum 1, Prag 1873, S. 313-334; hg. von A. KOLBERG, Das Lobge- 

dicht auf den heiligen Adalbert, in: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 7, 

1881, S. 408-495, nicht sehr groß. Gegenüber h[ATHILDE UHLIRZ, Die älteste Lebensbeschreibung des 

heiligen Adalbert (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wis- 

senschaften 1= Forschungen und Vorarbeiten zu den Jahrbüchern und Regesten Kaiser Ottos III. 3 

[eigtl. 2]) Göttingen 1957, S. 91 (Entstehungszeit �zwischen 
dem Herbst 997 und Ende 999") hat 

REINHARD \VENSKUS, Über den Quellenwert des 
�Lobgedichts auf den hl. Adalbert" für die Vorgänge 

von Gnesen im Jahre 1000, in: Archiv für Diplomatik 1,1955, S. 250-256 (als Anhang zu BI. UMANN - 
SCHLESINGER [wie Anm. 83]; niederabgedruckt in: SCHLESINGER [wie Anm. 83] S. 407--412) eine Ge- 

nese dieses Gedichts unter Benutzung der beiden Prosa-Viten 
�erst nach der tatsächlichen Krönung des 

großen Polenfürsten (1025)" glaubhaft gemacht. - Vor dem Aufbruch nach Polen dürfte im übrigen die 

Pilgerreise ins \Vestfrankenreich einzuschieben sein; vgl. S. Adalberti Vita prior, c. 25, S. 37 f.; S. Adal- 

bcrti Vita alters, c. 19, S. 24 £ 
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nahme seines Bruders Sobeslav am Mecklenburgzug Ottos III. vor210. Die Ereignis-, 
Motiv- und Handlungskette ist damit augenscheinlich verkürzt. Zweifellos aber sind 
die personellen und historischen Konstellationen des Slawenzugs vom Jahre 995 und 
seiner böhmischen Parallelereignisse von Adalberts Nissionsentschluß nicht zu tren- 
nen. 

Fraglich ist, ob zu jener Zeit der Aufbruch zu den Prußen schon Adalberts end- 
gültige Absicht war. Offenkundig gab es in seinen Missionsplänen zunächst noch eine 
ernsthafte lutizische Alternative211. Die `Vita prior' des Heiligen berichtet von Überle- 

gungen Adalberts, cuar gsuib; is prinuan, cruu gudbus postnlodiuu dimicare oporteret, d. h. ob er 
die Lutizen oder die Gebiete der Prußen aufsuchen solle212. Bei diesen Abwägungen 
dürften Eindrücke und Erfahrungen jenes Mecklenburg- und Lutizenzugs vom Jahre 
995 fortgewirkt haben, über die ihn sowohl der Bruder als auch der Kaiser informiert 
haben werden. Für die Lutizen sprach, wie die Adalberts-Vita Bruns von Querfurt den 

Heiligen in anderem Zusammenhang äußern läßt, daß er als Tscheche ihre Sprache 

verstand213. Aber Adalbert wählte, vom polnischen Herzog hierin bestärkt, den kom- 

promißlosen Weg, der zum Martyrium führte, das er am 23. April 997 bei den Prußen, 

wohl in der Gegend des späteren Elbing, erlitt214. Als Kaiser Otto III. drei Jahre später 
nach Gnesen zog, könnte ihn der Gedanke beschäftigt haben, daß Adalberts Schick- 

sal - und auch seine eigene Slawenpolitik - durch einen Zug des Frühvollendeten zu 
den Lutizen vielleicht eine gänzlich andere Wendung genommen hätte215. 

Otto III. ist nach dem Hevellerzug des Jahres 997 nicht wieder gegen die heidni- 

schen Aufrührer an der Ostgrenze des Reichs ins Feld gerückt. Sein intensives Enga- 

gement für die Neugestaltung der Herrschafts- und Kirchenorganisation in Polen und 
Ungarn seit der Wende zum 2. Jahrtausend ließ die Probleme im Zwischenfeld des 
Reichs und der neuen Großmonarchien des mittleren Europa zurücktreten, mit ihnen 

auch die Lutizen- und die Slavnikidenfrage. Man möchte annehmen, daß der Kaiser 

21o S. Adalberti Vita prior, c. 25 Ende, c. 26 Anfang, S. 38 f. 
211 Vgl. auch BRÜSKE (wie Anm. 8) S. 53. 
212 Inde aduersus diram barbariem prophanosquegladium predieationis acuens et aptan, cum quibu s primum, cum quibus 

postmodum dimicare oporteret, animo deliberare ctpit: utrum huticense , quo: chri tianonum preda miseronumque ho- 

rnintim dampna pass mt, an PntUorum fines adiret, quorum dent uenter ett ei anrariria iunda cum morse; S. Adalberti 

Vita prior, c. 27, S. 40. Darf man in der mit dem Aufbruch vom Kaiser verbundenen Wendung ebd. c. 25, 

S. 37: ad aßattatricemgentempergere cepit ebenfalls einen Reflex der Lutizenüberlegungen vermuten, da auf 
die bisher ja ungetauften Prußen dieses Epitheton nicht anzuwenden war? 

213 Ad ferocium quidern I tdticum ido/a Burda predirationis equos fled&rc plaruit, quorum /ingnam cogaouit, et quo: necdum 

uistes nratata ueste et habitufallerepotuit, S. AdalbertiVita alters, c. 26, S. 33. Brun schaltet diese Überlegun- 

gen zwischen die Einsicht in die Unfruchtbarkeit seines Wirkens bei den Prußen und das anschließend 

erfolgte Martyrium ein. 
214 BÖHMER - UHLIRZ, 1218 f., 1225 a; vgl. zuletzt LADUDA (wie Anm. 127) S. 72 f.; DERS. (wie Anm. 125) 

S. 191 ff. 
215 Vgl. schon UHLIRZ (wie Anm. 209) S. 56: 

�Eine 
Bekehrung der Lutizen wäre eine für die Sicherung der 

deutschen Nordostgrenze sehr bedeutungsvolle Tat gewesen und es ist anzunehmen, daß sie einem 
Wunsche des Kaisers entsprochen hätte. " -Ähnlich LÜBKE, Reg 314/1V: 

�Der 
Plan zur Missionierung 

der Lutizen könnte bereits in den Gesprächen Adalberts mit Otto HI. in Rom erwogen worden sein 
(Uhlirz). Ein Erfolg hätte die deutsche Grenze im Nordosten entlasten können. " Lübke gesteht einem 
solchen Unternehmen angesichts der politischen Nähe der Slavnikidenfamilie zum Kaiser und zu den 
Piasten sowie wegen ihres Konflikts mit den Piemysliden allerdings geringe Chancen zu. 
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hoffte, sie mit Hilfe der frischen Bündnisressourcen im Osten künftig lösen zu kön- 

nen, und nur sein früher Tod ihn daran hinderte. 
Das Slavnikidenproblem verschwand unerwartet schnell von der politischen Ta- 

gesordnung. Beim Zusammenbruch von Chrobrys Versuch, Böhmen in den Herr- 
schaftsbereich der Piasten einzubeziehen, hinter dem sich vielleicht Absprachen des 
Jahres 995 abzeichnen, fand der letzte fürstliche Prätendent des Hauses Slavnik, So- 
beslav, den Tod (1004)216. Die Möglichkeit einer von außen erzwungenen Restitution 
dieser Familie - und damit die Gefahr einer dauernden Paralyse der Premyslidenherr- 

schaft - war damit gegenstandslos geworden. Die Anstößigkeit der heidnischen Luti- 
zenmacht im Umkreis christlicher Herrschaftsverbände aber blieb noch für mehr 
als ein Jahrhundert bestehen, bis unter völlig veränderten politischen Umständen im 
2. Viertel des 12. Jahrhunderts die Pommernmission des Bamberger Bischofs Otto I. 

und die Erneuerung der Bistumsverfassung in Brandenburg und in der sächsischen 
Slawenmark auch diese Aufgabe lösten. Das Kaisertum indes war daran nicht mehr be- 

teiligt. Die Probleme der Slawenwelt, die Otto III. so intensiv beschäftigten, hatten 

schon unter den Saliern anderen Herausforderungen Platz gemacht. 

216 Vgl. oben Anm. 156. 


